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RESOLUTION 56/14 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/526, Ziffer 7)1. 

56/14. Objektive Informationen über militärische Ange-
legenheiten, einschließlich der Transparenz der 
Militärausgaben 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/72 vom 4. Dezem-
ber 1998 und 54/43 vom 1. Dezember 1999 betreffend objekti-
ve Informationen über militärische Angelegenheiten, ein-
schließlich der Transparenz der Militärausgaben, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom 
12. Dezember 1980, mit der das standardisierte Berichterstat-
tungssystem der Vereinten Nationen über Militärausgaben ein-
geführt wurde, und ihre Resolutionen 48/62 vom 16. Dezember 
1993, 49/66 vom 15. Dezember 1994, 51/38 vom 10. Dezem-
ber 1996 und 52/32 vom 9. Dezember 1997, mit denen alle 
Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, sich an diesem System zu 
beteiligen, sowie ihre Resolution 47/54 B vom 9. Dezember 
1992, mit der die Leitlinien und Empfehlungen betreffend ob-
jektive Informationen über militärische Angelegenheiten be-
fürwortet und die Mitgliedstaaten gebeten wurden, dem Gene-
ralsekretär sachdienliche Informationen bezüglich deren Um-
setzung vorzulegen, 

 feststellend, dass seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten, 
die verschiedenen geografischen Regionen angehören, einzel-
staatliche Berichte über ihre Militärausgaben und über die Leit-
linien und Empfehlungen betreffend objektive Informationen 
über militärische Angelegenheiten vorgelegt haben, 

 überzeugt, dass die Verbesserung der internationalen Bezie-
hungen eine solide Grundlage für die Förderung weiterer Of-
fenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegenheiten 
bildet, 

 sowie überzeugt, dass Transparenz in militärischen Angele-
genheiten ein wesentlicher Bestandteil des Aufbaus eines welt-
weiten Vertrauensklimas zwischen den Staaten ist und dass ein 
besserer Fluss objektiver Informationen über militärische An-
gelegenheiten internationale Spannungen abbauen helfen kann 
und daher einen wichtigen Beitrag zur Konfliktprävention dar-
stellt, 

 
1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Brasilien, 
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, 
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Grenada, Griechenland, Guatemala, 
Haiti, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kanada, Kasachstan, Kroa-
tien, Lesotho, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, 
Mali, Malta, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Rus-
sische Föderation, San Marino, Schweden, Sierra Leone, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Thailand, Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, 
Ungarn, Uruguay, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland und Zypern. 

 in Anbetracht der Rolle des mit ihrer Resolution 35/142 B 
eingesetzten standardisierten Berichterstattungssystems als 
wichtiges Instrument zur Erhöhung der Transparenz in mili-
tärischen Angelegenheiten, 

 in dem Bewusstsein, dass das standardisierte Berichterstat-
tungssystem durch eine breitere Beteiligung der Mitgliedstaa-
ten gestärkt würde, 

 daher mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekre-
tärs2 über Mittel und Wege zur Umsetzung der Leitlinien und 
Empfehlungen betreffend objektive Informationen über mili-
tärische Angelegenheiten, so insbesondere auch über Möglich-
keiten zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem 
standardisierten Berichterstattungssystem, 

 unter Hinweis darauf, dass in den Leitlinien und Empfeh-
lungen betreffend objektive Informationen über militärische 
Angelegenheiten bestimmte Bereiche zur weiteren Behandlung 
empfohlen wurden, beispielsweise die Verbesserung des stan-
dardisierten Berichterstattungssystems, 

 Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die mehrere 
Regionalorganisationen unternommen haben, um die Transpa-
renz der Militärausgaben zu fördern, namentlich den stan-
dardisierten jährlichen Austausch von sachdienlichen Informa-
tionen zwischen ihren Mitgliedstaaten, 

 1. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär 
jährlich bis zum 30. April über ihre Militärausgaben in dem 
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, für das Daten ver-
fügbar sind, und dafür vorzugsweise möglichst das in ihrer Re-
solution 35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstrument 
oder, soweit zweckmäßig, jedes andere Format heranzuziehen, 
das im Zusammenhang mit einer ähnlichen Berichterstattung 
über Militärausgaben an andere internationale oder regionale 
Organisationen ausgearbeitet wurde, und regt in diesem Zu-
sammenhang an, dass Mitgliedstaaten, die keine Informationen 
zu übermitteln haben, einen Bericht mit dem Vermerk "Keine" 
vorlegen; 

 2. empfiehlt die Leitlinien und Empfehlungen betreffend 
objektive Informationen über militärische Angelegenheiten al-
len Mitgliedstaaten zur Umsetzung, unter voller Berücksich-
tigung der jeweiligen politischen, militärischen und sonstigen 
Gegebenheiten einer Region sowie auf der Grundlage von In-
itiativen und mit der Zustimmung der Staaten der betreffenden 
Region; 

 3. ermutigt die zuständigen internationalen Organe und 
Regionalorganisationen, die Transparenz der Militärausgaben 
zu fördern und dafür zu sorgen, dass sich die Berichterstat-
tungssysteme besser ergänzen, unter Berücksichtigung der Ei-
genheiten einer jeden Region, und die Möglichkeit des Austau-
sches von Informationen mit den Vereinten Nationen zu erwä-
gen; 

 
2 A/54/298. 
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 4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
betreffend objektive Informationen über militärische Angele-
genheiten, einschließlich der Transparenz der Militärausgaben3; 

 5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der verfüg-
baren Mittel 

 a) die Praxis beizubehalten, den Mitgliedstaaten jedes 
Jahr eine Verbalnote zu senden, in der um die Vorlage von Da-
ten für das standardisierte Berichterstattungssystem gebeten 
wird und die auch Anleitungen für die formale Gestaltung und 
sonstige Anleitungen enthält, und in den dafür in Betracht 
kommenden Medien der Vereinten Nationen rechtzeitig die 
Frist für die Übermittlung der Daten über Militärausgaben zu 
veröffentlichen; 

 b) die von den Mitgliedstaaten eingehenden Berichte  
über Militärausgaben jährlich zu verteilen; 

 c) die Konsultationen mit den zuständigen internationa-
len Organen weiterzuführen, um festzustellen, inwieweit das 
derzeitige Instrumentarium anpassungsbedürftig ist, damit eine 
breitere Beteiligung erreicht wird, und auf Grund der Ergebnis-
se dieser Konsultationen und unter Berücksichtigung der Auf-
fassungen der Mitgliedstaaten Empfehlungen über erforderliche 
Veränderungen des Inhalts und der Struktur des standardisier-
ten Berichterstattungssystems abzugeben; 

 d) den zuständigen internationalen Organen und Organi-
sationen nahe zu legen, die Transparenz der Militärausgaben zu 
fördern und mit diesen Organen und Organisationen Kon-
sultationen zu führen, bei denen vor allem geprüft werden soll, 
wie zu erreichen ist, dass sich die internationalen und regiona-
len Berichterstattungssysteme besser ergänzen und dass zwi-
schen diesen Organen und den Vereinten Nationen entspre-
chende Informationen ausgetauscht werden; 

 e) die Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika, in Asien und im Pazifik sowie in 
Lateinamerika und in der Karibik zu ermutigen, den Mitglied-
staaten in ihrer jeweiligen Region bei der Erweiterung ihrer 
Kenntnisse über das standardisierte Berichterstattungssystem 
behilflich zu sein; 

 f) internationale und regionale/subregionale Symposien 
und Schulungsseminare zu fördern, um den Zweck des standar-
disierten Berichterstattungssystems zu erläutern und geeignete 
fachliche Anleitung zu geben; 

 g) über die auf solchen Symposien und Schulungssemi-
naren gewonnenen Erfahrungen zu berichten; 

 6. legt den Mitgliedstaaten nahe, 

 a) den Generalsekretär über mögliche Probleme mit dem 
standardisierten Berichterstattungssystem und die Gründe, aus 
denen sie die angeforderten Daten nicht vorgelegt haben, zu in-
formieren; 
 
3 A/56/267. 

 b) dem Generalsekretär rechtzeitig zur Behandlung durch 
die Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung 
ihre Auffassungen und Vorschläge über Mittel und Wege zur 
Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an dem standardi-
sierten Berichterstattungssystem mitzuteilen, so auch über not-
wendige Änderungen seines Inhalts und seiner Struktur; 

 7. beschließt, den Punkt "Objektive Informationen über 
militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz 
der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/15 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/527, Ziffer 7)4. 

56/15. Verifikation unter allen ihren Aspekten, ein-
schließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verifikation 

 Die Generalversammlung, 

 im Hinblick darauf, dass wirksame Verifikationsmaßnahmen 
von ausschlaggebender Bedeutung für Rüstungsbegrenzungs- 
und Abrüstungsübereinkünfte und andere ähnliche Verpflich-
tungen sind und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet haben, 

 in Bekräftigung ihrer Unterstützung der von der Abrü-
stungskommission erarbeiteten sechzehn Verifikationsprinzipi-
en5, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/152 O vom 16. De-
zember 1985, 41/86 Q vom 4. Dezember 1986, 42/42 F vom 
30. November 1987, 43/81 B vom 7. Dezember 1988, 45/65 
vom 4. Dezember 1990, 47/45 vom 9. Dezember 1992, 48/68 
vom 16. Dezember 1993, 50/61 vom 12. Dezember 1995, 
52/31 vom 9. Dezember 1997 und 54/46 vom 1. Dezember 
1999, 

 sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs 
vom 11. Juli 1986, 28. August 1990, 16. September 1992, 
26. Juli 1993, 22. September 1995, 6. August 1997, 9. Juli 
1999 und 10. September 2001 sowie die dazugehörigen Ad-
denden6, 

 
4 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, Finnland, Griechenland, Haiti, Italien, Japan, Kanada, 
Kasachstan, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Neuseeland, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Russische Föderation, Schweden, Singapur, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich Großbritannien und Nordirland. 
5 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzehnte Sonder-
tagung, Beilage 3 (A/S-15/3), Ziffer 60 (Abschnitt I, Ziffer 6 des zitierten 
Textes). 
6 A/41/422 und Add.1 und 2, A/45/372 und Corr.1, A/47/405 und Add.1, 
A/48/227 und Add.1 und 2, A/50/377 und Corr.1, A/52/269, A/54/166 und 
A/56/347. 
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 1. erklärt erneut, dass wirksame Verifikationsmaßnah-
men von ausschlaggebender Bedeutung für Rüstungsbegren-
zungs- und Abrüstungsübereinkünfte und andere ähnliche Ver-
pflichtungen sind und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet 
haben; 

 2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die weiteren Auffas-
sungen Bericht zu erstatten, die ihm die Mitgliedstaaten gemäß 
den Resolutionen 50/61, 52/31 und 54/46 unterbreiten; 

 3. beschließt, den Punkt "Verifikation unter allen ihren 
Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verifikation" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/16 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 110 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 41 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/528, Ziffer 7)7:  

  Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Bela-
rus, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Ga-
bun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Ku-
ba, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische 
Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, 
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, 
Philippinen, Republik Korea, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, 
Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Südafrika, 
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad 
und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Venezuela, 
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
   Dagegen: Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, 
Vereinigte Staaten von Amerika.  
 Enthaltung: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, 
Finnland, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Jugoslawien, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien 
(Föderierte Staaten von), Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Re-
publik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Zypern. 

 
56/16. Verwirklichung der Erklärung des Indischen Oze-

ans zur Friedenszone 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De-
zember 1971 und ebenso unter Hinweis auf ihre Resolution 
54/47 vom 1. Dezember 1999 und andere diesbezügliche Reso-
lutionen, 

 
7 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 

 sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 abge-
haltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten des 
Indischen Ozeans8, 

 ferner unter Hinweis auf Ziffer 148 des Schlussdokuments 
der vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Südafri-
ka) abgehaltenen zwölften Konferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der nichtgebundenen Länder9, in der unter anderem 
vermerkt wurde, dass der Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses 
für den Indischen Ozean seine informellen Konsultationen über 
die künftige Tätigkeit des Ausschusses fortsetzen werde, 

 betonend, dass konsensuale Ansätze gefördert werden müs-
sen, welche die Verfolgung solcher Vorhaben begünstigen, 

 im Hinblick auf die Initiativen, welche die Länder der Re-
gion ergriffen haben, um die Zusammenarbeit, insbesondere die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, im Gebiet des Indischen Oze-
ans zu fördern, sowie in Anbetracht des möglichen Beitrags 
solcher Initiativen zu den übergeordneten Zielen einer Frie-
denszone, 

 in der Überzeugung, dass die Teilnahme aller ständigen 
Mitglieder des Sicherheitsrats sowie der wichtigsten schiff-
fahrtlichen Nutzer des Indischen Ozeans an der Arbeit des 
Ad-hoc-Ausschusses wichtig ist und Fortschritte bei einem für 
alle Seiten nutzbringenden Dialog zur Schaffung von Bedin-
gungen des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der 
Region des Indischen Ozeans begünstigen würde, 

 in der Erwägung, dass größere Anstrengungen und mehr 
Zeit erforderlich sind, um eine zielgerichtete Diskussion über 
praktische Maßnahmen zur Herbeiführung von Bedingungen 
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region 
des Indischen Ozeans einzuleiten, 

 nach Behandlung des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses für 
den Indischen Ozean10, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus-
schusses für den Indischen Ozean10; 

 2. bringt von neuem ihre Überzeugung zum Ausdruck, 
dass die Teilnahme aller ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats sowie der wichtigsten schifffahrtlichen Nutzer des In-
dischen Ozeans an der Arbeit des Ad-hoc-Ausschusses wichtig 
ist und die Einleitung eines für alle Seiten nutzbringenden Dia-
logs zur Förderung des Friedens, der Sicherheit und der Stabili-
tät in der Region des Indischen Ozeans erheblich erleichtern 
würde; 

 3. ersucht den Vorsitzenden des Ad-hoc-Ausschusses, 
seine informellen Konsultationen mit den Mitgliedern des Aus-
schusses fortzusetzen und der Generalversammlung auf ihrer 
 
8 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierunddreißigste Ta-
gung, Beilage 45 und Corrigendum (A/34/45 und Corr.1). 
9 Siehe A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
10 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 29 (A/56/29). 
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achtundfünfzigsten Tagung über den Ausschuss Bericht zu er-
statten; 

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuss 
im Rahmen der vorhandenen Mittel auch weiterhin jede erfor-
derliche Hilfe zu gewähren, einschließlich der Bereitstellung 
von Kurzprotokollen; 

 5. beschließt, den Punkt "Verwirklichung der Erklärung 
des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/17 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/529, Ziffer 8)11. 

56/17. Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika 
(Vertrag von Pelindaba) 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/48 vom 1. Dezember 
1999 und alle ihre anderen einschlägigen Resolutionen sowie 
die Resolutionen der Organisation der afrikanischen Einheit, 

 sowie unter Hinweis auf den erfolgreichen Abschluss der 
am 11. April 1996 in Kairo abgehaltenen Zeremonie zur Unter-
zeichnung des Vertrags über eine kernwaffenfreie Zone in Afri-
ka (Vertrag von Pelindaba)12, 

 ferner unter Hinweis auf die bei diesem Anlass verabschie-
dete Erklärung von Kairo13, in der betont wurde, dass kernwaf-
fenfreie Zonen, insbesondere in Spannungsregionen wie dem 
Nahen Osten, den Frieden und die Sicherheit weltweit und in 
den Regionen fördern, 

 Kenntnis nehmend von der vom Präsidenten des Sicher-
heitsrats am 12. April 1996 im Namen der Ratsmitglieder ab-
gegebenen Erklärung14, in der es hieß, dass die afrikanischen 
Länder mit der Unterzeichnung des Vertrags über eine kernwaf-
fenfreie Zone in Afrika einen maßgeblichen Beitrag zur Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gelei-
stet haben, 

 in der Erwägung, dass die Schaffung von kernwaffenfreien 
Zonen, insbesondere im Nahen Osten, die Sicherheit Afrikas 
und die Bestandfähigkeit der kernwaffenfreien Zone in Afrika 
festigen würde, 

 1. fordert die afrikanischen Staaten auf, soweit nicht be-
reits geschehen, den Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in 
Afrika (Vertrag von Pelindaba)12 möglichst bald zu unterzeich-
nen und zu ratifizieren, damit er unverzüglich in Kraft treten 
kann; 
 
11 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind). 
12 Siehe A/50/426, Anlage. 
13 A/51/113-S/1996/276, Anlage. 
14 S/PRST/1996/17; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats, 
1996. 

 2. dankt den Kernwaffenstaaten, welche die sie betref-
fenden Protokolle unterzeichnet haben, und fordert diejenigen 
Staaten, welche die sie betreffenden Protokolle noch nicht rati-
fiziert haben, auf, dies so bald wie möglich zu tun; 

 3. fordert die Staaten, auf die sich das Protokoll III des 
Vertrags bezieht, auf, soweit nicht bereits geschehen, alles Er-
forderliche zu tun, um die rasche Anwendung des Vertrags auf 
Hoheitsgebiete sicherzustellen, für die sie de jure oder de facto 
völkerrechtlich verantwortlich sind und die innerhalb der Gren-
zen der in dem Vertrag festgelegten geografischen Region lie-
gen; 

 4. fordert die afrikanischen Staaten, die Vertragsparteien 
des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen15 sind, 
auf, soweit nicht bereits geschehen, entsprechend dem Vertrag 
umfassende Sicherungsabkommen mit der Internationalen 
Atomenergie-Organisation zu schließen und so die Bestim-
mungen des Artikels 9 Buchstabe b und des Anhangs II des 
Vertrags von Pelindaba zu erfüllen, sobald dieser in Kraft tritt, 
sowie auf der Grundlage des am 15. Mai 1997 vom Gouver-
neursrat der Organisation gebilligten Musterprotokolls16 Zu-
satzprotokolle zu ihren Sicherungsabkommen zu schließen; 

 5. dankt dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
dem Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
und dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-
Organisation, dass sie den Unterzeichnerstaaten des Vertrags 
gewissenhaft wirksame Unterstützung gewährt haben; 

 6. beschließt, den Punkt "Vertrag über eine kernwaffen-
freie Zone in Afrika" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/18 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/530, Ziffer 7)17. 

56/18. Wahrung der internationalen Sicherheit – gute 
Nachbarschaft, Stabilität und Entwicklung in 
Südosteuropa 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen und die am 1. August 1975 in Helsinki un-

 
15 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 
16 Internationale Atomenergie-Organisation, INFCIRC/540 (Corrigierte Fas-
sung). 
17 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Albanien, Andorra, Belgien, Benin, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Italien, Japan, Jugoslawien, 
Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieder-
lande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumä-
nien, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland und Zypern. 
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terzeichnete Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, 

 sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen18, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/84 B vom 
16. Dezember 1993, 50/80 B vom 12. Dezember 1995, 51/55 
vom 10. Dezember 1996, 52/48 vom 9. Dezember 1997, 53/71 
vom 4. Dezember 1998, 54/62 vom 1. Dezember 1999 und 
55/27 vom 20. November 2000, 

 in der Überzeugung, dass die Gesamtkapazität des Systems 
der Vereinten Nationen und anderer zuständiger Regionalorga-
nisationen zur Verhütung und Lösung von Konflikten verbes-
sert werden muss, um den Ausbruch von Konflikten zu verhin-
dern, 

 betonend, dass die vollinhaltliche Durchführung der Reso-
lution 1244 (1999) des Sicherheitsrats vom 10. Juni 1999 über 
das Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien) von entscheidender 
Bedeutung ist, und unter anderem unter nachdrücklichem Hin-
weis auf die diesbezügliche Rolle und Verantwortung der von 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
und der Europäischen Union unterstützten Übergangsverwal-
tungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo und der Ko-
sovo-Truppe, sowie auf die Wichtigkeit der Durchführung der 
Resolutionen des Sicherheitsrats 1345 (2001) vom 21. März 
2001 und 1371 (2001) vom 26. September 2001, 

 in Würdigung der bedeutenden Fortschritte, die das Volk 
und die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien auf dem 
Weg zur Errichtung der Demokratie erzielt haben, sowie der 
wichtigen Maßnahmen, die zum Zweck der Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehema-
ligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht ergriffen wurden, 

 unter Hinweis auf den Stabilitätspakt für Südosteuropa und 
betonend, wie wichtig die Verwirklichung seiner Ziele ist, wo-
bei der Schwerpunkt auf der regionalen Zusammenarbeit liegt, 

 im Hinblick auf die Wichtigkeit der Aktivitäten internatio-
naler Organisationen wie der Europäischen Union, der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und des 
Europarats sowie des Beitrags der Zentraleuropäischen Initiati-
ve und der Wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Anrainerstaa-
ten des Schwarzen Meeres zur Durchführung des Stabilitäts-
pakts, 

 mit Genugtuung über die Normalisierung der Beziehungen 
zwischen allen Staaten der Balkanregion und in dieser Hinsicht 
Kenntnis nehmend vom dem am 23. Februar 2001 in Skopje 
unterzeichneten Abkommen über die Grenzziehung zwischen 
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien19 sowie von der Wiederaufnahme 

 
18 Siehe Resolution 55/2. 
19 A/56/60-S/2001/234, Anlage. 

diplomatischer Beziehungen zwischen Albanien und der Bun-
desrepublik Jugoslawien,  

 sowie mit Genugtuung über das Abkommen vom 29. Juni 
2001 über Fragen im Zusammenhang mit der Staatennachfolge 
unter den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sozialistischen 
Bundesrepublik Jugoslawien, 

 ferner mit Genugtuung darüber, dass zwischen den Staaten 
der Region einerseits und der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits Stabilisierungs- und Assoziie-
rungsabkommen und/oder europäische Übereinkommen unter-
zeichnet wurden,  

 erneut darauf hinweisend, wie wichtig der Südosteuropäi-
sche Kooperationsprozess und sein Beitrag zu Sicherheit, Sta-
bilität und gutnachbarlichen Beziehungen in Südosteuropa ist, 
und insbesondere unter Hinweis auf die Gipfelerklärung und 
den Aktionsplan für die regionale wirtschaftliche Zusammenar-
beit, die von den Staats- und Regierungschefs der Teilnehmer- 
und Beobachterstaaten des Südosteuropäischen Kooperations-
prozesses am 23. Februar 2001 in Skopje verabschiedet wur-
den20,  

 betonend, dass die Stärkung der regionalen Anstrengungen 
in Südosteuropa auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle, der 
Minenräumung, der Abrüstung und der Vertrauensbildung von 
entscheidender Bedeutung ist, und besorgt darüber, dass der 
unerlaubte Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter 
allen Aspekten trotz fortwährender Anstrengungen weiterhin 
anhält, 

 eingedenk der Wichtigkeit der nationalen und internationa-
len Aktivitäten aller zuständigen Organisationen, die darauf 
ausgerichtet sind, in Südosteuropa Frieden, Sicherheit, Stabi-
lität, Demokratie, Zusammenarbeit, wirtschaftliche Entwick-
lung, die Einhaltung der Menschenrechte und gute Nachbar-
schaft herbeizuführen, 

 Kenntnis nehmend von der Solidaritätserklärung, die von 
den Staatschefs der Teilnehmerstaaten des am 5. Oktober 2001 
in Sofia abgehaltenen Gipfeltreffens der sich um Mitgliedschaft 
in der Nordatlantikvertrags-Organisation bewerbenden Staaten 
verabschiedet wurde21, 

 erneut erklärend, dass alle Nationen als gute Nachbarn in 
Frieden miteinander leben sollen, 

 1. bekräftigt die Notwendigkeit der vollen Einhaltung 
der Charta der Vereinten Nationen; 

 2. fordert alle Staaten, die in Betracht kommenden inter-
nationalen Organisationen und die zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen auf, die Grundsätze der territorialen Un-
versehrtheit und Souveränität aller Staaten und die Unverletz-
lichkeit der internationalen Grenzen zu achten und auch wei-
terhin nach Bedarf Maßnahmen im Einklang mit der Charta 
 
20 A/55/809-S/2001/172, Anlage. 
21 A/56/466, Anlage. 
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und den Verpflichtungen der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa sowie durch die Weiterentwicklung 
regionaler Abmachungen zu ergreifen, um Bedrohungen des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu beseitigen 
und Konflikte in Südosteuropa verhüten zu helfen, die zu ei-
nem gewaltsamen Zerfall von Staaten führen können; 

 3. bekräftigt, wie dringlich die Konsolidierung Südosteu-
ropas als Region des Friedens, der Sicherheit, der Stabilität, der 
Demokratie, der Zusammenarbeit und der wirtschaftlichen 
Entwicklung sowie für die Förderung der guten Nachbarschaft 
und die Einhaltung der Menschenrechte ist, wodurch ein Bei-
trag zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit geleistet wird und die Aussichten auf eine dauerhafte 
Entwicklung und Prosperität aller Völker der Region als inte-
graler Bestandteil Europas verbessert werden, und anerkennt 
die Rolle, die den Vereinten Nationen, der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa und der Europäischen 
Union bei der Förderung der regionalen Abrüstung zukommt; 

 4. fordert alle Teilnehmer am Stabilitätspakt für Südost-
europa und alle zuständigen internationalen Organisationen 
auf, die Bemühungen der Staaten Südosteuropas um regionale 
Stabilität und Zusammenarbeit auch künftig zu unterstützen, 
um sie in die Lage zu versetzen, eine nachhaltige Entwicklung 
zu verfolgen und sich in die europäischen Strukturen zu inte-
grieren; 

 5. fordert alle Staaten und die zuständigen internationa-
len Organisationen auf, zur vollinhaltlichen Durchführung der 
Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats über das Kosovo 
(Bundesrepublik Jugoslawien) sowie der Ratsresolutionen 1345 
(2001) und 1371 (2001) beizutragen; 

 6. lehnt die Anwendung von Gewalt zur Verfolgung poli-
tischer Ziele ab und betont, dass nur friedliche Lösungen eine 
stabile und demokratische Zukunft für Südosteuropa sicher-
stellen können; 

 7. begrüßt die Unterzeichnung des Rahmenabkommens 
am 13. August 2001 in Ohrid (ehemalige jugoslawische Repu-
blik Mazedonien) und setzt sich für seine vollinhaltliche und 
rechtzeitige Durchführung durch die Vertragsparteien ein;  

 8. betont, wie wichtig gute Nachbarschaft und die Ent-
wicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Staaten 
ist, und fordert alle Staaten auf, ihre Streitigkeiten mit anderen 
Staaten mit friedlichen Mitteln im Einklang mit der Charta bei-
zulegen; 

 9. fordert nachdrücklich die Stärkung der Beziehungen 
zwischen den Staaten Südosteuropas auf der Grundlage der 
Achtung des Völkerrechts und der internationalen Überein-
künfte im Einklang mit den Grundsätzen der guten Nachbar-
schaft und der gegenseitigen Achtung; 

 10. erkennt die Anstrengungen der internationalen Ge-
meinschaft an und begrüßt insbesondere die von der Europäi-
schen Union, weiteren Gebern sowie dem Stabilitätspakt für 
Südosteuropa bereits gewährte Unterstützung zur Förderung 

des langfristigen Prozesses der demokratischen und wirtschaft-
lichen Entwicklung der Region; 

 11. unterstreicht, dass die Annäherung der südosteuropäi-
schen Staaten an die Europäische Union einen positiven Ein-
fluss auf die Sicherheit, die politische und wirtschaftliche Lage 
der Region sowie auf die gutnachbarlichen Beziehungen zwi-
schen den Staaten haben wird; 

 12. unterstreicht außerdem, wie wichtig regionale An-
strengungen zur Verhütung von Konflikten sind, die die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit be-
drohen, und nimmt in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 
Kenntnis von der Rolle der Multinationalen Friedenstruppe für 
Südosteuropa; 

 13. betont, wie wichtig fortlaufende regionale Anstren-
gungen und die Intensivierung des Dialogs in Südosteuropa im 
Hinblick auf die Rüstungskontrolle, die Abrüstung und vertrau-
ensbildende Maßnahmen sind und wie wichtig es ist, die Zu-
sammenarbeit zu verstärken und auf nationaler, subregionaler 
und regionaler Ebene geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
terroristische Handlungen zu verhüten und zu bekämpfen;  

 14. begrüßt die Verabschiedung des Abschließenden Do-
kuments der Verhandlungen nach Anlage 1.B Artikel V des 
Allgemeinen Rahmenübereinkommens für den Frieden in Bos-
nien und Herzegowina22 am 18. Juli 2001;  

 15. erkennt an, wie ernst das Problem der Antipersonen-
minen in einigen Teilen Südosteuropas ist, begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Anstrengungen der internationalen Ge-
meinschaft zur Unterstützung von Antiminenprogrammen und 
legt den Staaten nahe, sich an diesen Anstrengungen zu beteili-
gen und sie zu unterstützen; 

 16. fordert alle Staaten mit Nachdruck auf, wirksame 
Maßnahmen gegen den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen 
und leichten Waffen unter allen Aspekten zu unternehmen und 
Programme und Projekte, die auf die Einsammlung und die ge-
fahrlose Zerstörung von überschüssigen Arsenalen von Klein-
waffen und leichten Waffen gerichtet sind, zu unterstützen, und 
betont die Wichtigkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten, unter anderem bei der Verbrechensverhütung so-
wie dem Kampf gegen den Terrorismus, den unerlaubten Men-
schenhandel, das organisierte Verbrechen, den Drogenhandel 
und die Geldwäsche; 

 17. fordert alle Staaten und die in Betracht kommenden 
internationalen Organisationen auf, dem Generalsekretär ihre 
Auffassungen zu dem Thema dieser Resolution mitzuteilen; 

 18. beschließt, den Punkt "Wahrung der internationalen 
Sicherheit – gute Nachbarschaft, Stabilität und Entwicklung in 
Südosteuropa" in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.  

 
22 Siehe A/50/790-S/1995/999. 
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RESOLUTION 56/19 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/533, Ziffer 9)23. 

56/19. Entwicklungen auf dem Gebiet der Informations-
technik und der Telekommunikation im Kontext 
der internationalen Sicherheit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 53/70 vom 4. Dezem-
ber 1998, 54/49 vom 1. Dezember 1999 und 55/28 vom 
20. November 2000, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die Rolle 
von Wissenschaft und Technologie im Kontext der internatio-
nalen Sicherheit, in denen sie unter anderem anerkannt hat, 
dass wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen sowohl für 
zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden können 
und dass auf zivile Anwendungsmöglichkeiten ausgerichtete 
wissenschaftlich-technische Fortschritte gewahrt und gefördert 
werden müssen, 

 in Anbetracht der beträchtlichen Fortschritte, die bei der 
Entwicklung und Anwendung der neuesten Informationstech-
nologien und Telekommunikationsmittel erzielt worden sind, 

 feststellend, dass dieser Prozess ihrer Meinung nach die 
größten Chancen bietet, den Fortschritt der Zivilisation voran-
zubringen, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu Gunsten 
des gemeinsamen Wohls aller Staaten auszuweiten, das schöp-
ferische Potenzial der Menschheit zu steigern und die Verbrei-
tung von Informationen innerhalb der Weltgemeinschaft weiter 
zu verbessern, 

 in diesem Zusammenhang an die Konzepte und Grundsätze 
erinnernd, die auf der vom 13. bis 15. Mai 1996 in Midrand 
(Südafrika) abgehaltenen Konferenz "Informationsgesellschaft 
und Entwicklung" formuliert wurden, 

 eingedenk der Ergebnisse der am 30. Juli 1996 in Paris ab-
gehaltenen Ministerkonferenz über Terrorismus und der von ihr 
abgegebenen Empfehlungen24, 

 in Anbetracht dessen, dass die Verbreitung und der Einsatz 
der Informationstechnologien und -mittel die Interessen der ge-
samten internationalen Gemeinschaft berühren und dass eine 
umfassende internationale Zusammenarbeit ihre größtmögliche 
Wirksamkeit fördert, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass diese 
Technologien und Mittel potenziell für Zwecke eingesetzt wer-
den können, die mit dem Ziel der Wahrung der internationalen 
Stabilität und Sicherheit unvereinbar sind und nachteilige Aus-
wirkungen auf die Sicherheit der Staaten im zivilen wie auch 
im militärischen Bereich haben können, 

 
23 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von der Russischen Föderation. 
24 Siehe A/51/261, Anlage. 

 die Auffassung vertretend, dass es zu verhindern gilt, dass 
Informationsressourcen oder -technologien für verbrecherische 
oder terroristische Zwecke genutzt werden, 

 Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Mitgliedstaaten, die 
dem Generalsekretär gemäß den Ziffern 1 bis 3 der Resolutio-
nen 53/70, 54/49 und 55/28 ihre Einschätzungen zu Fragen der 
Informationssicherheit vorgelegt haben, 

 Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs 
mit diesen Einschätzungen25, 

 erfreut über die Initiative, die das Sekretariat und das Insti-
tut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung ergriffen 
haben, um im August 1999 in Genf eine internationale Sach-
verständigentagung über die Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Informationstechnik und der Telekommunikation im Kontext 
der internationalen Sicherheit abzuhalten, sowie erfreut über 
deren Ergebnisse, 

 die Auffassung vertretend, dass die in den Berichten des 
Generalsekretärs enthaltenen Einschätzungen der Mitgliedstaa-
ten und die internationale Sachverständigentagung zu einem 
besseren Verständnis des Kerns der Probleme auf dem Gebiet 
der internationalen Informationssicherheit und der damit zu-
sammenhängenden Begriffe beigetragen haben, 

 1. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf multilateraler 
Ebene weiter für die Prüfung der bestehenden und potenziellen 
Gefahren auf dem Gebiet der Informationssicherheit sowie für 
mögliche Maßnahmen zur Begrenzung der auf diesem Gebiet 
neu entstehenden Bedrohungen einzusetzen, wobei der Not-
wendigkeit Rechnung zu tragen ist, den freien Informations-
fluss aufrechtzuerhalten; 

 2. ist der Auffassung, dass es bezüglich solcher Maß-
nahmen zweckdienlich sein könnte, die einschlägigen interna-
tionalen Konzepte zur Erhöhung der Sicherheit der globalen In-
formations- und Telekommunikationssysteme zu prüfen; 

 3. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär auch 
weiterhin ihre Auffassungen und Einschätzungen zu den fol-
genden Fragen mitzuteilen: 

 a)  allgemeine Beurteilung der Probleme im Zusammen-
hang mit der Informationssicherheit; 

 b) Definition der grundlegenden Begriffe im Zusammen-
hang mit der Informationssicherheit, namentlich im Hinblick 
auf den unerlaubten Eingriff in Informations- und Telekommu-
nikationssysteme und Informationsressourcen beziehungsweise 
deren Missbrauch; 

 c) Inhalt der in Ziffer 2 dieser Resolution angesproche-
nen Konzepte; 

 4. ersucht den Generalsekretär, tatsächliche und potenzi-
elle Bedrohungen auf dem Gebiet der Informationssicherheit 
 
25 A/54/213, A/55/140 und Corr.1 und Add.1, und A/56/164 und Add.1. 
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sowie mögliche kooperative Gegenmaßnahmen zu prüfen und, 
unterstützt von einer im Jahr 2004 einzurichtenden Gruppe von 
Regierungssachverständigen, die von ihm auf der Grundlage 
einer ausgewogenen geografischen Verteilung und mit Hilfe 
derjenigen Mitgliedstaaten ernannt werden, die eine entspre-
chende Unterstützung leisten können, eine Untersuchung über 
die in Ziffer 2 genannten Konzepte durchzuführen und der Ge-
neralversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht 
über die Ergebnisse dieser Untersuchung vorzulegen; 

 5. beschließt, den Punkt "Entwicklungen auf dem Gebiet 
der Informationstechnik und der Telekommunikation im Kon-
text der internationalen Sicherheit" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/20 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 92 Stimmen bei 46 Gegenstimmen und 17 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/531, Ziffer 7)26: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Barbados, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Fa-
so, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik 
Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, 
Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, 
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, 
Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksde-
mokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Mada-
gaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, 
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, 
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Sambia, Sau-
di-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesi-
en, Uganda, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam. 
 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ju-
goslawien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Un-
garn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Zypern. 
 Enthaltung: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Brasilien, Georgi-
en, Japan, Kasachstan, Paraguay, Republik Korea, Russische Föderation, Samoa, 
Südafrika, Tonga, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay. 

56/20. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im 
Kontext der internationalen Sicherheit und der 
Abrüstung 

 Die Generalversammlung, 

 im Hinblick darauf, dass wissenschaftlich-technische Neu-
entwicklungen sowohl für zivile als auch für militärische  
 
26 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Bangladesch, Benin, Bhutan, Burkina Faso, 
Costa Rica, Dominikanische Republik, El Salvador, Fidschi, Guyana, Haiti, 
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kenia, Kolumbi-
en, Kongo, Kuba, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malay-
sia, Mauritius, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Sambia, Sierra 
Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Swasiland und Vietnam. 

Zwecke genutzt werden können und dass auf zivile Anwen-
dungsmöglichkeiten ausgerichtete wissenschaftlich-technische 
Fortschritte gewahrt und gefördert werden müssen, 

 besorgt darüber, dass militärische Anwendungen wissen-
schaftlich-technischer Neuentwicklungen maßgeblich zur Ver-
besserung und Perfektionierung von fortgeschrittenen Waffen-
systemen und insbesondere von Massenvernichtungswaffen 
beitragen können, 

 im Bewusstsein der Notwendigkeit, wissenschaftlich-tech-
nische Neuentwicklungen, die nachteilige Auswirkungen auf 
die internationale Sicherheit und die Abrüstung haben können, 
genau zu verfolgen und wissenschaftlich-technische Neuent-
wicklungen auf nutzbringende Anwendungszwecke hinzulen-
ken, 

 sich dessen bewusst, dass der internationale Transfer von 
zivil wie militärisch verwendbaren und spitzentechnologischen 
Produkten, Dienstleistungen und Know-how für friedliche 
Zwecke für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
Staaten wichtig ist, 

 sowie sich der Notwendigkeit bewusst, diese Transfers von 
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck 
und Spitzentechnologien mit militärischen Anwendungs-
möglichkeiten durch multilateral ausgehandelte, allgemein an-
wendbare, nichtdiskriminierende Richtlinien zu regulieren, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die zunehmende 
Verbreitung von Ad-hoc- und ausschließlichen Exportkontroll-
regelungen und -vereinbarungen für Güter und Technologien 
mit doppeltem Verwendungszweck, die in der Regel die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer 
behindern, 

 unter Hinweis darauf, dass in dem Schlussdokument der 
vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Südafrika) 
abgehaltenen zwölften Konferenz der Staats- und Regierungs-
chefs der nichtgebundenen Länder27 mit Besorgnis festgestellt 
wird, dass der Export von Gerät, Ausrüstungen und Technolo-
gie für friedliche Zwecke in Entwicklungsländer nach wie vor 
unangemessenen Beschränkungen unterliegt, 

 betonend, dass international ausgehandelte Richtlinien für 
den Transfer von Spitzentechnologien mit militärischen An-
wendungsmöglichkeiten den legitimen Verteidigungsbedürf-
nissen aller Staaten sowie den Erfordernissen der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit Rechnung tra-
gen, gleichzeitig jedoch sicherstellen sollten, dass niemandem 
der Zugang zu spitzentechnologischen Produkten, Dienstlei-
stungen und Know-how für friedliche Zwecke verwehrt wird, 

 1. erklärt, dass wissenschaftlich-technische Fortschritte 
zu Gunsten der gesamten Menschheit genutzt werden sollten, 
um die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung al-
ler Staaten zu fördern und die internationale Sicherheit zu ge-

 
27A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
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währleisten, und dass die internationale Zusammenarbeit bei 
der Nutzung von Wissenschaft und Technologie durch den 
Transfer und Austausch von technischem Know-how für fried-
liche Zwecke gefördert werden sollte; 

 2. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengungen 
zu unternehmen, um Wissenschaft und Technologie für Abrü-
stungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten Abrü-
stungstechnologien zur Verfügung zu stellen; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, unter 
Beteiligung aller interessierten Staaten multilaterale Verhand-
lungen zu führen, mit dem Ziel, allgemein annehmbare, nicht-
diskriminierende Richtlinien für den internationalen Transfer 
von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck und Spitzentechnologien mit militärischen Anwen-
dungsmöglichkeiten zu erarbeiten; 

 4. ermutigt die Organe der Vereinten Nationen, im Rah-
men der bestehenden Mandate die Anwendung von Wissen-
schaft und Technologie für friedliche Zwecke zu fördern; 

 5. beschließt, den Punkt "Die Rolle von Wissenschaft 
und Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit und 
der Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sieben-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/21 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/532, Ziffer 7)28. 

56/21. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahostregion 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31/71 vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember 
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom 11. Dezem-
ber 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 A und B vom 
9. Dezember 1981, 37/75 vom 9. Dezember 1982, 38/64 vom 
15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984, 40/82 
vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezember 1986, 42/28 
vom 30. November 1987, 43/65 vom 7. Dezember 1988, 
44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 4. Dezember 
1990, 46/30 vom 6. Dezember 1991, 47/48 vom 9. Dezember 
1992, 48/71 vom 16. Dezember 1993, 49/71 vom 15. Dezem-
ber 1994, 50/66 vom 12. Dezember 1995, 51/41 vom 10. De-
zember 1996, 52/34 vom 9. Dezember 1997, 53/74 vom 4. De-
zember 1998, 54/51 vom 1. Dezember 1999 und 55/30 vom 
20. November 2000 über die Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahostregion, 

 sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen betreffend die 
Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend 
 
28 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Ägypten. 

den Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des 
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung29, 

 unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen der 
genannten Resolutionen, in denen alle unmittelbar Beteiligten 
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und dring-
lichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Vorschlags zur 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion zu 
erwägen und für die Zeit bis zur Schaffung einer solchen Zone 
und während deren Schaffung feierlich zu erklären, dass sie auf 
der Grundlage der Gegenseitigkeit darauf verzichten, Kernwaf-
fen und Kernsprengkörper herzustellen, zu erwerben oder in ir-
gendeiner anderen Form zu besitzen oder Dritten die Statio-
nierung von Kernwaffen in ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, 
der Unterstellung ihrer kerntechnischen Anlagen unter die Si-
cherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation zuzustimmen sowie ihre Unterstützung für die Schaffung 
der Zone zu erklären und solche Erklärungen zur etwaigen Be-
handlung beim Sicherheitsrat zu hinterlegen, 

 in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu er-
schließen, 

 unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter Maß-
nahmen in der Frage des Verbots militärischer Angriffe auf 
kerntechnische Anlagen, 

 eingedenk des von der Generalversammlung seit ihrer fünf-
unddreißigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die Schaf-
fung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit wesentlich festigen 
würde, 

 in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend maßgebli-
che Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone im Nahen Osten zu erzielen, 

 mit Genugtuung über alle Initiativen, die zur allgemeinen 
und vollständigen Abrüstung führen, so auch in der Nahostre-
gion, und insbesondere über die Schaffung einer von Massen-
vernichtungswaffen, einschließlich Kernwaffen, freien Zone in 
dieser Region, 

 Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Na-
hen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen 
für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vor-
geben sollten, 

 in Anerkennung der Wichtigkeit einer glaubhaften regiona-
len Sicherheit, insbesondere auch der Schaffung einer gegen-
seitig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone, 

 unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den Ver-
einten Nationen bei der Schaffung einer gegenseitig verifizier-
baren kernwaffenfreien Zone zukommt, 

 
29 Resolution S-10/2. 
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 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Durchführung der Resolution 55/30 der Generalversamm-
lung30, 

 1. fordert alle unmittelbar Beteiligten nachdrücklich auf, 
im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der General-
versammlung ernsthaft die zur Verwirklichung des Vorschlags 
zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion 
erforderlichen praktischen und dringlichen Maßnahmen zu er-
wägen, und bittet die betreffenden Länder, zur Förderung die-
ses Ziels den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen31 einzuhalten; 

 2. fordert alle Länder der Region auf, soweit nicht be-
reits geschehen, bis zur Schaffung der Zone der Unterstellung 
ihrer gesamten nuklearen Aktivitäten unter die Sicherungsmaß-
nahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation zuzu-
stimmen; 

 3. nimmt Kenntnis von der am 21. September 2001 von 
der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation auf ihrer fünfundvierzigsten ordentlichen Tagung verab-
schiedeten Resolution GC(45)/RES/18 über die Anwendung 
der Sicherungsmaßnahmen der Organisation im Nahen Os- 
ten 

32; 

 4. stellt fest, wie wichtig die laufenden bilateralen Nah-
ost-Friedensverhandlungen und die Aktivitäten der multilatera-
len Arbeitsgruppe für Rüstungskontrolle und regionale Sicher-
heit für die Förderung des gegenseitigen Vertrauens und der Si-
cherheit im Nahen Osten, insbesondere auch der Schaffung ei-
ner kernwaffenfreien Zone, sind; 

 5. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion entsprechend Zif-
fer 63 d) des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung29 ihre Unterstützung für die Schaffung 
einer solchen Zone zu erklären und diese Erklärungen beim Si-
cherheitsrat zu hinterlegen; 

 6. bittet diese Länder außerdem, bis zur Schaffung der 
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, herzustellen, zu erpro-
ben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Stationierung 
von Kernwaffen oder Kernsprengkörpern in ihrem Hoheits-
gebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten zuzulas-
sen; 

 7. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen Staaten, 
bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig alles 
zu unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist dieser Re-
solution zuwiderläuft; 

 8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs2; 

 
30 A/56/187. 
31 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 
32 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and Other 
Decisions of the General Conference, Forty-fifth Regular Session, 17-
21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)). 

 9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mittel ge-
eignet wären, zu dem Ziel der allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung und zur Schaffung einer von Massenvernich-
tungswaffen freien Zone in der Nahostregion beizutragen; 

 10. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Ziffer 7 
der Resolution 46/30 und unter Berücksichtigung der Entwick-
lung der Lage in der Region die Konsultationen mit den Staaten 
der Region und anderen in Betracht kommenden Staaten fort-
zusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu den in den 
Kapiteln III und IV der Studie im Anhang zu seinem Bericht 
vom 10. Oktober 199033 dargelegten Maßnahmen oder anderen 
einschlägigen Maßnahmen einzuholen, damit es zu Fortschrit-
ten auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone 
im Nahen Osten kommt; 

 11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 12. beschließt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/22 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 105 Stimmen ohne Gegenstimme bei 54 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/534, Ziffer 7) 34: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Aserbaidschan, Äthiopien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demo-
kratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,  
El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guya-
na, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Ja-
pan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, 
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, 
Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, 
Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, 
Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, 
Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, 
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad 
und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uruguay, Venezuela, 
Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 Dagegen: Keine. 
 Enthaltung: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belarus, 
Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, 
Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Jugoslawien, Kanada, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San 
Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Re-
publik, Türkei, Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland, Zypern. 

 
33 A/45/435. 
34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Brunei Darussalam, Demokrati-
sche Volksrepublik Korea, Fidschi, Indonesien, Iran (Islamische Republik), 
Kolumbien, Kuba, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Sambia, Saudi-Arabien, 
Sri Lanka, Sudan und Vietnam. 
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56/22. Abschluss wirksamer internationaler Vereinba-
rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsat-
zes von Kernwaffen 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der 
Staaten der Welt um die Gewährleistung dauerhafter Sicherheit 
für ihre Völker Rechnung zu tragen, 

 in der Überzeugung, dass Kernwaffen die größte Bedro-
hung für die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation 
darstellen, 

 mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den letzten 
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionellen 
Abrüstung erzielt worden sind, 

 feststellend, dass trotz der jüngsten Fortschritte auf dem 
Gebiet der nuklearen Abrüstung weitere Anstrengungen not-
wendig sind, damit die allgemeine und vollständige Abrüstung 
unter wirksamer internationaler Kontrolle erreicht wird, 

 in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung und die 
vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerlässlich sind, 
wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt werden soll, 

 entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwendung 
und Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 

 in Anbetracht dessen, dass die Unabhängigkeit, die territo-
riale Unversehrtheit und die Souveränität der Nichtkernwaffen-
staaten gegen die Anwendung oder Androhung von Gewalt, das 
heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsat-
zes von Kernwaffen, geschützt werden müssen, 

 die Auffassung vertretend, dass die internationale Gemein-
schaft bis zur Herbeiführung einer universalen nuklearen Abrü-
stung unbedingt wirksame Maßnahmen und Vereinbarungen 
ausarbeiten muss, um die Sicherheit der Nichtkernwaffenstaa-
ten vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen, gleichviel von welcher Seite, zu gewährleisten, 

 in Anbetracht dessen, dass wirksame Maßnahmen und Ver-
einbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen 
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen 
einen positiven Beitrag zur Verhütung der Verbreitung von 
Kernwaffen darstellen können, 

 eingedenk der Ziffer 59 des Schlussdokuments der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung35, der ersten Sonderta-
gung über Abrüstung, in der sie die Kernwaffenstaaten nach-
drücklich aufgefordert hat, sich, soweit angebracht, um den 
Abschluss wirksamer Vereinbarungen zur Sicherung der Nicht-
kernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen zu bemühen, sowie in dem Wun-

 
35 Resolution S-10/2. 

sche, die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des 
Schlussdokuments zu fördern, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Teile des Sonderbe-
richts des Abrüstungsausschusses36, der der Generalversamm-
lung auf ihrer zwölften Sondertagung37, der zweiten Son-
dertagung über Abrüstung, vorgelegt wurde, des Sonderbe-
richts der Abrüstungskonferenz, der der Versammlung auf ihrer 
fünfzehnten Sondertagung38, der dritten Sondertagung über Ab-
rüstung, vorgelegt wurde, sowie des Berichts der Konferenz 
über ihre Tagung 199239, 

 sowie unter Hinweis auf Ziffer 12 der in der Anlage zu ihrer 
Resolution 35/46 vom 3. Dezember 1980 enthaltenen Erklä-
rung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade, worin 
es unter anderem heißt, der Abrüstungsausschuss solle alles in 
seinen Kräften Stehende tun, um eilends Verhandlungen zur 
Erzielung einer Einigung über wirksame internationale Verein-
barungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den 
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu 
führen, 

 in Anbetracht der eingehenden Verhandlungen, die in der 
Abrüstungskonferenz und ihrem Ad-hoc-Ausschuss für wirk-
same internationale Vereinbarungen zur Sicherung der Nicht-
kernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel einer Einigung in die-
ser Frage geführt werden40, 

 Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die in der Abrü-
stungskonferenz unter diesem Punkt vorgelegt wurden, nament-
lich von den Entwürfen eines internationalen Übereinkommens, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem entsprechenden Be-
schluss der vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban 
(Südafrika) abgehaltenen zwölften Konferenz der Staats- und 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder41 sowie den ein-
schlägigen Empfehlungen der Organisation der Islamischen 
Konferenz, 

 ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaffen-
staaten abgegebenen einseitigen Erklärungen über ihre Politik 
des Nichteinsatzes und der Nichtandrohung des Einsatzes von 
Kernwaffen gegen Nichtkernwaffenstaaten, 

 in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der 
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unterstüt-
zung für die Ausarbeitung eines internationalen Überein-
kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den 
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen so-
wie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei der 
 
36 Mit Wirkung vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in 
Abrüstungskonferenz umbenannt. 
37 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Zwölfte Sondertagung, 
Beilage 2 (A/S-12/2), Abschnitt III.C. 
38 Ebd., Fünfzehnte Sondertagung, Beilage 2 (A/S-15/2), Abschnitt III.F. 
39 Ebd., Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 27 (A/47/27), Abschnitt III.F. 
40 Ebd., Achtundvierzigste Tagung, Beilage 27 (A/48/27), Ziffer 39. 
41 Siehe A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
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Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon-
zeption, 

 Kenntnis nehmend von der Resolution 984 (1995) des Si-
cherheitsrats vom 11. April 1995 und den dazu zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen, 

 unter Hinweis auf ihre in früheren Jahren verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 
45/54 vom 4. Dezember 1990, 46/32 vom 6. Dezember 1991, 
47/50 vom 9. Dezember 1992, 48/73 vom 16. Dezember 1993, 
49/73 vom 15. Dezember 1994, 50/68 vom 12. Dezember 
1995, 51/43 vom 10. Dezember 1996, 52/36 vom 9. Dezember 
1997, 53/75 vom 4. Dezember 1998, 54/52 vom 1. Dezember 
1999 und 55/31 vom 20. November 2000, 

 1. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine baldige 
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur Si-
cherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die 
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu erzielen; 

 2. stellt mit Genugtuung fest, dass es in der Abrüstungs-
konferenz keine grundsätzlichen Einwände gegen den Gedan-
ken eines internationalen Übereinkommens zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch auf die 
Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der Entwick-
lung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Konzeption 
gibt; 

 3. appelliert an alle Staaten, insbesondere an die Kern-
waffenstaaten, aktiv auf eine baldige Einigung über eine ge-
meinsame Konzeption und insbesondere über eine gemeinsame 
Formel hinzuarbeiten, die Bestandteil eines rechtsverbindlichen 
internationalen Dokuments werden könnten; 

 4. empfiehlt, der Suche nach einer solchen gemeinsamen 
Konzeption oder gemeinsamen Formel weiter intensive An-
strengungen zu widmen und die verschiedenen Alternativen, so 
insbesondere auch die in der Abrüstungskonferenz behandelten 
Konzeptionen, im Hinblick auf eine Überwindung der Schwie-
rigkeiten weiter zu untersuchen; 

 5. empfiehlt außerdem der Abrüstungskonferenz, auch 
weiterhin aktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf eine 
baldige Einigung und den Abschluss wirksamer internationaler 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten ge-
gen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kern-
waffen zu führen und dabei die breite Unterstützung für den 
Abschluss eines internationalen Übereinkommens zu berück-
sichtigen und alle anderen auf dasselbe Ziel gerichteten Vor-
schläge in Erwägung zu ziehen; 

 6. beschließt, den Punkt "Abschluss wirksamer interna-
tionaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen-
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes 
von Kernwaffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/23 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 156 Stimmen ohne Gegenstimme bei 4 Enthaltungen, 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/535, Ziffer 7)42: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, 
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, 
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, 
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mo-
naco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, 
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, 
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Keine. 
 Enthaltung: Georgien, Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Vereinigte 
Staaten von Amerika. 

56/23. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum 

 Die Generalversammlung, 

 in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesamten 
Menschheit an der Erforschung und Nutzung des Weltraums zu 
friedlichen Zwecken, 

 erneut erklärend, dass es der Wille aller Staaten ist, dass die 
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken dient 
und zum Vorteil und im Interesse aller Länder ohne Ansehen 
ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungs-
standes durchgeführt wird, 

 in Bekräftigung der Artikel III und IV des Vertrags über die 
Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper43, 

 unter Hinweis darauf, dass alle Staaten verpflichtet sind, die 
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen betreffend 
 
42 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten,Algerien, Bangladesch, Belarus, Benin, Bhutan, 
Bosnien und Herzegowina, Brunei Darussalam, Chile, China, Côte d'Ivoire, 
Demokratische Volksrepublik Korea, El Salvador, Fidschi, Haiti, Indien, In-
donesien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kenia, Kuba, Kuwait, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Malaysia, Mongolei, Myanmar, Nepal, 
Nigeria, Pakistan, Russische Föderation, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan 
und Togo. 
43 Resolution 2222 (XXI), Anlage. 
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die Anwendung oder Androhung von Gewalt in ihren interna-
tionalen Beziehungen, einschließlich ihrer Weltraumaktivitäten, 
einzuhalten, 

 in Bekräftigung der Ziffer 80 des Schlussdokuments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung44, worin es 
heißt, dass zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum wei-
tere Maßnahmen ergriffen und entsprechende internationale 
Verhandlungen im Geiste des Vertrags geführt werden sollten, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser Fra-
ge und Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die der Gene-
ralversammlung auf ihrer zehnten Sondertagung und auf ihren 
ordentlichen Tagungen vorgelegt wurden, sowie von den Emp-
fehlungen, die den zuständigen Organen der Vereinten Natio-
nen und der Abrüstungskonferenz unterbreitet wurden, 

 in der Erkenntnis, dass die Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum eine ernste Gefahr für den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit abwenden würde, 

 unter Hervorhebung der überragenden Bedeutung der strik-
ten Einhaltung der bestehenden Rüstungsbegrenzungs- und Ab-
rüstungsübereinkünfte über den Weltraum, einschließlich der 
bilateralen Abkommen, und der bestehenden Rechtsordnung 
betreffend die Nutzung des Weltraums, 

 die Auffassung vertretend, dass eine breite Teilnahme an der 
auf den Weltraum anwendbaren Rechtsordnung zu ihrer größe-
ren Wirksamkeit beitragen könnte, 

 feststellend, dass der Ad-hoc-Ausschuss zur Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum unter Berücksichtigung der von 
ihm seit seiner Einsetzung im Jahre 1985 unternommenen Be-
mühungen und mit dem Ziel der qualitativen Verbesserung sei-
ner Arbeitsweise die Prüfung und Abgrenzung verschiedener 
Fragen, bestehender Übereinkünfte und Vorschläge sowie künf-
tiger Initiativen betreffend die Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum fortgesetzt hat45 und dass dies zu einem besseren 
Verständnis einer Reihe von Problemen und zu einem klareren 
Bild der verschiedenen Standpunkte beigetragen hat, 

 sowie feststellend, dass in der Abrüstungskonferenz keine 
grundsätzlichen Einwände gegen die Wiedereinsetzung des Ad-
hoc-Ausschusses bestanden, vorbehaltlich der erneuten Über-
prüfung des in dem Beschluss der Abrüstungskonferenz vom 
13. Februar 199246 enthaltenen Mandats, 

 hervorhebend, dass bilaterale und multilaterale Anstren-
gungen auf dem Gebiet der Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum einander ergänzen, sowie in der Hoffnung, dass diese 
Anstrengungen möglichst bald zu konkreten Ergebnissen füh-
ren, 

 
44 Resolution S-10/2. 
45 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/49/27), Abschnitt III.D (Ziffer 5 des zitierten Texts). 
46 CD/1125. 

 davon überzeugt, dass im Hinblick auf die Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum, namentlich die Stationierung von 
Waffen im Weltraum, weitere Maßnahmen zur Erreichung 
wirksamer und verifizierbarer bilateraler und multilateraler  
Übereinkünfte geprüft werden sollten, 

 betonend, dass die vermehrte Nutzung des Weltraums die 
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines besseren Infor-
mationsstands der internationalen Gemeinschaft erhöht, 

 in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf ihre früheren 
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 45/55 B vom 
4. Dezember 1990, 47/51 vom 9. Dezember 1992 und 48/74 A 
vom 16. Dezember 1993, in denen sie unter anderem die Wich-
tigkeit vertrauensbildender Maßnahmen als Mittel zur Errei-
chung des Ziels der Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum 
bekräftigt hat, 

 im Bewusstsein der Vorteile von vertrauens- und sicher-
heitsbildenden Maßnahmen auf militärischem Gebiet, 

 in der Erwägung, dass Verhandlungen zum Abschluss einer 
oder mehrerer internationaler Übereinkünfte zur Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum nach wie vor die Hauptaufgabe 
des Ad-hoc-Ausschusses sind und dass die konkreten Vorschlä-
ge betreffend vertrauensbildende Maßnahmen einen festen Be-
standteil derartiger Übereinkünfte bilden könnten, 

 1. bekräftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Ver-
hütung eines Wettrüstens im Weltraum sowie die Bereitschaft 
aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag über die 
Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper43 ihren Beitrag zur Errei-
chung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten; 

 2. räumt erneut ein, wie auch im Bericht des Ad-hoc-
Ausschusses zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum 
festgestellt wird, dass die auf den Weltraum anwendbare 
Rechtsordnung allein noch keine Gewähr für die Verhütung ei-
nes Wettrüstens im Weltraum bietet, dass diese Rechtsordnung 
eine bedeutsame Rolle bei der Verhütung eines Wettrüstens in 
diesem Umweltbereich spielt, dass es erforderlich ist, diese 
Rechtsordnung zu konsolidieren und zu stärken und ihre Wirk-
samkeit zu erhöhen, und dass es wichtig ist, die bestehenden bi-
lateralen und multilateralen Übereinkünfte strikt einzuhalten; 

 3. betont, dass zur Verhütung eines Wettrüstens im Welt-
raum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksamen Verifika-
tionsbestimmungen notwendig sind; 

 4. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden 
Raumfahrtnationen, auf, aktiv zur Verwirklichung des Ziels der 
friedlichen Nutzung des Weltraums und der Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum beizutragen und im Interesse der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
sowie der Förderung der internationalen Zusammenarbeit alles 
zu unterlassen, was diesem Ziel und den bestehenden Verträgen 
auf diesem Gebiet zuwiderläuft; 
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 5. erklärt erneut, dass die Abrüstungskonferenz als das 
einzige Forum für multilaterale Abrüstungsverhandlungen die 
Hauptrolle bei der Aushandlung einer oder gegebenenfalls 
mehrerer multilateraler Übereinkünfte zur Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten spielt; 

 6. bittet die Abrüstungskonferenz, die Prüfung und Ak-
tualisierung des in ihrem Beschluss vom 13. Februar 199246 
enthaltenen Mandats abzuschließen und so bald wie möglich 
während ihrer Tagung 2002 einen Ad-hoc-Ausschuss einzuset-
zen; 

 7. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Überein-
stimmung in Bezug auf die Ausarbeitung von Maßnahmen zur 
Stärkung der Transparenz, des Vertrauens und der Sicherheit 
bei der friedlichen Nutzung des Weltraums; 

 8. fordert die Staaten, die Weltraumaktivitäten durchfüh-
ren, sowie diejenigen Staaten, die an der Durchführung solcher 
Tätigkeiten interessiert sind, nachdrücklich auf, die Abrü-
stungskonferenz über die Fortschritte etwaiger bilateraler oder 
multilateraler Verhandlungen über diese Angelegenheit unter-
richtet zu halten, um ihr ihre Tätigkeit zu erleichtern; 

 9. beschließt, den Punkt "Verhütung eines Wettrüstens 
im Weltraum" in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTIONEN 56/24 A bis V 

56/24.  Allgemeine und vollständige Abrüstung 

Resolution A 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 82 Stimmen bei 5 Gegenstimmen und 62 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)47: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Armenien, Äthiopien, Barba-
dos, Belarus, Bhutan, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dschibuti, 
Ecuador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indo-
nesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kuba, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische 
Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mali, Mauretanien, Mexiko, Mongolei, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Republik Moldau, Russische Föderation, Sambia, Senegal, Sierra 
Leone, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Ara-
bische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Ver-
einigte Republik Tansania, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Albanien, Benin, Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Ver-
einigte Staaten von Amerika. 
 Enthaltung: Andorra, Argentinien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, Do-
minikanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, 
Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Is-
land, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litau-
en, Luxemburg, Malta, Marokko, Mauritius, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Nie-
derlande, Norwegen, Österreich, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 

 
47 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Belarus, China, Côte d'Ivoire, Fidschi, Haiti und Russische 
Föderation. 

Republik Korea, Rumänien, Samoa, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, 
Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. 

A 

ERHALTUNG UND EINHALTUNG DES VERTRAGS ÜBER DIE BE-
GRENZUNG DER SYSTEME ZUR ABWEHR BALLISTISCHER 

FLUGKÖRPER 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/60 vom 12. De-
zember 1995 und 52/30 vom 9. Dezember 1997 über die Ein-
haltung der Übereinkünfte über Rüstungsbegrenzung, Abrü-
stung und Nichtverbreitung sowie ihre Resolutionen 54/54 A 
vom 1. Dezember 1999 und 55/33 B vom 20. November 2000 
über die Erhaltung und Einhaltung des Vertrags über die Be-
grenzung der Systeme zur Abwehr ballistischer Flugkörper48, 

 in Anerkennung der historischen Bedeutung des am 26. Mai 
1972 zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken geschlossenen Ver-
trags über die Begrenzung der Systeme zur Abwehr ballisti-
scher Flugkörper als ein Eckpfeiler der Wahrung des Weltfrie-
dens, der globalen Sicherheit und der strategischen Stabilität 
sowie in Bekräftigung seiner anhaltenden Gültigkeit und Rele-
vanz, insbesondere in der derzeitigen internationalen Situation, 

 betonend, wie überragend wichtig es ist, dass die Vertrags-
parteien den Vertrag vollständig und genau einhalten, 

 daran erinnernd, dass die Bestimmungen des Vertrags dazu 
beitragen sollen, günstigere Bedingungen für weitere Verhand-
lungen über die Begrenzung strategischer Waffen zu schaffen, 

 eingedenk der Verpflichtungen der Vertragsparteien nach 
Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kern-
waffen49, 

 besorgt, dass jede Maßnahme, die die Ziele und Bestim-
mungen des Vertrags untergräbt, sich nicht nur auf die Sicher-
heitsinteressen der Vertragsparteien, sondern auch auf die der 
gesamten internationalen Gemeinschaft auswirkt, 

 unter Hinweis auf die weit verbreitete Besorgnis über die 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihren Träger-
systemen, 

 1. fordert, dass weitere Anstrengungen unternommen 
werden, um den Vertrag über die Begrenzung der Systeme zur 
Abwehr ballistischer Flugkörper48 zu stärken und seine Unver-
sehrtheit und Gültigkeit zu bewahren, damit er auch weiterhin 
ein Eckpfeiler zur Wahrung weltweiter strategischer Stabilität 
und des Weltfriedens sowie zur Förderung einer weiteren Ver-
minderung der strategischen Kernwaffen ist; 

 
48 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 944, Nr. 13446. 
49 Ebd., Vol. 729, Nr. 10485. 
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 2. fordert außerdem von allen Vertragsstaaten erneute 
Anstrengungen, um den Vertrag zu erhalten und zu stärken, in-
dem sie ihn vollständig und genau einhalten; 

 3. fordert die Vertragsparteien auf, im Einklang mit ihren 
Verpflichtungen aus dem Vertrag die Dislozierung von Syste-
men zur Abwehr ballistischer Flugkörper zu begrenzen, keine 
Systeme zur Abwehr ballistischer Flugkörper zur Verteidigung 
des Hoheitsgebiets ihres Landes zu dislozieren und keine 
Stützpunkte für ein solches Verteidigungssystem bereitzustellen 
sowie Systeme zur Abwehr ballistischer Flugkörper oder Be-
standteile derselben, die nach dem Vertrag Einschränkungen 
unterliegen, nicht an andere Staaten weiterzugeben oder außer-
halb ihres Hoheitsgebiets zu dislozieren; 

 4. vertritt die Auffassung, dass jede Maßnahme, die die 
Ziele und Bestimmungen des Vertrags untergräbt, auch die 
weltweite strategische Stabilität und den Weltfrieden sowie die 
Förderung einer weiteren Verminderung der strategischen 
Kernwaffen untergräbt; 

 5. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 
Anstrengungen zur Eindämmung der Verbreitung von Massen-
vernichtungswaffen und ihren Trägersystemen zu unterstützen; 

 6. unterstützt die weiteren Anstrengungen, die die inter-
nationale Gemeinschaft im Lichte der sich abzeichnenden Ent-
wicklungen unternimmt, um die Unverletzlichkeit und Unver-
sehrtheit des Vertrags zu gewährleisten, was im höchsten Inter-
esse der internationalen Gemeinschaft ist; 

 7. begrüßt den laufenden Dialog zwischen der Russi-
schen Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika  
über einen neuen, auf Offenheit, gegenseitigem Vertrauen und 
echten Kooperationsmöglichkeiten beruhenden strategischen 
Rahmen, der vor allem angesichts des sich verändernden Si-
cherheitsumfelds von überragender Bedeutung ist, und hofft, 
dass dieser Dialog zu einer maßgeblichen Reduzierung der nu-
klearen Offensivstreitkräfte führen und so zur Wahrung der in-
ternationalen Stabilität beitragen wird; 

 8. beschließt, den Punkt "Erhaltung und Einhaltung des 
Vertrags über die Begrenzung der Systeme zur Abwehr ballisti-
scher Flugkörper" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sieben-
undfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution B 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 98 Stimmen ohne Gegenstimme bei 58 Enthaltungen 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)50: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Belarus, Benin, Bhutan, Botsuana, Brasilien, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Domini-
kanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Gha-
na, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, 
Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, 
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dscha-
 
50 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von der Islamischen Republik Iran. 

mahirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauritius, Mexiko, 
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, 
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Russische Föde-
ration, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Sri Lanka, St. Lucia, Süd-
afrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, 
Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Venezuela, Vereinigte 
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 Dagegen: Keine. 
 Enthaltung: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Austra-
lien, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, 
Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien 
(Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Paraguay, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, 
Samoa, San Marino, Schweden, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Staaten von Ame-
rika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern. 

B 

FLUGKÖRPER 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/54 F vom 1. De-
zember 1999 und 55/33 A vom 20. November 2000, 

 in Bekräftigung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Rüstungsregelung und der Abrüstung sowie der 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten, diese Rolle durch konkrete 
Maßnahmen zu stärken, 

 in der Erkenntnis, dass es notwendig ist, regionalen und in-
ternationalen Frieden und Sicherheit in einer Welt zu fördern, 
die von der Geißel des Krieges und der Last der Rüstungen frei 
ist, 

 davon überzeugt, dass die Frage der Flugkörper als Beitrag 
zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit umfassend, 
ausgewogen und nichtdiskriminierend angegangen werden 
muss, 

 eingedenk dessen, dass die Sicherheitsanliegen der Mit-
gliedstaaten auf internationaler und regionaler Ebene bei der 
Auseinandersetzung mit der Frage der Flugkörper berücksich-
tigt werden müssen, 

 nachdrücklich hinweisend auf die Komplexität, die bei der 
Behandlung der Frage der Flugkörper im konventionellen Kon-
text auftritt, 

 mit dem Ausdruck ihrer Unterstützung für die internationa-
len Anstrengungen im Kampf gegen die Entwicklung und 
Verbreitung aller Massenvernichtungswaffen, 

 angesichts dessen, dass der Generalsekretär ersucht wurde, 
mit Hilfe einer Gruppe von Regierungssachverständigen einen 
Bericht über die Frage der Flugkörper unter allen Aspekten zur 
Behandlung durch die Generalversammlung auf ihrer sieben-
undfünfzigsten Tagung auszuarbeiten, 

 1. stellt mit Genugtuung fest, dass die durch den Gene-
ralsekretär eingesetzte Gruppe von Regierungssachverständi-
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gen 2001 ihre erste Tagung in New York abgehalten hat und 
dass sie beabsichtigt, 2002 zwei weitere Tagungen abzuhalten, 
um ihren Auftrag zu erfüllen; 

 2. nimmt mit Dank Kenntnis von dem gemäß Resolution 
55/33 A vorgelegten Bericht des Generalsekretärs51; 

 3. ersucht den Generalsekretär, weiterhin die Auffassun-
gen der Mitgliedstaaten zur Frage der Flugkörper unter allen 
Aspekten einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen; 

 4. beschließt, den Punkt "Flugkörper" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men. 

 Resolution C 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 98 Stimmen bei 45 Gegenstimmen und 14 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)52: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, 
Bangladesch, Barbados, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brunei Darussalam, 
Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepu-
blik Korea, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, In-
dien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Kambodscha, 
Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische 
Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, 
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nige-
ria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Salomonen, 
Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, Süd-
afrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, 
Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Venezuela, Ver-
einigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Jugo-
slawien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Un-
garn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Zypern. 
 Enthaltung: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Brasilien, China, 
Georgien, Israel, Japan, Kasachstan, Paraguay, Republik Korea, Republik Moldau, 
Ukraine. 

C 

VERRINGERUNG DER ATOMGEFAHR 

 Die Generalversammlung, 

 in Anbetracht dessen, dass der Einsatz von Kernwaffen die 
größte Gefahr für die Menschheit und ihr Überleben darstellt, 

 
51 A/56/136 und Add.1 und 2. 
52 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Bhutan, Costa Rica, Fidschi, Haiti, Indien, 
Jordanien, Kambodscha, Kenia, Kolumbien, Kuba, Libysch-Arabische 
Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Namibia, Sambia, Sierra 
Leone, Simbabwe, Sudan, Swasiland und Togo. 

 bekräftigend, dass jeglicher Einsatz oder jegliche Andro-
hung des Einsatzes von Kernwaffen einen Verstoß gegen die 
Charta der Vereinten Nationen darstellen würde, 

 in der Überzeugung, dass die Verbreitung von Kernwaffen 
unter allen Aspekten die Gefahr eines Atomkriegs erheblich 
verschärfen würde, 

 sowie in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung und 
die vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerlässlich sind, 
wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt werden soll, 

 in Anbetracht dessen, dass die Kernwaffenstaaten, solange 
es noch Kernwaffen gibt, unbedingt Maßnahmen ergreifen 
müssen, die die Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder 
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen absichern, 

 sowie in Anbetracht dessen, dass die Tatsache, dass Kern-
waffenalarm innerhalb von Sekundenbruchteilen ausgelöst 
wird, unannehmbare Risiken des unbeabsichtigten oder verse-
hentlichen Einsatzes von Kernwaffen birgt, was katastrophale 
Folgen für die gesamte Menschheit hätte, 

 betonend, dass es unbedingt notwendig ist, Maßnahmen zu 
ergreifen, um zu verhindern, dass es auf Grund von Computer-
anomalien oder anderen technischen Störungen zu nicht beab-
sichtigten, nicht veranlassten oder unerklärten Störfällen 
kommt, 

 in dem Bewusstsein, dass die Kernwaffenstaaten in begrenz-
tem Umfang Maßnahmen zur Löschung von Zielen ergriffen 
haben und dass weitere praktische, realistische und sich gegen-
seitig verstärkende Schritte erforderlich sind, um zur Verbesse-
rung des internationalen Klimas für Verhandlungen mit dem 
Ziel der Beseitigung der Kernwaffen beizutragen, 

 in Anbetracht dessen, dass ein durch die Änderung der nu-
klearen Doktrinen herbeigeführter Abbau von Spannungen po-
sitive Auswirkungen auf den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit hätte und die Bedingungen für die weitere Reduzie-
rung und die Beseitigung der Kernwaffen verbessern würde, 

 erneut darauf hinweisend, dass in dem Schlussdokument 
der zehnten Sondertagung der Generalversammlung53 und von 
der internationalen Gemeinschaft der nuklearen Abrüstung 
höchste Priorität eingeräumt wird, 

 erinnernd an das Gutachten des Internationalen Gerichts-
hofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des Ein-
satzes von Kernwaffen54, wonach für alle Staaten eine Ver-
pflichtung besteht, die Verhandlungen mit dem Ziel der nuklea-
ren Abrüstung in all ihren Aspekten und unter strenger und 
wirksamer internationaler Kontrolle in gutem Glauben zu füh-
ren und zu einem Abschluss zu bringen, 

 mit Genugtuung über den Aufruf in der Millenniums-
Erklärung der Vereinten Nationen55, sich um die Beseitigung 
 
53 Resolution S-10/2. 
54 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226. 
55 Siehe Resolution 55/2. 
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der von Massenvernichtungswaffen ausgehenden Gefahren zu 
bemühen, und den Beschluss, sich für die Beseitigung der Mas-
senvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaffen, einzusetzen, 
einschließlich der Möglichkeit, eine internationale Konferenz 
einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseitigung atomarer 
Gefahren aufzuzeigen, 

 1. fordert, dass die nuklearen Doktrinen überprüft wer-
den und dass in diesem Zusammenhang sofort dringende 
Schritte zur Verringerung der Risiken eines unbeabsichtigten 
und versehentlichen Einsatzes von Kernwaffen unternommen 
werden; 

 2. ersucht die fünf Kernwaffenstaaten, Maßnahmen zur 
Durchführung der Ziffer 1 dieser Resolution zu ergreifen; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die notwendigen Maß-
nahmen zur Verhütung der Verbreitung von Kernwaffen unter 
allen Aspekten zu ergreifen und die nukleare Abrüstung mit 
dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen zu fördern; 

 4. nimmt Kenntnis von dem vom Beirat für Abrüstungs-
fragen erstellten Bericht56, den der Generalsekretär gemäß Zif-
fer 5 der Resolution 55/33 N der Generalversammlung vom 
20. November 2000 vorgelegt hat, namentlich von den darin 
hervorgehobenen sieben Empfehlungen für künftige Maßnah-
men; 

 5. ersucht den Generalsekretär, Schritte zur Durchfüh-
rung der sieben Empfehlungen im Bericht des Beirats zu unter-
nehmen, die das Risiko eines Atomkriegs erheblich vermindern 
würden, einschließlich des in der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen enthaltenen Vorschlags, eine internationale 
Konferenz einzuberufen, die Mittel und Wege zur Beseitigung 
atomarer Gefahren aufzeigen soll, und der Generalversamm-
lung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

 6. beschließt, den Punkt "Verringerung der Atomgefahr" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

Resolution D 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)57. 

D 

EINBERUFUNG DER VIERTEN SONDERTAGUNG DER 

GENERALVERSAMMLUNG ÜBER ABRÜSTUNG 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 I vom 15. De-
zember 1994, 50/70 F vom 12. Dezember 1995, 51/45 C vom 
10. Dezember 1996, 52/38 F vom 9. Dezember 1997, 

 
56 Siehe A/56/400. 
57Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 

53/77 AA vom 4. Dezember 1998, 54/54 U vom 1. Dezember 
1999 und 55/33 M vom 20. November 2000, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass in den Jahren 1978, 1982 
und 1988 drei Sondertagungen der Generalversammlung über 
Abrüstung abgehalten wurden, nachdem jeweils ein Konsens 
darüber vorlag, 

 eingedenk des auf der ersten Sondertagung über Abrüstung 
im Konsens verabschiedeten Schlussdokuments der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung53, das die Deklaration, 
das Aktionsprogramm und den Mechanismus zur Abrüstung 
enthielt, 

 sowie eingedenk des Ziels der allgemeinen und vollständi-
gen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle, 

 Kenntnis nehmend von der Ziffer 145 des Schlussdoku-
ments der vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban 
(Südafrika) abgehaltenen zwölften Konferenz der Staats- und 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder58, worin die Ein-
berufung der vierten Sondertagung der Generalversammlung 
über Abrüstung unterstützt wird, was Gelegenheit böte, die kri-
tischsten Aspekte des Abrüstungsprozesses aus einer aktuelle-
ren Sicht der derzeitigen internationalen Lage zu überprüfen 
und die internationale Gemeinschaft und die öffentliche Mei-
nung zu Gunsten der Beseitigung von Kernwaffen und anderen 
Massenvernichtungswaffen sowie der Kontrolle und Reduzie-
rung von konventionellen Waffen zu mobilisieren, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Arbeitsta-
gung 1999 der Abrüstungskommission59 sowie davon, dass zu 
dem Punkt "Vierte Sondertagung der Generalversammlung  
über Abrüstung" kein Konsens erzielt wurde, 

 in dem Wunsche, auf dem sachlichen Meinungsaustausch 
über die vierte Sondertagung der Generalversammlung über 
Abrüstung aufzubauen, der während der Arbeitstagung 1999 
der Abrüstungskommission stattfand, 

 erneut ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, dass eine 
Sondertagung der Generalversammlung über Abrüstung für das 
künftige Vorgehen auf dem Gebiet der Abrüstung, der Rü-
stungskontrolle und damit zusammenhängender Fragen der in-
ternationalen Sicherheit richtungsweisend sein kann, 

 betonend, wie wichtig Multilateralismus im Prozess der Ab-
rüstung, der Rüstungskontrolle und damit zusammenhängender 
Fragen der internationalen Sicherheit ist, 

 feststellend, dass angesichts der jüngsten Erfolge, die die in-
ternationale Gemeinschaft auf dem Gebiet der Massenvernich-
tungswaffen sowie der konventionellen Waffen erzielt hat, die 
kommenden Jahre der internationalen Gemeinschaft eine gün-
stige Gelegenheit bieten würden, eine Bestandsaufnahme der 
Lage auf dem gesamten Gebiet der Abrüstung und der Rü-
 
58 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
59 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/54/42). 
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stungskontrolle in der Zeit nach dem Kalten Krieg vorzuneh-
men, 

 Kenntnis nehmend von der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen55, in der die Staats- und Regierungschefs den 
Beschluss trafen, sich für die Beseitigung der Massenvernich-
tungswaffen, insbesondere der Kernwaffen, einzusetzen, und 
keine Möglichkeit zur Erreichung dieses Ziels außer Acht zu 
lassen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale Kon-
ferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseitigung ato-
marer Gefahren aufzuzeigen, 

 sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse-
kretärs60 betreffend die Auffassungen der Mitgliedstaaten über 
die Ziele, die Tagesordnung und den Termin der vierten Son-
dertagung der Generalversammlung über Abrüstung, 

 1. beschließt, ihre vierte Sondertagung über Abrüstung 
einzuberufen, vorbehaltlich des Zustandekommens eines Kon-
senses über deren Ziele und Tagesordnung; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitgliedstaaten über die Ziele, die Tagesordnung und den Ter-
min der Sondertagung einzuholen und der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung Bericht zu 
erstatten; 

 3. beschließt, den Punkt "Einberufung der vierten Son-
dertagung der Generalversammlung über Abrüstung" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

Resolution E 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)61. 

E   

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ABRÜSTUNG UND ENTWICKLUNG 

 
 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen des Schlussdokuments 
der zehnten Sondertagung der Generalversammlung53 betref-
fend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwick-
lung, 

 sowie unter Hinweis auf die am 11. September 1987 erfolg-
te Verabschiedung des Schlussdokuments der Internationalen 
Konferenz über den Zusammenhang zwischen Abrüstung und 
Entwicklung62, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 J vom 
15. Dezember 1994, 50/70 G vom 12. Dezember 1995, 
51/45 D vom 10. Dezember 1996, 52/38 D vom 9. Dezember 

 
60 A/56/166. 
61 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 
62 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.87.IX.8. 

1997, 53/77 K vom 4. Dezember 1998, 54/54 T vom 1. De-
zember 1999 und 55/33 L vom 20. November 2000, 

 eingedenk des Schlussdokuments der vom 29. August bis 
3. September 1998 in Durban (Südafrika) abgehaltenen zwölf-
ten Konferenz der Staats und Regierungschefs der nicht-
gebundenen Länder58 sowie des Schlussdokuments der am 
8. und 9. April 2000 in Cartagena (Kolumbien) abgehaltenen 
dreizehnten Ministerkonferenz der Bewegung der nichtgebun-
denen Länder63, 

 erfreut über die verschiedenen in dem Bericht des General-
sekretärs64 beschriebenen Aktivitäten, die von der hochrangi-
gen Lenkungsgruppe für Abrüstung und Entwicklung orga-
nisiert wurden, 

 unter Betonung der immer größeren Bedeutung, die der 
Symbiose zwischen Abrüstung und Entwicklung in den heuti-
gen internationalen Beziehungen zukommt, 

 1. fordert die hochrangige Lenkungsgruppe für Abrü-
stung und Entwicklung auf, ihr Tätigkeitsprogramm zu verstär-
ken und auszuweiten, im Einklang mit dem Mandat, das in dem 
auf der Internationalen Konferenz über den Zusammenhang 
zwischen Abrüstung und Entwicklung verabschiedeten Ak-
tionsprogramm65 festgelegt wurde; 

 2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, einen Teil der durch die Durchführung der Abrüstungs- 
und Rüstungsbegrenzungsübereinkünfte frei gewordenen Res-
sourcen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu 
widmen, um den sich ständig vergrößernden Abstand zwischen 
den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern zu 
verringern; 

 3. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär bis 
zum 15. April 2002 ihre Auffassungen und Vorschläge zur 
Durchführung des auf der Internationalen Konferenz über den 
Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung verab-
schiedeten Aktionsprogramms sowie alle anderen Auffassun-
gen und Vorschläge zur Verwirklichung der Ziele des Aktions-
programms im Kontext der heutigen internationalen Beziehun-
gen vorzulegen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, über die zuständigen Or-
gane und im Rahmen der verfügbaren Mittel auch künftig 
Maßnahmen zur Durchführung des auf der Internationalen 
Konferenz über den Zusammenhang zwischen Abrüstung und 
Entwicklung verabschiedeten Aktionsprogramms zu treffen; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt vorzulegen; 

 6. beschließt, den Punkt "Zusammenhang zwischen Ab-
rüstung und Entwicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 
 
63 A/54/917-S/2000/580, Anlage. 
64 A/56/183. 
65 Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.87.IX.8, Ziffer 35. 
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Resolution F 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 154 Stimmen ohne Gegenstimme bei 5 Enthaltungen, 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)66: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Ga-
bun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, 
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Ja-
maika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, 
Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, 
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mo-
naco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, 
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Singa-
pur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasi-
land, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, 
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Keine. 
 Enthaltung: Frankreich, Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 

F   

BEACHTUNG VON UMWELTNORMEN BEI DER AUSARBEITUNG 

UND DURCHFÜHRUNG VON ABRÜSTUNGS- UND RÜSTUNGS-
KONTROLLÜBEREINKÜNFTEN 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 M vom 
12. Dezember 1995, 51/45 E vom 10. Dezember 1996, 52/38 E 
vom 9. Dezember 1997, 53/77 J vom 4. Dezember 1998, 
54/54 S vom 1. Dezember 1999 und 55/33 K vom 20. Novem-
ber 2000, 

 betonend, dass die Beachtung von Umweltnormen bei der 
Ausarbeitung und Durchführung von Abrüstungs- und Rü-
stungsbegrenzungsübereinkünften wichtig ist, 

 in der Erkenntnis, dass die auf der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten  
Übereinkommen sowie die früher geschlossenen einschlägigen 
Übereinkünfte bei der Ausarbeitung und Durchführung von 
Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsübereinkünften gebüh-
rend berücksichtigt werden müssen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs67, 

 
66 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 
67 A/56/165 und Add.1. 

 eingedenk der umweltschädigenden Auswirkungen des Ein-
satzes von Kernwaffen, 

 1. erklärt erneut, dass die internationalen Abrüstungs-
foren bei der Aushandlung von Abrüstungs- und Rüstungs-
begrenzungsverträgen und -übereinkünften die entsprechenden 
Umweltnormen vollauf berücksichtigen müssen und dass alle 
Staaten bei der Umsetzung von Verträgen und Übereinkünften, 
deren Vertragspartei sie sind, durch ihre Maßnahmen in vollem 
Umfang dazu beitragen sollen, dass die Einhaltung dieser 
Normen gewährleistet ist; 

 2. fordert die Staaten auf, durch unilaterale, bilaterale, 
regionale und multilaterale Maßnahmen dazu beizutragen, dass 
die Anwendung wissenschaftlich-technischer Fortschritte im 
Rahmen der internationalen Sicherheit, der Abrüstung sowie 
auf anderen damit zusammenhängenden Gebieten ohne Schädi-
gung der Umwelt und ohne Beeinträchtigung ihres wirksamen 
Beitrags zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung 
gewährleistet ist; 

 3. begrüßt die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 
Informationen über die Durchführung der Maßnahmen, die sie 
ergriffen haben, um die in dieser Resolution ins Auge gefassten 
Ziele voranzubringen67; 

 4. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär In-
formationen über die Maßnahmen zukommen zu lassen, die sie 
ergriffen haben, um die in dieser Resolution ins Auge gefassten 
Ziele voranzubringen, und ersucht den Generalsekretär, der 
Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
einen Bericht vorzulegen, der diese Informationen enthält; 

 5. beschließt, den Punkt "Beachtung von Umweltnormen 
bei der Ausarbeitung und Durchführung von Abrüstungs- und 
Rüstungskontrollübereinkünften" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution G 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 148 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 4 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)68: 
 Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Armenien, 
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, 
Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, 
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Co-
sta Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Estland, Fidschi, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, 

 
68 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Angola, Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Bar-
bados, Belize, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, 
Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dominikanische Republik, 
Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, 
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, 
Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jordanien, Kap Verde, Kenia, Kolum-
bien, Komoren, Kongo, Liberia, Madagaskar, Mexiko, Mongolei, Mosam-
bik, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Salomonen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Sierra 
Leone, Simbabwe, Singapur, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Thai-
land, Togo, Trinidad und Tobago, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte 
Republik Tansania und Vietnam. 
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Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Island, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambo-
dscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Ko-
moren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, 
Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, 
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, 
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, 
Saudi-Arabien, Schweden, Seychellen, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowe-
nien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Repu-
blik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tune-
sien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Verei-
nigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Frankreich, Monaco, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.  
 Enthaltung: Indien, Israel, Russische Föderation, Spanien. 

G 

KERNWAFFENFREIE SÜDLICHE HEMISPHÄRE UND 

ANGRENZENDE GEBIETE 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/45 B vom 10. De-
zember 1996, 52/38 N vom 9. Dezember 1997, 53/77 Q vom 
4. Dezember 1998, 54/54 L vom 1. Dezember 1999 und 
55/33 I vom 20. November 2000, 

 mit Genugtuung darüber, dass die Abrüstungskommission 
auf ihrer Arbeitstagung 1999 ein Dokument mit dem Titel 
"Schaffung kernwaffenfreier Zonen auf der Grundlage von 
Vereinbarungen, die die Staaten der betreffenden Region aus 
freien Stücken eingegangen sind" verabschiedet hat69, 

 entschlossen, sich weiter für die völlige Beseitigung der 
Kernwaffen einzusetzen, 

 sowie entschlossen, auch weiterhin zur Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen unter allen Aspekten sowie zu 
dem Prozess der allgemeinen und vollständigen Abrüstung un-
ter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle beizu-
tragen, insbesondere auf dem Gebiet der Kernwaffen und ande-
rer Massenvernichtungswaffen, mit dem Ziel, den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit im Einklang mit den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu festi-
gen, 

 unter Hinweis auf die Bestimmungen über kernwaffenfreie 
Zonen im Schlussdokument der zehnten Sondertagung der Ge-
neralversammlung53, der ersten Sondertagung über Abrüstung, 

 hervorhebend, welche Bedeutung den Verträgen von Tlate-
lolco70, Rarotonga71, Bangkok72 und Pelindaba73, mit denen 
 
69 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/54/42), Anhang I. 
70 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068. 
71 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 10: 1985 (Veröf-
fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.86.IX.7), Anhang VII. 
72 Vertrag über eine kernwaffenfreie Zone in Südostasien. 
73 A/50/426, Anlage. 

kernwaffenfreie Zonen geschaffen wurden, sowie dem Antark-
tis-Vertrag74 zukommt, wenn es darum geht, unter anderem eine 
völlig kernwaffenfreie Welt zu schaffen, 

 unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Zusammen-
arbeit zwischen den Vertragsstaaten von Verträgen über kern-
waffenfreie Zonen durch Mechanismen wie gemeinsame Ta-
gungen der Vertragsstaaten, Unterzeichnerstaaten und Beob-
achter dieser Verträge verstärkt wird, 

 unter Hinweis auf die anwendbaren Grundsätze und Nor-
men des Völkerrechts in Bezug auf die Freiheit der Hohen See 
und die Durchfahrtsrechte durch Seegebiete, so auch diejenigen 
im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen75, 

 1. vermerkt mit Genugtuung, dass der Antarktis-Ver-
trag74 und die Verträge von Tlatelolco70, Rarotonga71, Bang-
kok72 und Pelindaba73 auch weiterhin dazu beitragen, die südli-
che Hemisphäre und die angrenzenden von diesen Verträgen 
abgedeckten Gebiete von Kernwaffen zu befreien; 

 2. fordert alle Staaten der Region auf, die Verträge von 
Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok und Pelindaba zu ratifizieren, 
und fordert alle betroffenen Staaten auf, auch künftig zusam-
menzuarbeiten, um allen in Betracht kommenden Staaten, die 
den Protokollen zu den Verträgen über kernwaffenfreie Zonen 
noch nicht beigetreten sind, den Beitritt zu erleichtern; 

 3. begrüßt die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um auf 
der Grundlage von zwischen den Staaten der betreffenden Re-
gion aus freien Stücken geschlossenen Vereinbarungen weitere 
Verträge über kernwaffenfreie Zonen zu schließen, und fordert 
alle Staaten auf, alle einschlägigen Vorschläge zu prüfen, so 
auch diejenigen, die sich in ihren Resolutionen über die Schaf-
fung kernwaffenfreier Zonen im Nahen Osten und in Südasien 
finden; 

 4. ist überzeugt von der wichtigen Rolle, die den kern-
waffenfreien Zonen bei der Stärkung des Nichtverbreitungsre-
gimes für Kernwaffen und bei der Ausweitung der kern-
waffenfreien Gebiete der Welt zukommt, und fordert, unter be-
sonderem Hinweis auf die Verantwortlichkeiten der Kernwaf-
fenstaaten, alle Staaten auf, den Prozess der nuklearen Abrü-
stung zu unterstützen und sich für die völlige Beseitigung aller 
Kernwaffen einzusetzen; 

 5. fordert die Vertrags- und Unterzeichnerstaaten der 
Verträge von Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok und Pelindaba 
auf, zur Weiterverfolgung der in diesen Verträgen angestrebten 
gemeinsamen Ziele und zur Förderung des kernwaffenfreien 
Status der südlichen Hemisphäre und der angrenzenden Gebie-
te weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit untereinander 
und zwischen ihren Vertragsorganen zu erkunden und durchzu-
führen; 
 
74 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 402, Nr. 5778. 
75 Siehe The Law of the Sea: Official Texts of the United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea of 10 December 1982 and of the Agreement re-
lating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention 
on the Law of the Sea of 10 December 1982 with Index and Excerpts from 
the Final Act of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea 
(Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.97.V.10). 
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 6. begrüßt die energischen Anstrengungen der Vertrags- 
und Unterzeichnerstaaten dieser Verträge zur Förderung ihrer 
gemeinsamen Ziele und vertritt die Auffassung, dass eine inter-
nationale Konferenz der Vertrags- und Unterzeichnerstaaten 
der Verträge über kernwaffenfreie Zonen abgehalten werden 
könnte, um die in diesen Verträgen angestrebten gemeinsamen 
Ziele zu unterstützen; 

 7. legt den für die Verträge über kernwaffenfreie Zonen 
zuständigen Behörden nahe, den Vertrags- und Unterzeichner-
staaten dieser Verträge behilflich zu sein, um die Verwirk-
lichung dieser Ziele zu erleichtern; 

 8. beschließt, den Punkt "Kernwaffenfreie südliche He-
misphäre und angrenzende Gebiete" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution H 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)76. 

H 

REGIONALE ABRÜSTUNG 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/58 P vom 4. De-
zember 1990, 46/36 I vom 6. Dezember 1991, 47/52 J vom 
9. Dezember 1992, 48/75 I vom 16. Dezember 1993, 49/75 N 
vom 15. Dezember 1994, 50/70 K vom 12. Dezember 1995, 
51/45 K vom 10. Dezember 1996, 52/38 P vom 9. Dezember 
1997, 53/77 O vom 4. Dezember 1998, 54/54 N vom 1. De-
zember 1999 und 55/33 O vom 20. November 2000 über re-
gionale Abrüstung, 

 die Auffassung vertretend, dass die Bemühungen der inter-
nationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des Ideals der 
allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet sind von der 
naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach wahrem Frieden 
und echter Sicherheit, der Beseitigung der Kriegsgefahr und 
der Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger und sonstiger Res-
sourcen für friedliche Zwecke, 

 in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staaten, 
bei der Gestaltung ihrer internationalen Beziehungen die in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grund-
sätze zu achten, 

 im Hinblick darauf, dass auf der zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung grundlegende Leitlinien für Fortschritte 
auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung 
verabschiedet wurden53, 

 Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen 
für regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der weltweiten 
Sicherheit, die von der Abrüstungskommission auf ihrer Ar-
beitstagung 1993 verabschiedet wurden77, 
 
76 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Bangladesch, Fidschi, Indonesien, Kolumbien, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Sudan und Türkei. 
77 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundvierzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/48/42), Anhang II. 

 mit Genugtuung darüber, dass sich in den letzten Jahren 
dank der Verhandlungen zwischen den beiden Supermächten 
Aussichten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der Abrü-
stung eröffnet haben, 

 Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten Vorschlä-
gen zur Abrüstung auf regionaler und subregionaler Ebene, 

 in Anbetracht der Bedeutung vertrauensbildender Maßnah-
men für den Frieden und die Sicherheit auf regionaler und in-
ternationaler Ebene, 

 überzeugt, dass Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen Abrüstung, unter Berücksichtigung der besonde-
ren Gegebenheiten der jeweiligen Region und im Einklang mit 
dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit auf dem niedrig-
sten Rüstungsstand, die Sicherheit aller Staaten stärken und so 
durch die Verminderung des Risikos regionaler Konflikte zum 
Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit beitragen wür-
den, 

 1. betont, dass nachhaltige Anstrengungen im Rahmen 
der Abrüstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte in der ge-
samten Bandbreite der Abrüstungsfragen zu erzielen; 

 2. erklärt, dass weltweite und regionale Abrüstungsan-
sätze einander ergänzen und daher im Hinblick auf die Förde-
rung des Friedens und der Sicherheit auf regionaler und inter-
nationaler Ebene gleichzeitig verfolgt werden sollten; 

 3. fordert die Staaten auf, wo immer möglich, Überein-
künfte über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, über Abrü-
stung und über vertrauensbildende Maßnahmen auf regionaler 
und subregionaler Ebene zu schließen; 

 4. begrüßt die von einigen Ländern auf regionaler und 
subregionaler Ebene ergriffenen Initiativen zu Gunsten der Ab-
rüstung, der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Sicher-
heit; 

 5. unterstützt und fördert die Anstrengungen, die zur 
Förderung vertrauensbildender Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Ebene unternommen werden, um regionale Span-
nungen abzubauen und Maßnahmen zur Abrüstung und zur 
Nichtverbreitung von Kernwaffen auf regionaler und subregio-
naler Ebene zu fördern; 

 6. beschließt, den Punkt "Regionale Abrüstung" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

Resolution I 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 151 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung, 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)78: 

 
78 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Bangladesch, Belarus, Deutschland, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Fidschi, Italien, Nepal, Pakistan, Spanien und 
Ukraine. 
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 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, 
Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Co-
sta Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschi-
buti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eri-
trea, Estland, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechen-
land, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische 
Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugo-
slawien, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Komoren, 
Kroatien, Kuwait, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, 
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Nor-
wegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, 
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, 
Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische 
Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische 
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, 
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
te Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, 
Zypern. 
   Dagegen: Indien. 
 Enthaltung: Bhutan. 

I 

KONVENTIONELLE RÜSTUNGSKONTROLLE AUF REGIONALER 

UND SUBREGIONALER EBENE 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 J vom 
16. Dezember 1993, 49/75 O vom 15. Dezember 1994, 50/70 L 
vom 12. Dezember 1995, 51/45 Q vom 10. Dezember 1996, 
52/38 Q vom 9. Dezember 1997, 53/77 P vom 4. Dezember 
1998, 54/54 M vom 1. Dezember 1999 und 55/33 P vom 
20. November 2000, 

 in Anerkennung der überaus wichtigen Rolle, die die kon-
ventionelle Rüstungskontrolle bei der Förderung des Friedens 
und der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene 
spielt, 

 davon überzeugt, dass die konventionelle Rüstungskontrolle 
in erster Linie auf regionaler und subregionaler Ebene durchge-
führt werden muss, da in der Zeit nach dem Kalten Krieg die 
meisten Bedrohungen für den Frieden und die Sicherheit vor 
allem zwischen Staaten auftreten, die sich in derselben Region 
oder Subregion befinden, 

 sich dessen bewusst, dass die Erhaltung eines Gleichge-
wichts der Verteidigungskapazitäten der Staaten auf dem nied-
rigsten Rüstungsstand zum Frieden und zur Stabilität beitragen 
würde und eines der Hauptziele der konventionellen Rüstungs-
kontrolle sein sollte, 

 in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den regio-
nalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem niedrigst-
möglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte festigen, 

 mit besonderem Interesse von den Initiativen Kenntnis 
nehmend, die in dieser Hinsicht in verschiedenen Regionen der 

Welt ergriffen worden sind, insbesondere von der Aufnahme 
von Konsultationen zwischen einer Reihe lateinamerikanischer 
Länder sowie von den Vorschlägen zur konventionellen Rü-
stungskontrolle im Zusammenhang mit Südasien, und in diesem 
Zusammenhang die Bedeutsamkeit und den Wert des Vertrags 
über konventionelle Streitkräfte in Europa79 anerkennend, der 
einen Eckpfeiler der europäischen Sicherheit bildet, 

 die Auffassung vertretend, dass die militärisch bedeutenden 
Staaten und die Staaten mit größeren Militärkapazitäten eine 
besondere Verantwortung für die Förderung derartiger Über-
einkünfte zu Gunsten der regionalen Sicherheit tragen, 

 sowie die Auffassung vertretend, dass ein wichtiges Ziel der 
konventionellen Rüstungskontrolle in Spannungsgebieten darin 
bestehen sollte, die Möglichkeit eines militärischen Überra-
schungsangriffs zu verhüten und eine Aggression zu vermeiden, 

 1. beschließt, die Fragen im Zusammenhang mit der 
konventionellen Rüstungskontrolle auf regionaler und subre-
gionaler Ebene mit Vorrang zu prüfen; 

 2. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Ausarbeitung 
von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die als Rahmen für 
regionale Übereinkünfte über eine konventionelle Rüstungs-
kontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse einen Be-
richt der Konferenz zu dieser Frage; 

 3. ersucht den Generalsekretär, in der Zwischenzeit die 
Auffassungen der Mitgliedstaaten zu dieser Frage einzuholen 
und der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten 
Tagung einen Bericht vorzulegen; 

 4. beschließt, den Punkt "Konventionelle Rüstungskon-
trolle auf regionaler und subregionaler Ebene" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzuneh-
men. 

Resolution J 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)80. 

J 

BESCHLUSS DER ABRÜSTUNGSKONFERENZ (CD/1547) VOM 

11. AUGUST 1998, UNTER PUNKT 1 IHRER TAGESORDNUNG 

MIT DEM TITEL "EINSTELLUNG DES NUKLEAREN WETT-
RÜSTENS UND NUKLEARE ABRÜSTUNG" EINEN AD-HOC-
AUSSCHUSS EINZUSETZEN, DER AUF DER GRUNDLAGE DES 

 
79 CD/1064. 
80 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, 
Costa Rica, Dänemark, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, Estland, Finnland, Frankreich, Ghana, Grenada, Griechenland, Gua-
temala, Irland, Island, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Marokko, 
Monaco, Myanmar, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, 
Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Südafrika, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern. 
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BERICHTS DES SONDERKOORDINATORS (CD/1299) UND DES 

DARIN ENTHALTENEN MANDATS EINEN NICHTDISKRIMI-
NIERENDEN, MULTILATERALEN UND INTERNATIONAL UND 

WIRKSAM VERIFIZIERBAREN VERTRAG ÜBER DAS VERBOT 

DER HERSTELLUNG VON SPALTBAREM MATERIAL FÜR KERN-
WAFFEN ODER ANDERE KERNSPRENGKÖRPER AUSHANDELN 

SOLL 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/75 L vom 16. De-
zember 1993, 53/77 I vom 4. Dezember 1998 und 55/33 Y 
vom 20. November 2000, 

 überzeugt, dass ein nichtdiskriminierender, multilateraler 
und international und wirksam verifizierbarer Vertrag, der die 
Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen und ande-
re Kernsprengkörper verbietet, maßgeblich zur nuklearen Ab-
rüstung und zur Nichtverbreitung von Kernwaffen beitragen 
würde, 

 unter Hinweis auf den Bericht der Abrüstungskonferenz 
von 1998, in dem unter anderem festgehalten ist, dass jeder zu 
dieser Frage gefasste Beschluss jedwede weiteren Beschlüsse 
über die Einsetzung weiterer Nebenorgane unter Tagesord-
nungspunkt 1 unberührt lässt und dass intensive Beratungen 
angestrebt werden, um die Auffassungen der Mitglieder der 
Abrüstungskonferenz über geeignete Methoden und Ansätze 
zur Behandlung des Tagesordnungspunkts 1 einzuholen, unter 
Berücksichtigung aller diesbezüglichen Vorschläge und Auffas-
sungen81, 

 1. begrüßt den Beschluss der Abrüstungskonferenz81, un-
ter Punkt 1 ihrer Tagesordnung mit dem Titel "Einstellung des 
nuklearen Wettrüstens und nukleare Abrüstung" einen Ad-hoc-
Ausschuss einzusetzen, der auf der Grundlage des Berichts des 
Sonderkoordinators82 und des darin enthaltenen Mandats einen 
nichtdiskriminierenden, multilateralen und international und 
wirksam verifizierbaren Vertrag über das Verbot der Herstel-
lung von spaltbarem Material für Kernwaffen oder andere 
Kernsprengkörper aushandeln soll; 

 2. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf, 
sich auf ein Arbeitsprogramm zu einigen, das die sofortige 
Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag ent-
hält. 

Resolution K 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)83. 

 
81 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Dreiundfünfzigste 
Tagung, Beilage 27 (A/53/27), Ziffer 10. 
82 CD/1299. 
83 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Kanada, Polen und Uruguay. 

K 

DURCHFÜHRUNG DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DAS VERBOT 

DER ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG, LAGERUNG UND DES 

EINSATZES CHEMISCHER WAFFEN UND ÜBER DIE VER-
NICHTUNG SOLCHER WAFFEN 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zum Thema 
der chemischen Waffen, insbesondere die ohne Abstimmung 
verabschiedete Resolution 55/33 H vom 20. November 2000, 
in der sie mit Genugtuung von den laufenden Bemühungen 
Kenntnis genommen hat, die im Hinblick auf die Verwirkli-
chung des Ziels und Zwecks des Übereinkommens über das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsat-
zes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waf-
fen84 durchgeführt werden, 

 entschlossen, das wirksame Verbot der Entwicklung, der 
Herstellung, des Erwerbs, des Transfers, der Lagerung und des 
Einsatzes chemischer Waffen sowie ihre Vernichtung herbeizu-
führen, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass seit der 
Verabschiedung der Resolution 55/33 H drei weitere Staaten 
das Übereinkommen ratifiziert haben oder ihm beigetreten 
sind, womit die Gesamtzahl der Vertragsstaaten des Überein-
kommens nunmehr 143 beträgt, 

 1. betont, dass es notwendig ist, dass alle Staaten Ver-
tragsparteien des Übereinkommens über das Verbot der Ent-
wicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer 
Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen84 werden, und 
fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, unver-
züglich Vertragsparteien des Übereinkommens zu werden; 

 2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den laufenden 
Bemühungen, die die Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen unternimmt, um das Ziel und den Zweck des Überein-
kommens zu verwirklichen, die volle Umsetzung seiner Be-
stimmungen sicherzustellen, namentlich derjenigen betreffend 
die internationale Verifikation der Einhaltung des Überein-
kommens, sowie als Forum für Konsultationen und die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten zu dienen; 

 3. unterstreicht, welche wichtige Rolle der Organisation 
für das Verbot chemischer Waffen dabei zukommt, die Einhal-
tung der Bestimmungen des Übereinkommens zu verifizieren 
und die fristgerechte und effiziente Verwirklichung aller seiner 
Ziele zu fördern; 

 4. unterstreicht außerdem, dass es von entscheidender 
Bedeutung ist, dass alle Bestimmungen des Übereinkommens 
voll und wirksam umgesetzt und eingehalten werden; 

 
84 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzig-
ste Tagung, Beilage 27 (A/47/27), Anhang I. 
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 5. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen nach dem Überein-
kommen voll und fristgerecht nachzukommen und die Orga-
nisation für das Verbot chemischer Waffen bei ihren Umset-
zungstätigkeiten zu unterstützen; 

 6. unterstreicht, wie wichtig es für das Übereinkommen 
ist, dass alle Staaten, die chemische Waffen, Produktionsein-
richtungen für chemische Waffen oder Einrichtungen für die 
Entwicklung chemischer Waffen besitzen, einschließlich derje-
nigen Staaten, die zu einem früheren Zeitpunkt den Besitz 
chemischer Waffen deklariert haben, sich unter den Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens befinden, und begrüßt die in 
dieser Hinsicht erzielten Fortschritte; 

 7. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation für das Verbot chemischer Waf-
fen und die Unterzeichnung des Abkommens über die Bezie-
hungen zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation 
im Einklang mit den Bestimmungen des Übereinkommens; 

 8. beschließt, den Punkt "Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lage-
rung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Ver-
nichtung solcher Waffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution L 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)85. 

L  

VERBOT DER ABLAGERUNG RADIOAKTIVER ABFÄLLE 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der vom Ministerrat der Organisation der afrika-
nischen Einheit verabschiedeten Resolutionen CM/Res.1153 
(XLVIII) von 198886 und CM/Res.1225 (L) von 198987 über 
die Ablagerung von nuklearen Abfällen und Industrieabfällen 
in Afrika, 

 mit Genugtuung über die von der Generalkonferenz der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation am 21. September 
1990 auf ihrer vierunddreißigsten ordentlichen Tagung verab-
schiedete Resolution GC(XXXIV)/RES/530, mit der ein Ver-
fahrenskodex für die internationale grenzüberschreitende Ver-
bringung radioaktiver Abfälle aufgestellt wurde88, 

 davon Kenntnis nehmend, dass sich die Teilnehmer des am 
19. und 20. April 1996 in Moskau abgehaltenen Gipfeltreffens 
 
85 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind). 
86 Siehe A/43/398, Anlage I. 
87 Siehe A/44/603, Anlage I. 
88 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and Other 
Decisions of the General Conference, Thirty-fourth Regular Session, 17-
21 September 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)). 

über nukleare Sicherheit und Sicherung verpflichteten, das 
Einbringen von radioaktiven Abfällen ins Meer zu verbieten89, 

 im Hinblick auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom 
16. Dezember 1969, in der sie die Konferenz des Abrüstungs-
ausschusses unter anderem ersuchte90, effektive Kontrollver-
fahren gegen den Einsatz radiologischer Mittel im Kriege zu 
prüfen, 

 im Bewusstsein der potenziellen Gefahren, die mit jeder 
Verwendung radioaktiver Abfälle verbunden sind, die radiolo-
gischer Kriegführung gleichkäme, sowie von deren Folgen für 
die regionale und internationale Sicherheit, insbesondere die 
Sicherheit der Entwicklungsländer, 

 unter Hinweis auf alle Resolutionen, die sie seit ihrer drei-
undvierzigsten Tagung im Jahr 1988 zu dieser Frage verab-
schiedet hat, namentlich ihre Resolution 51/45 J vom 10. De-
zember 1996, 

 sowie unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der 
Internationalen Atomenergie-Organisation am 21. September 
2001 auf ihrer fünfundvierzigsten ordentlichen Tagung verab-
schiedete Resolution GC(45)/RES/1091, in der die Staaten, die 
radioaktives Material befördern, gebeten werden, gegebenen-
falls den betroffenen Staaten auf deren Ersuchen Zusicherun-
gen zu geben, dass die einzelstaatlichen Vorschriften des beför-
dernden Staates die Transportvorschriften der Organisation be-
rücksichtigen, und ihnen sachdienliche Informationen über die 
Beförderung solcher Materialien zur Verfügung zu stellen, wo-
bei die übermittelten Informationen keinesfalls den Maßnah-
men für physische Sicherheit und Sicherung widersprechen 
dürfen, 

 mit Genugtuung darüber, dass am 5. September 1997 in 
Wien auf Empfehlung der Teilnehmer an dem Gipfeltreffen 
über nukleare Sicherheit und Sicherung das Gemeinsame Über-
einkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter 
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radio-
aktiver Abfälle verabschiedet wurde92, 

 mit Befriedigung feststellend, dass das Gemeinsame Über-
einkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter 
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radio-
aktiver Abfälle am 18. Juni 2001 in Kraft getreten ist, sowie 
feststellend, dass das Sekretariat eine Vorbereitungstagung der 
Vertragsparteien einberufen hat, die vom 10. bis 14. Dezember 
2001 stattfinden und die erste Überprüfungstagung der Ver-
tragsparteien vorbereiten soll, 

 in dem Wunsche, die Verwirklichung von Ziffer 76 des 
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
 
89 A/51/131, Anlage I, Ziffer 20. 
90 Die Konferenz des Abrüstungsausschusses wurde ab der zehnten Sonder-
tagung der Generalversammlung zum Abrüstungsausschuss. Mit Wirkung 
vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in Abrüstungskonfe-
renz umbenannt. 
91 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and Other 
Decisions of the General Conference, Forty-fifth Regular Session, 17-
21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)). 
92 Siehe GOV/INF/821-GC(41)/INF/12, Anhang 1. 
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sammlung53, der ersten Sondertagung über Abrüstung, zu för-
dern, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der Abrü-
stungskonferenz, der sich auf ein künftiges Übereinkommen 
über das Verbot radiologischer Waffen bezieht93; 

 2. bekundet ihre ernste Besorgnis über jede Verwendung 
nuklearer Abfälle, die radiologischer Kriegführung gleichkäme 
und ernste Folgen für die nationale Sicherheit aller Staaten hät-
te; 

 3. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur 
Verhütung jeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven 
Abfällen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten ver-
letzen würde; 

 4. ersucht die Abrüstungskonferenz, bei den Verhand-
lungen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologi-
scher Waffen radioaktive Abfälle als eine Frage zu berück-
sichtigen, die in den Anwendungsbereich eines solchen Über-
einkommens fällt; 

 5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem, ihre Be-
mühungen zum baldigen Abschluss eines solchen Überein-
kommens zu verstärken und in ihren Bericht an die acht-
undfünfzigste Tagung der Generalversammlung auch Angaben 
über die Fortschritte bei den Verhandlungen über dieses Thema 
aufzunehmen; 

 6. nimmt Kenntnis von der vom Ministerrat der Organi-
sation der afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolution 
CM/Res.1356 (LIV) von 199194 betreffend das Über-
einkommen von Bamako über das Verbot der Einfuhr gefährli-
cher Abfälle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer grenz-
überschreitenden Verbringung innerhalb Afrikas; 

 7. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass die wirksame 
Anwendung des Verfahrenskodex der Internationalen Atom-
energie-Organisation für die internationale grenzüberschrei-
tende Verbringung radioaktiver Abfälle allen Staaten einen bes-
seren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver Abfälle in ihrem 
Hoheitsgebiet gewähren wird; 

 8. appelliert an alle Mitgliedstaaten, die noch nicht die 
erforderlichen Schritte unternommen haben, um Vertragspartei 
des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit der 
Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Sicher-
heit der Behandlung radioaktiver Abfälle92 zu werden, dies so 
rechtzeitig zu tun, dass sie an der ersten Überprüfungstagung 
der Vertragsparteien teilnehmen können; 

 9. beschließt, den Punkt "Verbot der Ablagerung radio-
aktiver Abfälle" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

 
93 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/54/27), Kap. III, Abschnitt E. 
94 Siehe A/46/390, Anlage I. 

Resolution M 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 138 Stimmen ohne Gegenstimme bei 19 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)95: 

 Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Armeni-
en, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, 
Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, 
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte  
d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, 
Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irland, Island, Italien, 
Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Ka-
nada, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Lesotho, Lettland, 
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, 
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, 
Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, 
Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Schwe-
den, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Sloweni-
en, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Zypern. 
 Dagegen: Keine. 
 Enthaltung: Ägypten,Aserbaidschan, China, Indien, Iran (Islamische Republik), 
Israel, Kasachstan, Kuba, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Marokko, 
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Myanmar, Pakistan, Republik Korea, Russi-
sche Föderation, Syrische Arabische Republik, Vereinigte Staaten von Amerika, 
Vietnam. 

M 

DURCHFÜHRUNG DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DAS VERBOT 

DES EINSATZES, DER LAGERUNG, DER HERSTELLUNG UND 

DER WEITERGABE VON ANTIPERSONENMINEN UND ÜBER 

DEREN VERNICHTUNG 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/54 B vom 1. De-
zember 1999 und 55/33 V vom 20. November 2000, 
 
95 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argen-
tinien, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belgien, 
Belize, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, 
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Fi-
dschi, Frankreich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Gui-
nea, Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, 
Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Ver-
de, Katar, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lesotho, Liberia, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, 
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mosambik, Namibia, Nauru, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, 
Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Moldau, 
Ruanda, Rumänien, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, 
Schweden, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Togo, 
Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Turkmenistan, 
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und 
Zypern. 
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 in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, das Leiden und 
Sterben zu beenden, das durch Antipersonenminen verursacht 
wird, die jede Woche Hunderte von Menschen, überwiegend 
unschuldige, wehrlose Zivilpersonen und insbesondere Kinder, 
töten oder verstümmeln, die wirtschaftliche Entwicklung und 
den Wiederaufbau behindern, die Rückführung von Flücht-
lingen und die Rückkehr von Binnenvertriebenen erschweren 
und noch Jahre nach ihrer Verlegung weitere schwerwiegende 
Folgen nach sich ziehen, 

 davon überzeugt, dass alles getan werden muss, um wirk-
sam und koordiniert zur Bewältigung der Herausforderung bei-
zutragen, welche die Räumung der auf der ganzen Welt verleg-
ten Antipersonenminen darstellt, und ihre Vernichtung sicher-
zustellen, 

 in dem Wunsche, im Hinblick auf die Unterstützung der Be-
treuung und Rehabilitation von Minenopfern, einschließlich der 
sozialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung, ihr Mög-
lichstes zu tun, 

 mit Genugtuung über das am 1. März 1999 erfolgte Inkraft-
treten des Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der 
Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antiperso-
nenminen und über deren Vernichtung96 und mit Genugtuung 
Kenntnis nehmend von den Bemühungen um die Durchführung 
des Übereinkommens sowie von den beträchtlichen Fortschrit-
ten, die bei der Bewältigung des weltweiten Landminenpro-
blems erzielt wurden, 

 unter Hinweis auf die vom 3. bis 7. Mai 1999 in Maputo 
abgehaltene erste Tagung der Vertragsstaaten des Überein-
kommens und die in der Erklärung von Maputo bekräftigte 
Verpflichtung zur vollständigen Beseitigung der Antipersonen-
minen97, 

 sowie unter Hinweis auf die vom 11. bis 15. September 
2000 in Genf abgehaltene zweite Tagung der Vertragsstaaten 
des Übereinkommens und auf die Erklärung der zweiten Ta-
gung der Vertragsstaaten, in der sie ihre Verpflichtung bekräfti-
gen, alle Bestimmungen des Übereinkommens umfassend und 
vollinhaltlich durchzuführen98, 

 ferner unter Hinweis auf die vom 18. bis 21. September 
2001 in Managua abgehaltene dritte Tagung der Vertragsstaaten 
des Übereinkommens und auf die Erklärung der dritten Tagung 
der Vertragsstaaten, in der sie ihre standhafte Verpflichtung be-
kräftigen, sowohl die Antipersonenminen vollständig zu besei-
tigen als auch gegen die heimtückischen und unmenschlichen 
Wirkungen dieser Waffen vorzugehen99, 

 mit Befriedigung feststellend, dass weitere Staaten das 
Übereinkommen ratifiziert haben beziehungsweise ihm beige-
treten sind, sodass jetzt insgesamt 122 Staaten die Verpflich-
tungen aus dem Übereinkommen formell akzeptiert haben, 
 
96 Siehe CD/1478. 
97 Siehe APLC/MSP.1/1999/1, Teil II. 
98 Siehe APLC/MSP.2/2000/1, Teil II. 
99 Siehe APLC/MSP.3/2001/1, Teil II. 

 dem Wunsch Nachdruck verleihend, alle Staaten für den 
Beitritt zu dem Übereinkommen zu gewinnen, sowie ent-
schlossen, nach besten Kräften auf seine weltweite Geltung 
hinzuwirken, 

 mit Bedauern feststellend, dass Antipersonenminen nach 
wie vor weltweit bei Konflikten eingesetzt werden, was 
menschliches Leid zur Folge hat und die Entwicklung in der 
Konfliktfolgezeit behindert, 

 1. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen über das 
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der 
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernich-
tung96 noch nicht unterzeichnet haben, ihm unverzüglich beizu-
treten; 

 2. fordert alle Staaten, die das Übereinkommen unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert haben, nachdrücklich auf, 
es unverzüglich zu ratifizieren; 

 3. betont, dass es wichtig ist, dass das Übereinkommen 
voll und wirksam durchgeführt und eingehalten wird; 

 4. fordert alle Vertragsstaaten nachdrücklich auf, dem 
Generalsekretär die in Artikel 7 des Übereinkommens verlang-
ten vollständigen Informationen fristgerecht zu unterbreiten, 
mit dem Ziel, die Transparenz und die Einhaltung des Überein-
kommens zu fördern; 

 5. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen noch nicht 
ratifiziert haben beziehungsweise ihm noch nicht beigetreten 
sind, auf freiwilliger Basis Informationen bereitzustellen, damit 
die weltweiten Anstrengungen zur Minenbekämpfung wirksa-
mer werden; 

 6. fordert alle Staaten und anderen in Betracht kommen-
den Parteien erneut auf, im Hinblick auf die Förderung und 
Unterstützung der Betreuung, der Rehabilitation sowie der so-
zialen und wirtschaftlichen Wiedereingliederung von Minenop-
fern, der Aufklärungsprogramme über die Minengefahr, der 
Räumung der auf der ganzen Welt verlegten Antipersonen-
minen und der Gewährleistung ihrer Vernichtung sowie bei der 
Erzielung entsprechender Fortschritte zusammenzuarbeiten; 

 7. bittet und ermutigt alle interessierten Staaten, die Ver-
einten Nationen, die sonstigen in Betracht kommenden interna-
tionalen Organisationen oder Institutionen, die Regional-
organisationen, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
und die in Betracht kommenden nichtstaatlichen Organisatio-
nen, sich an dem auf der ersten Tagung der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens festgelegten und auf der zweiten und dritten 
Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens weiter aus-
gebauten Arbeitsprogramm für die Zeit zwischen den Tagungen 
zu beteiligen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Arti-
kel 11 Absatz 2 des Übereinkommens die Vorbereitungen zu 
treffen, die für die Einberufung der vierten Tagung der Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens vom 16. bis 20. September 
2002 in Genf notwendig sind, und im Namen der Vertragsstaa-
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ten und im Einklang mit Artikel 11 Absatz 4 des Überein-
kommens die Nichtvertragsstaaten des Übereinkommens sowie 
die Vereinten Nationen, die sonstigen in Betracht kommenden 
internationalen Organisationen oder Institutionen, die Regio-
nalorganisationen, das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz und die in Betracht kommenden nichtstaatlichen Organi-
sationen zur Teilnahme an der Tagung als Beobachter einzula-
den; 

 9. beschließt, den Punkt "Durchführung des Überein-
kommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der 
Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und 
über deren Vernichtung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution N 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 139 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 19 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)100: 

 Dafür: Afghanistan, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, Armeni-
en, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Bar-
bados, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brunei Da-
russalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dä-
nemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, 
Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Island, Italien, Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschama-
hirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, 
Malta, Marokko, Mauretanien, Monaco, Mongolei, Mosambik, Namibia, Nauru, Ne-
pal, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Sene-
gal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, 
Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, 
Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte 
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Indien, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Vereinigte Staaten 
von Amerika. 
 Enthaltung: Ägypten, Belarus, Bhutan, Brasilien, China, Demokratische Volks-
republik Korea, Iran (Islamische Republik), Irland, Israel, Kuba, Mauritius, Mexiko, 
Myanmar, Neuseeland, Pakistan, Russische Föderation, San Marino, Schweden, 
Südafrika. 

N 

EIN WEG ZUR VÖLLIGEN BESEITIGUNG DER KERNWAFFEN 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 H vom 15. De-
zember 1994, 50/70 C vom 12. Dezember 1995, 51/45 G vom 
10. Dezember 1996, 52/38 K vom 9. Dezember 1997, 53/77 U 
vom 4. Dezember 1998, 54/54 D vom 1. Dezember 1999 und 
55/33 R vom 20. November 2000, 

 
100 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Australien, Fidschi, Japan, Libanon und Papua-Neugui-
nea. 

 in der Erwägung, dass die Förderung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit und die Förderung der nuklearen 
Abrüstung einander ergänzen und stärken, 

 in Bekräftigung der entscheidenden Bedeutung des Vertrags 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen49 als Eckpfeiler des 
internationalen Nichtverbreitungsregimes für Kernwaffen und 
als eine unabdingbare Grundlage für die Herbeiführung der nu-
klearen Abrüstung, 

  in Anerkennung der Fortschritte der Kernwaffenstaaten bei 
der einseitigen oder auf dem Verhandlungsweg herbeigeführten 
Reduzierung ihrer Kernwaffen, einschließlich des START-
Prozesses, sowie der Bemühungen der internationalen Gemein-
schaft um nukleare Abrüstung und die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen, 

 ihre Überzeugung bekräftigend, dass weitere Fortschritte 
bei der nuklearen Abrüstung zur Konsolidierung des interna-
tionalen Nichtverbreitungsregimes für Kernwaffen und so zur 
Sicherung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
beitragen werden, 

 eingedenk der jüngsten Nuklearversuche und der regionalen 
Situationen, die eine Herausforderung für die internationalen 
Bemühungen zur Stärkung des globalen Nichtverbreitungsre-
gimes für Kernwaffen darstellen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Forums von Tokio 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und nukleare Abrü-
stung101 und unter Berücksichtigung der verschiedenen Auffas-
sungen der Mitgliedstaaten zu diesem Bericht, 

 mit Genugtuung über die erfolgreiche Verabschiedung des 
Schlussdokuments der Konferenz der Vertragsparteien im 
Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen102 und betonend, wie wichtig die 
Umsetzung seiner Schlussfolgerungen ist, 

 sowie mit Genugtuung darüber, dass vor kurzem in Tokio 
das "Internationale Symposium über die weitere Verstärkung 
der Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-
Organisation in der asiatisch-pazifischen Region: Auf dem Weg 
zur weltweiten Gültigkeit der Zusatzprotokolle" mit Erfolg ab-
gehalten wurde, und in der Hoffnung, dass weiterhin Anstren-
gungen zur Veranstaltung ähnlicher Symposien in anderen Re-
gionen unternommen werden, um das Sicherungssystem der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation zu verstärken, nament-
lich indem ihre Abkommen über Sicherungsmaßnahmen und 
die entsprechenden Zusatzprotokolle weltweite Gültigkeit er-
langen,  

 der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten von 
Amerika nahe legend, ihre intensiven Konsultationen über die 
miteinander verknüpften Fragen der Offensiv- und Defensivsy-
steme weiterzuführen und abzuschließen, mit dem Ziel, den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu stärken, 
 
101 A/54/205-S/1999/853, Anlage. 
102 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Pro-
liferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III 
(NPT/CONF.2000/28 (Teile I-IV)). 
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 zu Anstrengungen auffordernd, die den Erfolg der im Ein-
klang mit Artikel XIV des Vertrags einzuberufenden Konferenz 
zur Erleichterung des Inkrafttretens des Vertrags über das um-
fassende Verbot von Nuklearversuchen103 sicherstellen sollen, 

 1. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass alle Staaten 
Vertragsparteien des Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen49 werden, und fordert die Staaten, die nicht Ver-
tragsparteien des Vertrags sind, auf, ihm unverzüglich und be-
dingungslos als Nichtkernwaffenstaaten beizutreten; 

 2. erklärt außerdem erneut, wie wichtig es ist, dass alle 
Vertragsstaaten des Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen ihren Verpflichtungen aus dem Vertrag nachkom-
men; 

 3. betont, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass im 
Rahmen der systematischen schrittweisen Bemühungen zur 
Durchführung des Artikels VI des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen und der Ziffern 3 und 4 Buchsta-
be c des von der Konferenz von 1995 der Vertragsparteien zur 
Überprüfung und Verlängerung des Vertrags gefassten Be-
schlusses über die Grundsätze und Ziele der Nichtverbreitung 
von Kernwaffen und die nukleare Abrüstung104 die folgenden 
praktischen Schritte unternommen werden: 

 a) die wichtige und vordringliche Unterzeichnung und 
Ratifikation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nu-
klearversuchen103, die unverzüglich und bedingungslos und im 
Einklang mit den jeweiligen verfassungsmäßigen Verfahren 
vorgenommen werden soll, um das baldige Inkrafttreten des 
Vertrags herbeizuführen, sowie ein Moratorium für Kernwaf-
fenversuchsexplosionen oder jegliche anderen nuklearen Ex-
plosionen bis zum Inkrafttreten des Vertrags; 

 b) die Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses in der Ab-
rüstungskonferenz zum frühestmöglichen Zeitpunkt während 
ihrer Tagung 2002, um einen nichtdiskriminierenden, multilate-
ralen und international und wirksam verifizierbaren Vertrag  
über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für 
Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper auszuhandeln, im 
Einklang mit dem Bericht des Sonderkoordinators von 199582 
und dem darin enthaltenen Mandat und unter Berücksichtigung 
der Ziele der nuklearen Abrüstung wie auch der Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen, mit dem Ziel, diesen Vertrag innerhalb 
von fünf Jahren zum Abschluss zu bringen, und Erklärung ei-
nes Moratoriums für die Herstellung von spaltbarem Material 
für Kernwaffen bis zum Inkrafttreten dieses Vertrags; 

 c) die Schaffung eines geeigneten für nukleare Abrü-
stung zuständigen Nebenorgans der Abrüstungskonferenz zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt während ihrer Tagung 2002 im 
Kontext der Aufstellung eines Arbeitsprogramms; 

 d) die Einbeziehung des Grundsatzes der Unumkehrbar-
keit, der auf nukleare Abrüstung sowie auf Rüstungskontroll- 
 
103 Siehe Resolution 50/245. 
104 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I 
(NPT/CONF.1995/32 (Teil I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 2. 

und Rüstungsreduzierungsmaßnahmen in Bezug auf Kernwaf-
fen und verwandte Waffen Anwendung finden soll; 

 e) eine unmissverständliche Verpflichtung der Kernwaf-
fenstaaten, wie auf der Konferenz der Vertragsparteien im 
Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtver-
breitung von Kernwaffen vereinbart, die vollständige Beseiti-
gung ihrer Kernwaffenbestände herbeizuführen, mit dem Ziel 
der nuklearen Abrüstung, auf die sich alle Vertragsstaaten nach 
Artikel VI des Vertrags verpflichtet haben; 

 f) einschneidende Reduzierungen der Bestände an stra-
tegischen Offensivwaffen der Russischen Föderation und der 
Vereinigten Staaten von Amerika, unter gleichzeitiger Aner-
kennung der großen Wichtigkeit der bestehenden multilateralen 
Verträge, mit dem Ziel, die strategische Stabilität und die inter-
nationale Sicherheit zu erhalten und zu stärken; 

 g) von allen Kernwaffenstaaten zu unternehmende 
Schritte, die zur nuklearen Abrüstung in einer die internationale 
Stabilität fördernden Weise führen und die auf dem Grundsatz 
der unverminderten Sicherheit für alle beruhen: 

 i) weitere Anstrengungen seitens aller Kernwaffenstaa-
ten, um ihre Kernwaffenbestände einseitig abzubauen; 

  ii) Erhöhung der Transparenz seitens der Kernwaffen-
staaten im Hinblick auf ihre Kernwaffenkapazitäten 
und Durchführung von Übereinkünften nach Arti-
kel VI des Vertrags und als freiwillige vertrauensbil-
dende Maßnahmen zur Unterstützung weiterer Fort-
schritte bei der nuklearen Abrüstung; 

 iii) weitere Reduzierung der nichtstrategischen Kernwaf-
fen auf Grund einseitiger Initiativen und als fester Be-
standteil des Prozesses der Reduzierung von Kern-
waffen und der nuklearen Abrüstung; 

   iv) Vereinbarung konkreter Maßnahmen zur weiteren 
Verminderung der Einsatzfähigkeit der Kernwaffensy-
steme; 

 v) Verminderung der Bedeutung von Kernwaffen in der 
Sicherheitspolitik, um das Risiko eines Einsatzes die-
ser Waffen auf ein Mindestmaß zu beschränken und 
den Prozess ihrer vollständigen Beseitigung zu er-
leichtern; 

  vi) Einbindung aller Kernwaffenstaaten, sobald dies an-
gemessen ist, in den Prozess, der zur völligen Beseiti-
gung ihrer Kernwaffen führt; 

 h) Bekräftigung, dass das letztendliche Ziel, das die Staa-
ten mit ihren Bemühungen im Rahmen des Abrüstungsprozes-
ses verfolgen, die allgemeine und vollständige Abrüstung unter 
wirksamer internationaler Kontrolle ist; 

 4. erkennt an, dass die Verwirklichung einer von Kern-
waffen freien Welt weitere Schritte erfordern wird, namentlich 
einschneidendere Reduzierungen der Kernwaffenbestände sei-
tens aller Kernwaffenstaaten im Rahmen des auf ihre Beseiti-
gung abzielenden Prozesses; 
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 5. bittet die Kernwaffenstaaten, die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen über die im Hinblick auf die nukleare Ab-
rüstung erzielten Fortschritte und unternommenen An-
strengungen gebührend unterrichtet zu halten; 

 6. betont, wie wichtig der Erfolg der Konferenz der Ver-
tragsstaaten im Jahr 2005 zur Überprüfung des Vertrags über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen ist, deren Vorberei-
tungsausschuss im Jahr 2002 seine erste Tagung abhalten wird; 

 7. begrüßt die laufenden Anstrengungen im Hinblick auf 
das Unbrauchbarmachen von Kernwaffen, stellt fest, wie wich-
tig die sichere und wirksame Behandlung des dadurch anfal-
lenden spaltbaren Materials ist, und fordert, dass alle Kernwaf-
fenstaaten vereinbaren, das spaltbare Material, das sie als nicht 
mehr für militärische Zwecke benötigt gemeldet haben, so bald 
wie möglich der Verifikation durch die Internationale Atom-
energie-Organisation oder einer anderen einschlägigen interna-
tionalen Verifikation zu unterstellen und Vereinbarungen zu 
treffen, dass derartiges Material friedlichen Zwecken zugeführt 
wird, um sicherzustellen, dass es nie wieder für militärische 
Programme eingesetzt wird; 

 8. betont, wie wichtig der weitere Ausbau der Verifika-
tionskapazitäten ist, einschließlich der Sicherungsmaßnahmen 
der Internationalen Atomenergie-Organisation, die benötigt 
werden, um die Einhaltung der nuklearen Abrüstungsüberein-
künfte zu gewährleisten, mit dem Ziel, eine kernwaffenfreie 
Welt herbeizuführen und zu erhalten; 

 9. fordert alle Staaten auf, verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Verbreitung von Kernwaffen und anderen 
Massenvernichtungswaffen zu verhindern und einzudämmen, 
indem sie erforderlichenfalls ihre Politiken bestätigen und ver-
stärken, die darauf gerichtet sind, keine Ausrüstungen, Materia-
lien oder Technologien weiterzugeben, die zur Verbreitung die-
ser Waffen beitragen könnten, und gleichzeitig sicherstellen, 
dass diese Politiken mit den Verpflichtungen der Staaten nach 
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen über-
einstimmen; 

 10. fordert alle Staaten außerdem auf, in Bezug auf die 
Sicherheit, die sichere Verwahrung, die wirksame Kontrolle 
und den physischen Schutz aller Materialien, die zur Verbrei-
tung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen 
beitragen könnten, den höchstmöglichen Standard beizubehal-
ten und so unter anderem zu verhindern, dass diese Materialien 
Terroristen in die Hände fallen; 

 11. begrüßt die Verabschiedung und unterstreicht die Be-
deutung der Resolution GC(45)/RES/1391 der Generalkonfe-
renz der Internationalen Atomenergie-Organisation vom 
21. September 2001, in der empfohlen wird, dass der General-
direktor der Organisation, ihr Gouverneursrat und die Mitglied-
staaten auch weiterhin die Umsetzung der Elemente des in der 
Resolution GC(44)/RES/19105 der Generalkonferenz der Orga-
nisation vom 22. September 2000 enthaltenen Aktionsplans zur 
Förderung und Erleichterung des Abschlusses und des Inkraft-
 
105 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and Other 
Decisions of the General Conference, Forty-fourth Regular Session, 18-
22 September 2000 (GC(44)/RES/DEC(2000)). 

tretens von Sicherungsabkommen und Zusatzprotokollen erwä-
gen, und fordert die baldige und vollinhaltliche Durchführung 
der letztgenannten Resolution;  

 12. befürwortet die konstruktive Rolle der Zivilgesell-
schaft bei der Förderung der Nichtverbreitung von Kernwaffen 
und der nuklearen Abrüstung. 

Resolution O 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 156 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen, 
auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)106: 
 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salva-
dor, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, 
Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordani-
en, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, 
Kenia, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marok-
ko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), 
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Ni-
caragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, 
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, 
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad 
und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, 
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte 
Republik Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Indien. 
 Enthaltung: Israel, Kuba, Pakistan. 

O 

KONFERENZ DER VERTRAGSPARTEIEN IM JAHR 2005 ZUR ÜBER-
PRÜFUNG DES VERTRAGS ÜBER DIE NICHTVERBREITUNG VON 

KERNWAFFEN UND IHR VORBEREITUNGSAUSSCHUSS 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2373 (XXII) vom 
12. Juni 1968, deren Anlage den Vertrag über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen49 enthält, 

 Kenntnis nehmend von den Bestimmungen des Artikels 
VIII Absatz 3 des Vertrags betreffend die Einberufung von  
Überprüfungskonferenzen im Abstand von fünf Jahren, 

 unter Hinweis auf den Beschluss der Überprüfungskonfe-
renz der Vertragsparteien im Jahr 2000 über die Verbesserung 
der Wirksamkeit des verstärkten Überprüfungsprozesses für 
den Vertrag107, mit dem die Bestimmungen des von der Konfe-

 
106 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Algerien. 
107 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I 
(NPT/CONF.2000/28 (Teile I und II)), Teil I. 
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renz von 1995 der Vertragsparteien zur Überprüfung und Ver-
längerung des Vertrags gefassten Beschlusses über die Verstär-
kung des Überprüfungsprozesses für den Vertrag108 erneut be-
kräftigt wurden, 

 Kenntnis nehmend von dem Beschluss über die Verstärkung 
des Überprüfungsprozesses für den Vertrag108, in dem verein-
bart wurde, dass die Überprüfungskonferenzen weiterhin alle 
fünf Jahre abgehalten werden sollen, und feststellend, dass 
dementsprechend die nächste Überprüfungskonferenz 2005 
stattfinden soll,  

 unter Hinweis auf den Beschluss der Überprüfungskonfe-
renz im Jahr 2000, dass in den der Überprüfungskonferenz vor-
ausgehenden Jahren drei Tagungen des Vorbereitungsaus-
schusses abgehalten werden sollen107, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/33 D vom 
20. November 2000, mit der sie die im Konsens erfolgte Verab-
schiedung des Schlussdokuments der Konferenz der Vertrags-
parteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen102 begrüßte, 

 1. nimmt Kenntnis von dem nach angemessenen Konsul-
tationen gefassten Beschluss der Vertragsparteien des Vertrags 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die erste Tagung 
des Vorbereitungsausschusses vom 8. bis 19. April 2002 in 
New York abzuhalten; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter-
stützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurz-
protokollen, für die Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 
2005 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen und ihren Vorbereitungsausschuss zur Verfü-
gung zu stellen. 

Resolution P 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)109. 

 
1081995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I 
(NPT/CONF.1995/32 (Teil I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 1. 
109 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Albanien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthio-
pien, Australien, Bangladesch, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, 
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, 
Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
pan, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kenia, Kon-
go, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Madagaskar, Mali, Malta, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mo-
naco, Mosambik, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Peru, Polen, Portugal, Republik 
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, San 
Marino, Schweden, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien, Spanien, Swasi-
land, Tschad, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, 
Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Zentralafrikanische Republik und Zypern. 

P 

FESTIGUNG DES FRIEDENS DURCH KONKRETE 

ABRÜSTUNGSMASSNAHMEN 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/45 N vom 10. De-
zember 1996, 52/38 G vom 9. Dezember 1997, 53/77 M vom 
4. Dezember 1998, 54/54 H vom 1. Dezember 1999 und 
55/33 G vom 20. November 2000, 

 überzeugt, dass ein umfassender und integrierter Ansatz im 
Hinblick auf bestimmte konkrete Abrüstungsmaßnahmen häu-
fig eine Voraussetzung für die Wahrung und Festigung des 
Friedens und der Sicherheit ist und somit eine Grundlage für 
eine wirksame Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit 
bildet, namentlich für den Wiederaufbau und die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung in Gebieten, die unter einem Kon-
flikt zu leiden hatten; solche Maßnahmen umfassen unter ande-
rem die Einsammlung und verantwortungsvolle Beseitigung, 
vorzugsweise durch Vernichtung, von durch unerlaubten Han-
del oder unerlaubte Herstellung erlangten Waffen sowie von 
Waffen und Munition, die von den zuständigen nationalen Be-
hörden als über den Bedarf hinausgehend gemeldet wurden, 
insbesondere im Hinblick auf Kleinwaffen und leichte Waffen, 
sofern nicht eine andere Form der Beseitigung oder Nutzung 
offiziell genehmigt wurde und vorausgesetzt, dass solche Waf-
fen ordnungsgemäß gekennzeichnet und registriert wurden, 
vertrauensbildende Maßnahmen, die Entwaffnung, Demobili-
sierung und Wiedereingliederung ehemaliger Kombattanten, 
Minenräumung sowie Umrüstung, 

 mit Genugtuung vermerkend, dass sich die internationale 
Gemeinschaft mehr denn je der Bedeutung derartiger konkreter 
Abrüstungsmaßnahmen bewusst ist, insbesondere in Anbetracht 
der zunehmenden Probleme, die durch die exzessive Ansamm-
lung und unkontrollierte Verbreitung von Kleinwaffen und 
leichten Waffen entstehen, welche eine Bedrohung des Friedens 
und der Sicherheit darstellen und die Aussichten auf wirtschaft-
liche Entwicklung in vielen Regionen verringern, insbesondere 
in Postkonfliktsituationen, 

 betonend, dass weitere Anstrengungen erforderlich sind, um 
konkrete Abrüstungsprogramme auszuarbeiten und in den be-
troffenen Gebieten wirksam umzusetzen und so von Fall zu Fall 
die Bemühungen zur Friedenssicherung und -konsolidierung zu 
ergänzen, 

 Kenntnis nehmend von dem mit Unterstützung der Gruppe 
von Regierungssachverständigen für Kleinwaffen erstellten Be-
richt des Generalsekretärs110 und insbesondere von den darin 
enthaltenen Empfehlungen, als einem wichtigen Beitrag zu dem 
Prozess der Festigung des Friedens durch konkrete Abrü-
stungsmaßnahmen, 

 unter Berücksichtigung der von der Abrüstungskommission 
auf ihrer Arbeitstagung 2001 in der Arbeitsgruppe II zu Tages-
ordnungspunkt 5 "Konkrete vertrauensbildende Maßnahmen 
 
110 A/54/258. 
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auf dem Gebiet der konventionellen Waffen" geführten Bera-
tungen111 und der Abrüstungskommission nahe legend, ihre 
Anstrengungen zur Benennung solcher Maßnahmen fortzuset-
zen, 

 mit Genugtuung über das von der Konferenz der Vereinten 
Nationen über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und 
leichten Waffen unter allen Aspekten verabschiedete Aktions-
programm112, das zügig durchgeführt werden soll, 

 1. betont im Kontext dieser Resolution die besondere 
Bedeutung der "Richtlinien für die konventionelle Rüstungs-
kontrolle/-begrenzung und Abrüstung, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Festigung des Friedens im Kontext der Re-
solution 51/45 N der Generalversammlung"113, die von der Ab-
rüstungskommission auf ihrer Arbeitstagung 1999 im Konsens 
verabschiedet wurden; 

 2. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 51/45 N 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs über die Festigung 
des Friedens durch konkrete Abrüstungsmaßnahmen114 und er-
mutigt die Mitgliedstaaten sowie die regionalen Abmachungen 
und Einrichtungen abermals, die Umsetzung der darin enthalte-
nen Empfehlungen zu unterstützen; 

 3. begrüßt die Tätigkeiten, die die im März 1998 in New 
York gebildete Gruppe der interessierten Staaten durchgeführt 
hat, und bittet die Gruppe, auch weiterhin die aus früheren 
Abrüstungs- und Friedenskonsolidierungsprojekten gewonne-
nen Erfahrungen zu analysieren sowie neue konkrete Abrü-
stungsmaßnahmen zur Festigung des Friedens zu fördern, ins-
besondere die von den betroffenen Staaten selbst ergriffenen 
oder ausgearbeiteten Maßnahmen; 

 4. ermutigt die Mitgliedstaaten, namentlich die Gruppe 
der interessierten Staaten, den Generalsekretär dabei zu unter-
stützen, den Ersuchen von Mitgliedstaaten um die Ein-
sammlung und Vernichtung von Kleinwaffen und leichten Waf-
fen in Postkonfliktsituationen nachzukommen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, unter Berücksich-
tigung der diesbezüglichen Tätigkeiten der Gruppe der interes-
sierten Staaten; 

 6. beschließt, den Punkt "Konsolidierung des Friedens 
durch praktische Abrüstungsmaßnahmen" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

 
111 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzig-
ste Tagung, Beilage 42 (A/56/42). 
112 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaub-
ten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, New 
York, 9.-20. Juli 2001 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.192/15 vom 20. Juli 2001), Ziffer 24. 
113 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste 
Tagung, Beilage 42 (A/54/42), Anhang III. 
114 A/52/289. 

Resolution Q 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 135 Stimmen ohne Gegenstimme bei 23 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)115: 

 Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsua-
na, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa 
Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, 
Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, 
Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap 
Verde, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liech-
tenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, 
Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosambik, 
Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, 
Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra 
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, 
Südafrika, Swasiland, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische 
Republik, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, 
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Zypern. 
 Dagegen: Keine. 
 Enthaltung: Ägypten, Algerien, Bahrain, China, Demokratische Volksrepublik 
Korea, Dschibuti, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, 
Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Marokko, Mauretanien, 
Mexiko, Myanmar, Pakistan, Saudi-Arabien, Sudan, Syrische Arabische Republik, 
Tunesien.  

Q 

TRANSPARENZ AUF DEM GEBIET DER RÜSTUNG 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 9. De-
zember 1991, 47/52 L vom 15. Dezember 1992, 48/75 E vom 
16. Dezember 1993, 49/75 C vom 15. Dezember 1994, 
50/70 D vom 12. Dezember 1995, 51/45 H vom 10. Dezember 

 
115 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Andorra, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, 
Aserbaidschan, Australien, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belgien, Be-
nin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, 
Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, 
Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gui-
nea-Bissau, Guyana, Haiti, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, 
Jugoslawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Ke-
nia, Kirgisistan, Kongo, Kroatien, Lesotho, Lettland, Liberia, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Mali, Malta, Marshallinseln, 
Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mo-
sambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, 
Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, Salomonen,Sambia, Samoa, San Marino, 
Schweden, Sierra Leone, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lu-
cia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Swasiland, Thai-
land, Togo, Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Tuvalu, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten 
von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und 
Zypern. 
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1996, 52/38 R vom 9. Dezember 1997, 53/77 V vom 4. De-
zember 1998, 54/54 O vom 1. Dezember 1999 und 55/33 U 
vom 20. November 2000 mit dem Titel "Transparenz auf dem 
Gebiet der Rüstung", 

 nach wie vor die Auffassung vertretend, dass mehr Transpa-
renz auf dem Gebiet der Rüstung maßgeblich zur Vertrauens-
bildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt und dass 
die Schaffung des Registers der Vereinten Nationen für kon-
ventionelle Waffen116 einen wichtigen Schritt zur Förderung der 
Transparenz in militärischen Angelegenheiten darstellt, 

 mit Genugtuung über den zusammengefassten Bericht des 
Generalsekretärs über das Register117, der die Antworten der 
Mitgliedstaaten für das Jahr 2000 enthält, 

 sowie mit Genugtuung über die Reaktion der Mitgliedstaa-
ten auf das in den Ziffern 9 und 10 der Resolution 46/36 L ent-
haltene Ersuchen, Angaben über ihre Einfuhren und Ausfuhren 
von Waffen sowie vorhandene Hintergrundinformationen über 
ihre Rüstungsbestände, die Beschaffung aus der nationalen 
Produktion und die diesbezüglichen Politiken bereitzustellen, 

 betonend, dass die Fortführung des Registers und seine 
Weiterentwicklung überprüft werden sollten, um ein Register 
mit möglichst breiter Beteiligung zu erreichen, 

 1. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die effektive Führung 
des Registers der Vereinten Nationen für konventionelle Waf-
fen116, wie in den Ziffern 7 bis 10 ihrer Resolution 46/36 L vor-
gesehen, sicherzustellen; 

 2. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär 
im Hinblick auf die Herbeiführung der universellen Beteiligung 
jedes Jahr bis zum 31. Mai die erbetenen Daten und Informa-
tionen für das Register vorzulegen, so auch gegebenenfalls 
negative Berichte, auf der Grundlage der Resolutionen 46/36 L 
und 47/52 L, der Empfehlungen in Ziffer 64 des Berichts des 
Generalsekretärs von 1997 über die Fortführung des Registers 
und seine Weiterentwicklung118 und der Empfehlungen in Zif-
fer 94 des Berichts des Generalsekretärs von 2000 und seiner 
Anhänge und Anlagen119; 

 3. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, 
bis zur Weiterentwicklung des Registers zusätzliche Informa-
tionen über die Beschaffung aus der nationalen Produktion und 
die Rüstungsbestände bereitzustellen und sich der Spalte "Be-
merkungen" des Standardberichtsformulars zu bedienen, um 
zusätzliche Informationen, beispielsweise Angaben zu Typen 
oder Modellen, bereitzustellen; 

 4. bekräftigt ihren Beschluss, im Hinblick auf die Wei-
terentwicklung des Registers seinen Geltungsbereich und die 
Beteiligung an dem Register fortlaufend zu überprüfen, und 

 
116 Siehe Resolution 46/36 L. 
117 A/56/257 und Add.1. 
118 A/52/316 und Corr.2. 
119 A/55/281. 

 a) erinnert zu diesem Zweck an ihr Ersuchen an die Mit-
gliedstaaten, dem Generalsekretär ihre Auffassungen über die 
Fortführung des Registers, seine Weiterentwicklung und über 
Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz im Zusammenhang 
mit Massenvernichtungswaffen mitzuteilen; 

 b) ersucht den Generalsekretär zu diesem Zweck, mit 
Unterstützung einer Gruppe von Regierungssachverständigen, 
die 2003 auf der Grundlage einer ausgewogenen geografischen 
Vertretung einberufen werden soll, einen Bericht über die Fort-
führung des Registers und seine Weiterentwicklung zu erstel-
len, unter Berücksichtigung der Arbeit der Abrüstungskonfe-
renz, der von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen und der Berichte des Generalsekretärs über die 
Fortführung des Registers und seine Weiterentwicklung, damit 
die Versammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung einen 
Beschluss fassen kann; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Empfeh-
lungen in seinem Bericht von 2000 über die Fortführung des 
Registers und seine Weiterentwicklung umzusetzen und sicher-
zustellen, dass dem Sekretariat ausreichende Mittel zur Füh-
rung und Erhaltung des Registers zur Verfügung gestellt wer-
den; 

 6. bittet die Abrüstungskonferenz, zu erwägen, ihre Ar-
beit in Bezug auf die Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung 
fortzusetzen; 

 7. wiederholt ihre Aufforderung an alle Mitgliedstaaten, 
auf regionaler und subregionaler Ebene unter voller Berück-
sichtigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Re-
gion oder Subregion zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die 
internationalen Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit und 
Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung zu stärken und zu ko-
ordinieren; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 9. beschließt, den Punkt "Transparenz auf dem Gebiet 
der Rüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution R 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 103 Stimmen bei 41 Gegenstimmen und 17 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)120: 

 
120 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Bhutan, Brunei 
Darussalam, Burkina Faso, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Ecuador, El Salvador, 
Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Indonesien, 
Kambodscha, Kenia, Kolumbien, Kongo, Laotische Volksdemokratische 
Republik, Lesotho, Madagaskar, Malaysia, Mongolei, Mosambik, Myan-
mar, Namibia, Nepal, Panama, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, 
Saudi-Arabien, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Swa-
siland, Thailand, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania und Vietnam. 
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 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Armenien, 
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Benin, Bhutan, Bolivien, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Co-
sta Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, 
Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Ke-
nia, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, 
Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Oman, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, Sau-
di-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. 
Lucia, Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte 
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Island, Italien, Jugoslawien, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mikronesien 
(Föderierte Staaten von), Monaco, Nauru, Niederlande, Norwegen, Österreich, Po-
len, Portugal, Rumänien, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechi-
sche Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland.  
 Enthaltung: Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Indien, Irland, Is-
rael, Japan, Kasachstan, Mauritius, Pakistan, Republik Korea, Republik Moldau, 
Russische Föderation, Schweden, Ukraine, Zypern. 

R 

NUKLEARE ABRÜSTUNG 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 49/75 E vom 15. De-
zember 1994 über die schrittweise Verringerung der nuklearen 
Bedrohung sowie ihre Resolutionen 50/70 P vom 12. De-
zember 1995, 51/45 O vom 10. Dezember 1996, 52/38 L vom 
9. Dezember 1997, 53/77 X vom 4. Dezember 1998, 54/54 P 
vom 1. Dezember 1999 und 55/33 T vom 20. November 2000 
über nukleare Abrüstung, 

 in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Ge-
meinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der 
Kernwaffen und der Schaffung einer kernwaffenfreien Welt, 

 eingedenk dessen, dass das Übereinkommen von 1972 über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakte-
riologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie 
über die Vernichtung solcher Waffen121 und das Übereinkom-
men von 1993 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die 
Vernichtung solcher Waffen84 bereits Rechtsordnungen für das 
vollständige Verbot von biologischen beziehungsweise chemi-
schen Waffen geschaffen haben, und entschlossen, ein Über-
einkommen über das Verbot der Entwicklung, Erprobung, Her-
stellung, Lagerung, Ausleihung, Weitergabe, des Einsatzes und 
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen und über deren 
Vernichtung herbeizuführen und möglichst bald ein solches in-
ternationales Übereinkommen zum Abschluss zu bringen, 

 in der Erwägung, dass nunmehr die Voraussetzungen für 
die Schaffung einer kernwaffenfreien Welt gegeben sind, 
 
121 Resolution 2826 (XXVI), Anlage. 

 eingedenk der Ziffer 50 des Schlussdokuments der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung53, der ersten Sonderta-
gung über Abrüstung, in der die dringende Aushandlung von 
Übereinkünften über die Einstellung der qualitativen Verbesse-
rung und Weiterentwicklung von Kernwaffensystemen und die 
Erstellung eines umfassenden Stufenprogramms, nach Mög-
lichkeit mit vereinbarten Zeitplänen, zur schrittweisen und aus-
gewogenen Reduzierung der Kernwaffen und ihrer Trägersy-
steme gefordert wird, das so bald wie möglich zu ihrer endgül-
tigen und vollständigen Beseitigung führt, 

 feststellend, dass die Vertragsstaaten des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen49 erneut ihre Überzeugung 
bekundet haben, dass der Vertrag ein Eckpfeiler der Nicht-
verbreitung von Kernwaffen und der nuklearen Abrüstung ist, 
und dass die Vertragsstaaten bekräftigt haben, wie wichtig der 
Beschluss über die Stärkung des Prozesses zur Überprüfung 
des Vertrags122, der Beschluss über die Grundsätze und Ziele 
der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen Abrü-
stung122, der Beschluss über die Verlängerung des Vertrags122 
und die Resolution über den Nahen Osten122 sind, die von der 
Konferenz von 1995 der Vertragsparteien zur Überprüfung und 
Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen verabschiedet wurden, 

 von neuem darauf hinweisend, dass der nuklearen Abrü-
stung in dem Schlussdokument der zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung sowie von der internationalen Ge-
meinschaft höchste Priorität eingeräumt wird, 

 in der Erwägung, dass der Vertrag über das umfassende 
Verbot von Nuklearversuchen103 sowie jeder vorgeschlagene 
Vertrag über spaltbares Material für Kernwaffen oder sonstige 
Kernsprengkörper als Abrüstungsmaßnahmen und nicht ledig-
lich als Nichtverbreitungsmaßnahmen zu betrachten sind, 

 mit Genugtuung über das Inkrafttreten des Vertrags über die 
Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen 
(START I)123, dessen Vertragsstaaten Belarus, Kasachstan, die 
Russische Föderation, die Ukraine und die Vereinigten Staaten 
von Amerika sind, 

 sowie mit Genugtuung über die Ratifikation des Vertrags 
über die weitere Reduzierung und Begrenzung der strategi-
schen Offensivwaffen (START II)124 durch die Russische Föde-
ration und mit Interesse seinem baldigen Inkrafttreten und sei-
ner vollen Durchführung sowie einer baldigen Aufnahme der 
START-III-Verhandlungen entgegensehend, 

 mit Genugtuung von den einseitigen Maßnahmen Kenntnis 
nehmend, welche die Kernwaffenstaaten zur Begrenzung der 
Kernwaffen ergriffen haben, und sie zu weiteren derartigen 
Maßnahmen ermutigend, 
 
122 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Trea-
ty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I 
(NPT/CONF.1995/32 (Teil I) und Corr.2), Anhang. 
123 The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 16: 1991 (Veröffentli-
chung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.92.IX.1), Anhang II. 
124 Ebd., Vol. 18: 1993 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 
E.94.IX.1), Anhang II. 
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 in der Erwägung, dass bilaterale, plurilaterale und multila-
terale Verhandlungen über nukleare Abrüstung einander ergän-
zen und dass bilaterale Verhandlungen multilaterale Ver-
handlungen in dieser Hinsicht niemals ersetzen können, 

 in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der 
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unter-
stützung für die Ausarbeitung eines internationalen Überein-
kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den 
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen so-
wie in Anbetracht der multilateralen Bemühungen innerhalb 
der Abrüstungskonferenz, eine baldige Einigung über ein sol-
ches internationales Übereinkommen zu erzielen, 

 unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs über die Rechtmäßigkeit der Drohung mit oder des 
Einsatzes von Kernwaffen vom 8. Juli 199654 und mit Genug-
tuung darüber, dass alle Richter des Gerichtshofs einstimmig 
bekräftigt haben, dass für alle Staaten eine Verpflichtung be-
steht, die Verhandlungen mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung 
in all ihren Aspekten und unter strenger und wirksamer interna-
tionaler Kontrolle in gutem Glauben zu führen und zu einem 
Abschluss zu bringen, 

 eingedenk der Ziffer 114 und der anderen maßgeblichen 
Empfehlungen des Schlussdokuments der vom 29. August bis 
3. September 1998 in Durban (Südafrika) abgehaltenen zwölf-
ten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebun-
denen Länder58, worin die Abrüstungskonferenz aufgerufen 
wird, mit Vorrang einen Ad-hoc-Ausschuss einzurichten, der 
1998 Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur nuklearen 
Abrüstung und letztendlichen Beseitigung der Kernwaffen in-
nerhalb einer festgelegten Frist aufnehmen soll, 

 unter Hinweis auf Ziffer 72 des Schlussdokuments der drei-
zehnten Ministerkonferenz der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder, die am 8. und 9. April 2000 in Cartagena (Kolumbien) 
abgehalten wurde63, 

 eingedenk der Grundsätze und Leitlinien für die Schaffung 
kernwaffenfreier Zonen, die von der Abrüstungskommission 
auf ihrer Arbeitstagung 1999 verabschiedet wurden69, 

 mit Genugtuung über die Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen55, in der die Staats- und Regierungschefs den 
Beschluss trafen, sich für die Beseitigung der Massenver-
nichtungswaffen, insbesondere der Kernwaffen, einzusetzen, 
und keine Möglichkeit zur Erreichung dieses Ziels außer Acht 
zu lassen, einschließlich der Möglichkeit, eine internationale 
Konferenz einzuberufen, um Mittel und Wege zur Beseitigung 
atomarer Gefahren aufzuzeigen, 

 im Bewusstsein der Gefahr, dass bei terroristischen Hand-
lungen Massenvernichtungswaffen, insbesondere Kernwaffen, 
zum Einsatz kommen könnten, sowie der dringenden Notwen-
digkeit, diese Gefahr durch abgestimmte internationale Bemü-
hungen unter Kontrolle zu bringen und zu überwinden, 

 1. erkennt an, dass angesichts der jüngsten politischen 
Entwicklungen nunmehr für alle Kernwaffenstaaten die Zeit 
gekommen ist, wirksame Abrüstungsmaßnahmen zu ergreifen, 
mit dem Ziel, die Kernwaffen vollständig zu beseitigen; 

 2. erkennt außerdem an, dass eine echte Notwendigkeit 
besteht, die Bedeutung von Kernwaffen in der Sicherheitspoli-
tik zu vermindern, um das Risiko eines Einsatzes dieser Waffen 
auf ein Mindestmaß zu beschränken und den Prozess ihrer voll-
ständigen Beseitigung zu erleichtern; 

 3. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, die 
qualitative Verbesserung sowie die Weiterentwicklung, Herstel-
lung und Lagerung von atomaren Gefechtsköpfen und ihren 
Einsatzsystemen sofort einzustellen; 

 4. fordert die Kernwaffenstaaten außerdem nachdrück-
lich auf, als Interimsmaßnahme ihre Kernwaffen aus dem  
Alarmbereitschaftszustand zu nehmen und umgehend zu deak-
tivieren und weitere konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Einsatzfähigkeit ihrer Kernwaffensysteme weiter zu reduzieren; 

 5. ruft die Kernwaffenstaaten von neuem auf, die nuklea-
re Bedrohung schrittweise zu vermindern und wirksame Maß-
nahmen zur nuklearen Abrüstung durchzuführen, mit dem Ziel, 
diese Waffen vollständig zu beseitigen; 

 6. fordert die Kernwaffenstaaten auf, bis zur vollständi-
gen Beseitigung von Kernwaffen ein international rechtsver-
bindliches Übereinkommen zu schließen, mit dem sie sich ge-
meinsam verpflichten, auf den Ersteinsatz von Kernwaffen zu 
verzichten, und fordert alle Staaten auf, ein international 
rechtsverbindliches Übereinkommen zu schließen, in dem den 
Nichtkernwaffenstaaten Sicherheitsgarantien über den Nicht-
einsatz und die Nichtandrohung des Einsatzes von Kernwaffen 
gegeben werden; 

 7. fordert die Kernwaffenstaaten nachdrücklich auf, in 
einem geeigneten Stadium als wirksame Maßnahme zur nuklea-
ren Abrüstung untereinander mit plurilateralen Verhandlungen 
über weitere einschneidende Reduzierungen der Kernwaffen zu 
beginnen; 

 8. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass der Grundsatz 
der Unumkehrbarkeit auf den Prozess der nuklearen Abrüstung 
und der Rüstungskontroll- und Rüstungsreduzierungsmaßnah-
men für Kernwaffen und verwandte Waffen Anwendung findet; 

 9. begrüßt das positive Ergebnis der Konferenz der Ver-
tragsparteien im Jahr 2000 zur Überprüfung des Vertrags über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen und die unmissver-
ständliche Verpflichtung, die die Kernwaffenstaaten in dem 
Schlussdokument der Überprüfungskonferenz eingegangen 
sind, die vollständige Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände 
herbeizuführen, mit dem Ziel der nuklearen Abrüstung, zu der 
sich alle Vertragsstaaten nach Artikel VI des Vertrags verpflich-
tet haben125, sowie die Bekräftigung der Vertragsstaaten, dass 
die vollständige Beseitigung der Kernwaffen die einzige abso-
lute Garantie gegen den Einsatz oder die Androhung des Ein-
satzes von Kernwaffen bietet126, und fordert die vollinhaltliche 
und wirksame Durchführung der in dem Schlussdokument fest-
gelegten Schritte; 
 
125 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I 
(NPT/CONF.2000/28 (Teile I und II)), Teil I, Art. VI, Ziffer 15:6. 
126 Ebd., Art. VII, Ziffer 2. 
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 10. fordert die sofortige Aufnahme von Verhandlungen in 
der Abrüstungskonferenz über einen nichtdiskriminierenden, 
multilateralen und international und wirksam verifizierbaren 
Vertrag über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Mate-
rial für Kernwaffen oder andere Kernsprengkörper auf der 
Grundlage des Berichts des Sonderkoordinators82 und des darin 
enthaltenen Mandats; 

 11. fordert die Abrüstungskonferenz nachdrücklich auf, 
sich auf ein Arbeitsprogramm zu einigen, das die sofortige 
Aufnahme von Verhandlungen über einen solchen Vertrag ent-
hält, mit dem Ziel, sie innerhalb von fünf Jahren abzuschließen; 

 12. fordert den Abschluss eines oder mehrerer internatio-
naler Rechtsinstrumente über angemessene Sicherheitsgaran-
tien für Nichtkernwaffenstaaten; 

 13. fordert außerdem das baldige Inkrafttreten und die 
strenge Einhaltung des Vertrags über das umfassende Verbot 
von Nuklearversuchen103; 

 14. bekundet ihr Bedauern darüber, dass die Abrüstungs-
konferenz auf ihrer Tagung 2001 nicht in der Lage war, einen 
Ad-hoc-Ausschuss für nukleare Abrüstung einzusetzen, wie in 
der Resolution 55/33 T der Generalversammlung gefordert; 

 15. fordert die Abrüstungskonferenz von neuem auf, mit 
Vorrang einen Ad-hoc-Ausschuss einzurichten, der sich Anfang 
2002 mit der nuklearen Abrüstung befassen und Verhandlungen 
über ein Stufenprogramm zur nuklearen Abrüstung und zur 
letztendlichen Beseitigung der Kernwaffen aufnehmen soll; 

 16. fordert, dass möglichst bald eine internationale Konfe-
renz über nukleare Abrüstung unter allen Aspekten einberufen 
wird, die konkrete Maßnahmen für nukleare Abrüstung benen-
nen und behandeln soll; 

 17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 18. beschließt, den Punkt "Nukleare Abrüstung" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

Resolution S 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 111 Stimmen bei 29 Gegenstimmen und 21 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)127: 

 
127 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Äthiopien, Bangladesch, Benin, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Brunei Darussalam, Burundi, Costa Rica, 
Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Ghana, Grenada, 
Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Is-
lamische Republik), Jamaika, Jordanien, Kambodscha, Katar, Kenia, Ko-
lumbien, Kongo, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, 
Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mali, 
Mexiko, Mongolei, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, 
Nigeria, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Philippinen, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Sierra Leone, Singapur, 
Sri Lanka, Sudan, Thailand, Tonga, Uruguay, Vereinigte Republik Tansania 
und Vietnam. 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, 
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Benin, Bhutan, Bolivien, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Co-
sta Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, 
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Repu-
blik), Irland, Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Ka-
tar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malay-
sia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, 
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, 
Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salo-
monen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Sey-
chellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Su-
dan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad und 
Tobago, Tunesien, Uganda, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische 
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 Dagegen: Albanien, Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Griechenland, Island, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mo-
naco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russische Föderation, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigte 
Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. 
 Enthaltung: Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Bosnien und Her-
zegowina, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Ge-
orgien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kasachstan, Kroatien, Liechtenstein, Mikro-
nesien (Föderierte Staaten von), Österreich, Republik Korea, Republik Moldau, 
Turkmenistan, Zypern. 

S 

FOLGEMASSNAHMEN ZU DEM GUTACHTEN DES INTERNATIONA-
LEN GERICHTSHOFS ÜBER DIE RECHTMÄSSIGKEIT DER DRO-
HUNG MIT ODER DES EINSATZES VON KERNWAFFEN 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/75 K vom 15. De-
zember 1994, 51/45 M vom 10. Dezember 1996, 52/38 O vom 
9. Dezember 1997, 53/77 W vom 4. Dezember 1998, 54/54 Q 
vom 1. Dezember 1999 und 55/33 X vom 20. November 2000, 

 davon überzeugt, dass der Fortbestand von Kernwaffen eine 
Bedrohung der ganzen Menschheit darstellt und dass ihr Ein-
satz katastrophale Folgen für das gesamte Leben auf der Erde 
hätte, und in dem Bewusstsein, dass die einzige Verteidigung 
gegen eine nukleare Katastrophe die vollständige Beseitigung 
von Kernwaffen und die Gewissheit ist, dass diese Waffen nie 
wieder hergestellt werden, 

 in Bekräftigung der Verpflichtung der internationalen Ge-
meinschaft auf das Ziel der vollständigen Beseitigung der 
Kernwaffen und der Schaffung einer von Kernwaffen freien 
Welt, 

 eingedenk der in Artikel VI des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen49 eingegangenen feierlichen Ver-
pflichtungen der Vertragsstaaten, insbesondere in redlicher Ab-
sicht Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur baldigen 
Beendigung des nuklearen Wettrüstens und zur nuklearen Ab-
rüstung zu führen, 

 unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele für die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen und die nukleare Abrüstung, die 
auf der Konferenz von 1995 der Vertragsparteien zur Über-
prüfung und Verlängerung des Vertrags über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen verabschiedet wurden104, 
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 mit Genugtuung darüber, dass sich die Kernwaffenstaaten 
auf der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 2000 zur Über-
prüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen unmissverständlich dazu verpflichtet haben, die vollständi-
ge Beseitigung ihrer Kernwaffenbestände mit dem Ziel der nu-
klearen Abrüstung herbeizuführen125,  

 unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 50/245 
vom 10. September 1996 den Vertrag über das umfassende 
Verbot von Nuklearversuchen verabschiedet hat, und mit dem 
Ausdruck ihrer Genugtuung über die wachsende Zahl von Staa-
ten, die den Vertrag unterzeichnet und ratifiziert haben, 

 mit Genugtuung feststellend, dass der Antarktis-Vertrag74 
und die Verträge von Tlatelolco70, Rarotonga71, Bangkok72 und 
Pelindaba73 die gesamte südliche Hemisphäre und die in diesen 
Verträgen erfassten angrenzenden Gebiete schrittweise von 
Kernwaffen befreien, 

 Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die Staaten 
mit den größten Beständen an Kernwaffen unternehmen, um 
durch bilaterale Übereinkünfte oder Regelungen und durch uni-
laterale Beschlüsse ihre Bestände an diesen Waffen zu reduzie-
ren, und mit der Aufforderung, diese Anstrengungen zu ver-
stärken, damit die maßgebliche Reduzierung der Kernwaffen-
bestände beschleunigt wird, 

 betonend, wie wichtig es ist, alle bestehenden mit Kernwaf-
fen zusammenhängenden Abrüstungs-, Rüstungskontroll- und 
Rüstungsreduzierungsmaßnahmen zu verstärken, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit eines multilateral aus-
gehandelten, rechtsverbindlichen Rechtsinstruments zur Siche-
rung der Nichtkernwaffenstaaten gegen die Androhung des 
Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaffen, 

 in Bekräftigung der zentralen Rolle der Abrüstungskonfe-
renz als des einzigen multilateralen Forums für Abrüstungsver-
handlungen und mit Bedauern darüber, dass bei den Ab-
rüstungsverhandlungen, insbesondere über nukleare Abrüstung, 
in der Konferenz auf ihrer Tagung 2001 keine Fortschritte er-
zielt wurden, 

 betonend, dass es notwendig ist, dass die Abrüstungskonfe-
renz mit den Verhandlungen über ein Stufenprogramm zur voll-
ständigen Beseitigung der Kernwaffen innerhalb einer festge-
legten Frist beginnt, 

 in dem Wunsche, das Ziel eines rechtsverbindlichen Verbots 
der Entwicklung, Herstellung, Erprobung, Dislozierung, Lage-
rung, Androhung des Einsatzes oder des Einsatzes von Kern-
waffen sowie der Vernichtung dieser Waffen unter wirksamer 
internationaler Kontrolle zu verwirklichen, 

 unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 8. Juli 1996 über die Rechtmäßigkeit der Dro-
hung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen54, 

 Kenntnis nehmend von den entsprechenden Teilen der Mit-
teilung des Generalsekretärs128, die sich auf die Durchführung 
der Resolution 55/33 X beziehen, 

 
128 A/56/130 und Add.1. 

 1. unterstreicht erneut die einstimmige Schlussfolgerung 
des Internationalen Gerichtshofs, wonach eine Verpflichtung 
besteht, die Verhandlungen mit dem Ziel der nuklearen Abrü-
stung in all ihren Aspekten und unter strenger und wirksamer 
internationaler Kontrolle in gutem Glauben zu führen und zu 
einem Abschluss zu bringen; 

 2. fordert alle Staaten erneut auf, dieser Verpflichtung 
umgehend nachzukommen, indem sie im Jahr 2002 multilatera-
le Verhandlungen aufnehmen, die zum baldigen Abschluss ei-
nes Kernwaffenübereinkommens führen, das die Entwicklung, 
Herstellung, Erprobung, Dislozierung, Lagerung, Weitergabe, 
Androhung des Einsatzes oder den Einsatz von Kernwaffen 
verbietet und das die Vernichtung solcher Waffen vorsieht; 

 3. ersucht alle Staaten, den Generalsekretär über die An-
strengungen und Maßnahmen zu unterrichten, die sie zur 
Durchführung dieser Resolution und im Hinblick auf die nu-
kleare Abrüstung ergriffen haben, und ersucht den Generalse-
kretär, die Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten 
Tagung über diese Informationen zu unterrichten; 

 4. beschließt, den Punkt "Folgemaßnahmen zu dem Gut-
achten des Internationalen Gerichtshofs über die Rechtmäßig-
keit der Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

Resolution T 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)129. 

T 

MULTILATERALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DER 

ABRÜSTUNG UND NICHTVERBREITUNG UND WELTWEITE 

ANSTRENGUNGEN ZUR BEKÄMPFUNG DES TERRORISMUS 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis darauf, dass in der Millenniums-Erklärung 
der Vereinten Nationen55 festgehalten wurde, dass die Verant-
wortung für die Bewältigung von Bedrohungen des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit von allen Nationen der 
Welt gemeinsam getragen werden muss,  

 in dem Bewusstsein, dass Abrüstung und Nichtverbreitung 
für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit unabdingbar sind, 

 betonend, dass alle mit dem Terrorismus zusammenhängen-
den Resolutionen der Generalversammlung und des Sicher-
heitsrats, insbesondere die Resolutionen der Generalversamm-
lung 49/60 vom 9. Dezember 1994 und 56/1 vom 12. Sep-
tember 2001 und die Resolutionen des Sicherheitsrats 
1368 (2001) vom 12. September 2001 und 1373 (2001) vom 

 
129 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vor-
sitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
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28. September 2001, die Einigkeit und Solidarität der interna-
tionalen Gemeinschaft angesichts der gemeinsamen Bedrohung 
durch den Terrorismus sowie ihre Entschlossenheit zu seiner 
Bekämpfung deutlich machen, 

 in dem Bewusstsein, dass zwischen dem internationalen Ter-
rorismus und dem unerlaubten Waffenhandel und der unerlaub-
ten Verbringung nuklearer, chemischer, biologischer und ande-
rer potenziell tödlicher Materialien ein enger Zusammenhang 
besteht, 

 bekräftigend, wie wichtig es ist, alle erforderlichen Schritte 
zur Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Formen und 
Ausprägungen zu unternehmen, 

 mit Besorgnis feststellend, dass bei der multilateralen Abrü-
stungsdiplomatie keine ausreichenden Fortschritte zu verzeich-
nen sind, 

 entschlossen, eine gemeinsame Antwort auf die globalen 
Bedrohungen auf dem Gebiet der Abrüstung und Nichtverbrei-
tung zu entwickeln, 

 1. bekräftigt den Multilateralismus als Kernprinzip der 
Verhandlungen auf dem Gebiet der Abrüstung und Nicht-
verbreitung, mit dem Ziel, die universellen Normen zu erhalten 
und zu stärken und ihren Geltungsbereich auszudehnen; 

 2. betont, dass auf dem Gebiet der Abrüstung und Nicht-
verbreitung dringend Fortschritte erzielt werden müssen, um 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit und zu den weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung des 
Terrorismus beizutragen; 

 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre individuellen und 
gemeinschaftlichen Verpflichtungen zur multilateralen Zusam-
menarbeit als wichtiges Mittel für die Verfolgung und Verwirk-
lichung ihrer gemeinsamen Ziele auf dem Gebiet der Abrüstung 
und Nichtverbreitung zu erneuern und zu erfüllen. 

Resolution U 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)130. 

U 

UNTERSTÜTZUNG VON STAATEN ZUR EINDÄMMUNG DES 

UNERLAUBTEN HANDELS MIT KLEINWAFFEN UND ZUR 

EINSAMMLUNG DIESER WAFFEN 

 Die Generalversammlung, 

 die Auffassung vertretend, dass die Verbreitung und uner-
laubte Verschiebung von Kleinwaffen und der unerlaubte Han-
del damit ein Hindernis für die Entwicklung, eine Bedrohung 

 
130 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Burundi, Deutschland, Finnland, Frankreich, Georgien, 
Griechenland, Irland, Italien, Kamerun, Kanada, Kolumbien, Kongo, Lu-
xemburg, Madagaskar, Mali (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten sind), Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Sambia, Schweden, 
Simbabwe, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und 
Zentralafrikanische Republik. 

der Bevölkerung sowie der nationalen und der regionalen Si-
cherheit und einen Faktor darstellen, der zur Destabilisierung 
von Staaten beiträgt, 

 zutiefst beunruhigt über das Ausmaß der Verbreitung und 
unerlaubten Verschiebung von Kleinwaffen und des unerlaub-
ten Handels damit in den Staaten der Sahara-Sahel-Subregion, 

 mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Schlussfolge-
rungen der Beratermissionen der Vereinten Nationen, die vom 
Generalsekretär mit dem Auftrag in die betroffenen Länder der 
Subregion entsandt wurden, das geeignetste Vorgehen zur Be-
endigung der unerlaubten Verschiebung von Kleinwaffen und 
zu ihrer Einsammlung zu prüfen, 

 mit Genugtuung darüber, dass die Sekretariats-Hauptab-
teilung Abrüstungsfragen zum Koordinierungszentrum für alle 
Aktivitäten der Organe der Vereinten Nationen im Zusammen-
hang mit Kleinwaffen bestimmt wurde, 

 mit Dank an den Generalsekretär für seinen Bericht über 
Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens und 
einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika131 sowie eingedenk 
der Erklärung über Kleinwaffen, die der Präsident des Sicher-
heitsrats am 24. September 1999 abgegeben hat132, 

 mit Genugtuung über die Empfehlungen, die auf den in 
Banjul, Algier, Bamako, Yamoussoukro und Niamey abgehal-
tenen Tagungen der Staaten der Subregion abgegeben wurden, 
um eine enge regionale Kooperation zur Verstärkung der Si-
cherheit herzustellen, 

 sowie mit Genugtuung über die Initiative, die die Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten im Hinblick 
auf die Erklärung eines Moratoriums für die Einfuhr, Ausfuhr 
und Herstellung von Kleinwaffen und leichten Waffen in West-
afrika ergriffen hat, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Algier, die die Ver-
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation 
der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 12. bis 14. Juli 1999 in 
Algier abgehaltenen fünfunddreißigsten ordentlichen Tagung 
angenommen hat133, 

 betonend, dass es gilt, die Bemühungen um eine breiter an-
gelegte Zusammenarbeit und eine bessere Koordinierung bei 
der Bekämpfung der Anhäufung, der Verbreitung und des mas-
siven Einsatzes von Kleinwaffen weiter voranzubringen, na-
mentlich im Rahmen der Übereinstimmung, die auf der am 
13. und 14. Juli 1998 in Oslo abgehaltenen Tagung über 
Kleinwaffen erzielt wurde134, und des Aktionsappells von Brüs-
sel, der von der am 12. und 13. Oktober 1998 in Brüssel abge-
haltenen Internationalen Konferenz über nachhaltige Abrüstung 

 
131 A/52/871-S/1998/318. 
132 S/PRST/1999/28; siehe Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheits-
rats, 1999. 
133 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Decl. 1 (XXXV).  
134 Siehe CD/1556. 
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zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung verabschiedet wur-
de135, 

 eingedenk der am 1. Dezember 2000 in Bamako verab-
schiedeten Erklärung über eine gemeinsame afrikanische Posi-
tion in Bezug auf die unerlaubte Verbreitung und Verschiebung 
von Kleinwaffen und leichten Waffen und den unerlaubten 
Handel damit136, 

 Kenntnis nehmend von dem Millenniums-Bericht des Gene-
ralsekretärs137, 

 mit Genugtuung über das Aktionsprogramm der ersten Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über den unerlaubten Handel mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, die vom 
9. bis 20. Juli 2001 in New York stattfand112, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft bei der Aufdeckung und Verhütung 
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und der Sensibili-
sierung der Öffentlichkeit für die Bemühungen um die Ein-
dämmung dieses Handels zukommt,  

 1. begrüßt mit Genugtuung die Erklärung der Minister-
konferenz über Sicherheit, Stabilität, Entwicklung und Zusam-
menarbeit in Afrika, die am 8. und 9. Mai 2000 in Abuja ab-
gehalten wurde138, und ermutigt den Generalsekretär, seine im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Resolution 49/75 G 
der Generalversammlung vom 15. Dezember 1994 und den 
Empfehlungen der Beratermissionen der Vereinten Nationen 
unternommenen Bemühungen zur Eindämmung der unerlaub-
ten Verschiebung von Kleinwaffen und zur Einsammlung dieser 
Waffen in den betroffenen Staaten, die darum ersuchen, mit 
Unterstützung des Regionalzentrums der Vereinten Nationen 
für Frieden und Abrüstung in Afrika und in enger Zusammen-
arbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit fortzuset-
zen; 

 2. befürwortet die Einrichtung nationaler Kommissionen 
zur Bekämpfung der Verbreitung von Kleinwaffen in den Län-
dern der Sahara-Sahel-Subregion und bittet die internationale 
Gemeinschaft, die reibungslose Funktionsweise solcher Kom-
missionen nach Möglichkeit zu unterstützen; 

 3. begrüßt die von den Staats- und Regierungschefs der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten am 
31. Oktober 1998 in Abuja verabschiedete Erklärung über ein 
Moratorium für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von 
Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika139 und legt der 
internationalen Gemeinschaft nahe, die Anwendung dieses Mo-
ratoriums zu unterstützen; 

 4. ermutigt die Organisationen und Verbände der Zivil-
gesellschaft, sich an den von den nationalen Kommissionen un-
ternommenen Anstrengungen zur Bekämpfung der unerlaubten 
 
135 A/53/681, Anlage. 
136 A/CONF.192/PC/23, Anlage. 
137 A/54/2000. 
138 A/55/286, Anlage II, Beschluss AHG/Decl. 4 (XXXVI). 
139 A/53/763-S/1998/1194, Anlage. 

Verschiebung von Kleinwaffen sowie an der Anwendung des 
Moratoriums für die Einfuhr, Ausfuhr und Herstellung von 
Kleinwaffen und leichten Waffen in Westafrika zu beteiligen; 

 5. nimmt Kenntnis von den Schlussfolgerungen der am 
24. und 25. März 1999 in Bamako abgehaltenen Tagung der 
Außenminister der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten betreffend die Modalitäten für die Durchführung 
des Programms für Koordinierung und Unterstützung zu Gun-
sten von Sicherheit und Entwicklung und begrüßt die Verab-
schiedung eines Aktionsplans auf dieser Tagung; 

 6. befürwortet die Zusammenarbeit von staatlichen Or-
ganen, internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft 
bei der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen 
und bei der Unterstützung von Einsätzen zur Einsammlung die-
ser Waffen in den Subregionen; 

 7. bittet den Generalsekretär und diejenigen Staaten und 
Organisationen, die dazu in der Lage sind, den Staaten bei der 
Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und bei 
ihrer Einsammlung Hilfe zu gewähren; 

 8. fordert die internationale Gemeinschaft auf, techni-
sche und finanzielle Unterstützung zu gewähren, um die Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft besser in die Lage zu versetzen, 
Maßnahmen zur Bekämpfung des unerlaubten Handels mit 
Kleinwaffen zu ergreifen; 

 9. ersucht den Generalsekretär, diese Angelegenheit wei-
ter zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer siebenund-
fünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten; 

 10. beschließt, den Punkt "Unterstützung von Staaten zur 
Eindämmung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und zur 
Einsammlung dieser Waffen" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution V 

Verabschiedet auf der 92. Plenarsitzung am 24. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/536, Ziffer 73)140. 

 
140 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Algerien, Argentinien, Australien, Bangladesch, Belgien, 
Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa 
Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Gabun, Georgien, Ghana, Griechenland, Guatemala, Gu-
yana, Haiti, Indien, Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Jugo-
slawien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, 
Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Liberia, Litauen, Luxemburg, Mada-
gaskar, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mosambik, 
Namibia, Nauru, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, 
Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philip-
pinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Rus-
sische Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, Senegal, Sierra Leone, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Togo, Trinidad und Tobago, 
Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte 
Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
und Zypern. 
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V 

DER UNERLAUBTE HANDEL MIT KLEINWAFFEN UND LEICHTEN 

WAFFEN UNTER ALLEN ASPEKTEN 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 50/70 B vom 12. De-
zember 1995, 52/38 J vom 9. Dezember 1997, 53/77 E und 
53/77 T vom 4. Dezember 1998, 54/54 R vom 1. Dezember 
1999, 54/54 V vom 15. Dezember 1999 und 55/33 Q vom 
20. November 2000, 

 sowie unter Hinweis auf ihren Beschluss 55/415 vom 
20. November 2000, die Konferenz der Vereinten Nationen 
über den unerlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen unter allen Aspekten vom 9. bis 20. Juli 2001 in New 
York abzuhalten, 

 mit Genugtuung darüber, dass das Aktionsprogramm zur 
Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Han-
dels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten 
auf der vom 9. bis 20. Juli 2001 in New York abgehaltenen 
Konferenz im Konsens verabschiedet wurde112, 

 1. beschließt, spätestens 2006 eine Konferenz zur Über-
prüfung der Fortschritte bei der Durchführung des Aktionspro-
gramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter al-
len Aspekten einzuberufen, deren Termin und Veranstaltungsort 
von der Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Ta-
gung zu beschließen sind; 

 2. beschließt außerdem, ab 2003 alle zwei Jahre eine Ta-
gung der Staaten zur Prüfung der nationalen, regionalen und 
globalen Durchführung des Aktionsprogramms einzuberufen; 

 3. fordert alle Staaten auf, das Aktionsprogramm durch-
zuführen; 

 4. ermutigt die Vereinten Nationen und die anderen zu-
ständigen internationalen und regionalen Organisationen, In-
itiativen zu ergreifen, um die Durchführung des Aktionspro-
gramms zu fördern; 

 5. ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen und die 
Zivilgesellschaft, sich in geeigneter Form in allen Bereichen 
der internationalen, regionalen, subregionalen und nationalen 
Anstrengungen zur Durchführung des Aktionsprogramms zu 
engagieren; 

 6. ermutigt alle Staaten, regionale und subregionale In-
itiativen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter al-
len Aspekten zu fördern und zu verstärken; 

 7. ermutigt die Staaten auch weiterhin, geeignete einzel-
staatliche Maßnahmen zu ergreifen, um die überschüssigen, be-
schlagnahmten oder eingesammelten Kleinwaffen und leichten 
Waffen zu vernichten, vorbehaltlich etwaiger rechtlicher Ein-
schränkungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung von 
Strafverfahren, sofern nicht eine andere Form der Beseitigung 
oder Nutzung offiziell genehmigt wurde und vorausgesetzt, 
dass solche Waffen ordnungsgemäß gekennzeichnet und regi-
striert wurden, und dem Generalsekretär auf freiwilliger Basis 

Informationen über die vernichteten Typen und Mengen sowie 
über die Methoden zu ihrer Vernichtung oder Beseitigung zu 
übermitteln;  

 8. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass dem 
Sekretariat Mittel und Fachwissen zur Förderung der Durch-
führung des Aktionsprogramms zur Verfügung gestellt werden; 

 9. ermutigt zu allen Initiativen, die darauf gerichtet sind, 
Mittel und Fachwissen zur Förderung der Durchführung des 
Aktionsprogramms zu mobilisieren und den Staaten Hilfe bei 
ihrer Durchführung des Aktionsprogramms zu gewähren; 

 10. ersucht den Generalsekretär, ab der sechsundfünfzig-
sten Tagung der Generalversammlung im Rahmen der vorhan-
denen Mittel und mit jeglicher weiteren Unterstützung seitens 
der Staaten, die dazu in der Lage sind, sowie mit Unterstützung 
von Regierungssachverständigen, die von ihm auf der Grundla-
ge einer ausgewogenen geografischen Vertretung ernannt wer-
den, und bei gleichzeitiger Einholung der Auffassungen der 
Staaten eine Studie der Vereinten Nationen durchzuführen, um 
zu prüfen, ob eine internationale Übereinkunft ausgearbeitet 
werden kann, die die Staaten befähigt, unerlaubte Kleinwaffen 
und leichte Waffen rasch und zuverlässig zu identifizieren und 
zurückzuverfolgen, und der Generalversammlung auf ihrer 
achtundfünfzigsten Tagung diese Studie vorzulegen; 

 11. beschließt, auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
weitere Schritte zur Verstärkung der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des 
unerlaubten Zwischenhandels mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen zu erwägen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel über die Sekretariats-Hauptabteilung Abrüstungs-
fragen die von den Staaten auf freiwilliger Basis bereitgestell-
ten Daten und Informationen über ihre Durchführung des Ak-
tionsprogramms, einschließlich einzelstaatlicher Berichte, zu-
sammenzustellen und zu verbreiten; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 14. beschließt, den Punkt "Der unerlaubte Handel mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

RESOLUTIONEN 56/25 A bis F 

56/25. Überprüfung und Durchführung des Abschließen-
den Dokuments der zwölften Sondertagung der 
Generalversammlung 

Resolution A 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)141. 
 
141 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Angola, Äquatorialguinea, Burundi, Demokratische Repu-
blik Kongo, Gabun, Kamerun, Kongo, Sambia, São Tomé und Príncipe, 
Tschad und Zentralafrikanische Republik. 
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A 

REGIONALE VERTRAUENSBILDENDE MASSNAHMEN: AKTIVITÄ-
TEN DES STÄNDIGEN BERATENDEN AUSSCHUSSES DER VER-
EINTEN NATIONEN FÜR SICHERHEITSFRAGEN IN ZENTRAL-
AFRIKA 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen 
und ihrer Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/78 H und 43/85 
vom 7. Dezember 1988, 44/21 vom 15. November 1989, 
45/58 M vom 4. Dezember 1990, 46/37 B vom 6. Dezember 
1991, 47/53 F vom 15. Dezember 1992, 48/76 A vom 16. De-
zember 1993, 49/76 C vom 15. Dezember 1994, 50/71 B vom 
12. Dezember 1995, 51/46 C vom 10. Dezember 1996, 52/39 B 
vom 9. Dezember 1997, 53/78 A vom 4. Dezember 1998, 
54/55 A vom 1. Dezember 1999 und 55/34 B vom 20. No-
vember 2000, 

 in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnahmen, 
die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen Staa-
ten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale 
der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig und 
wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität, zum Weltfrieden 
und zur internationalen Sicherheit beitragen können, 

 davon überzeugt, dass die durch die Abrüstung, insbesonde-
re auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen für 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den Schutz 
der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der Völker 
der Entwicklungsländer, verwendet werden können, 

 unter Hinweis auf die auf ihrer zehnten Sondertagung, der 
ersten Sondertagung über Abrüstung, verabschiedeten Leitlini-
en für die allgemeine und vollständige Abrüstung, 

 davon überzeugt, dass die Entwicklung nur in einem Klima 
des Friedens, der Sicherheit und des gegenseitigen Vertrauens 
innerhalb der Staaten und zwischen ihnen verwirklicht werden 
kann, 

 eingedenk dessen, dass der Generalsekretär am 28. Mai 
1992 den Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Na-
tionen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika eingesetzt hat, 
dessen Aufgabe darin besteht, die Rüstungsbegrenzung, die 
Abrüstung, die Nichtverbreitung und die Entwicklung in dieser 
Subregion zu fördern, 

 unter Hinweis auf die Erklärung von Brazzaville über Zu-
sammenarbeit für Frieden und Sicherheit in Zentralafrika142, die 
Erklärung von Bata zur Förderung einer dauerhaften Demokra-
tie, eines dauerhaften Friedens und einer dauerhaften Entwick-
lung in Zentralafrika143 und die Erklärung von Jaunde über 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in Zentralafrika144, 
 
142 A/50/474, Anhang I. 
143 A/53/258-S/1998/763, Anlage II, Anhang I. 
144 A/53/868-S/1999/303, Anlage II. 

 eingedenk der Resolutionen 1196 (1998) und 1197 (1998), 
die der Sicherheitsrat nach seiner Behandlung des Berichts des 
Generalsekretärs über Konfliktursachen und die Förderung 
dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwicklung in 
Afrika145 am 16. beziehungsweise 18. September 1998 verab-
schiedet hat, 

 betonend, dass die Konfliktverhütungs- und Friedenssiche-
rungskapazität Afrikas gestärkt werden muss, 

 unter Hinweis auf den auf der vierten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses gefassten Beschluss zu 
Gunsten der Einrichtung eines subregionalen Zentrums für 
Menschenrechte und Demokratie in Zentralafrika in Jaunde un-
ter der Schirmherrschaft der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über regionale vertrauensbildende Maßnahmen, der sich mit 
den Aktivitäten des Ständigen beratenden Ausschusses der 
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika seit 
der Verabschiedung der Resolution 55/34 B der Generalver-
sammlung befasst146; 

 2. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen um 
die Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen auf regio-
naler und subregionaler Ebene, mit dem Ziel, Spannungen und 
Konflikte in Zentralafrika abzubauen und den Frieden, die Sta-
bilität und die nachhaltige Entwicklung in der Subregion zu 
fördern; 

 3. bekräftigt außerdem ihre Unterstützung für das Ar-
beitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses, das auf 
der vom 27. bis 31. Juli 1992 in Jaunde abgehaltenen Organisa-
tionstagung des Ausschusses verabschiedet worden ist; 

 4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fortschrit-
ten, die die Mitgliedstaaten des Ständigen beratenden Aus-
schusses bei der Durchführung des Aktivitätenprogramms für 
den Zeitraum 2000-2001 erzielt haben, insbesondere durch 

 a)  die Abhaltung der Subregionalen Konferenz über die 
Frage der Flüchtlinge und Vertriebenen in Zentralafrika vom 
14. bis 16. August 2000 in Bujumbura; 

 b) die Abhaltung der vierzehnten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses am 17. und 18. August 2000 
in Bujumbura; 

 c) die Abhaltung der fünfzehnten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses vom 16. bis 20. April 2001 
in Bujumbura; 

 d) die Abhaltung der Sachverständigentagung über die 
das subregionale Zentrum für Menschenrechte und Demokratie 
in Zentralafrika regelnden Dokumente vom 2. bis 5. Juli 2001 
in Libreville;  

 e) die Abhaltung der sechzehnten Ministertagung des 
Ständigen beratenden Ausschusses vom 13. bis 17. August 
2001 in Kinshasa; 
 
145 A/52/871-S/1998/318. 
146 A/56/285. 
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 5. betont, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten des 
Ständigen beratenden Ausschusses die unerlässliche Unterstüt-
zung zu gewähren, die sie benötigen, um das von ihnen auf ih-
ren Ministertagungen verabschiedete Aktivitätenprogramm voll 
durchzuführen; 

 6. begrüßt es, dass die am 25. Februar 1999 in Jaunde 
abgehaltene Konferenz der Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrika-
nischen Staaten einen Mechanismus zur Förderung, Wahrung 
und Konsolidierung des Friedens und der Sicherheit in Zentral-
afrika geschaffen hat, der die Bezeichnung "Rat für Frieden 
und Sicherheit in Zentralafrika" führen wird, und ersucht den 
Generalsekretär, seine volle Unterstützung zu gewähren, damit 
dieser wichtige Mechanismus seine Wirksamkeit effektiv ent-
falten kann; 

 7. betont die Notwendigkeit, den Frühwarnmechanismus 
in Zentralafrika funktionsfähig zu machen, damit er einerseits 
als ein Instrument zur Analyse und Überwachung der politi-
schen Situation in den Mitgliedstaaten des Ständigen beraten-
den Ausschusses dienen wird, mit dem Ziel, den Ausbruch 
künftiger bewaffneter Konflikte zu verhindern, und andererseits 
als ein Fachorgan, mit dessen Hilfe die Mitgliedstaaten das Ar-
beitsprogramm des Ausschusses durchführen werden, das auf 
seiner 1992 in Jaunde abgehaltenen Organisationstagung ver-
abschiedet wurde, und ersucht den Generalsekretär, ihm die 
Unterstützung zu gewähren, die er benötigt, damit er seine Tä-
tigkeit ordnungsgemäß durchführen kann; 

 8. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Resolu-
tion 1197 (1998) des Sicherheitsrats den Mitgliedstaaten des 
Ständigen beratenden Ausschusses die notwendige Unterstüt-
zung dabei zu gewähren, den Rat für Frieden und Sicherheit in 
Zentralafrika und den Frühwarnmechanismus einsatzfähig zu 
machen und ihren reibungslosen Betrieb zu gewährleisten; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Schaffung 
eines Netzes von Parlamentariern zu unterstützen, mit dem Ziel 
der Einrichtung eines subregionalen Parlaments in Zentralafri-
ka; 

 10. ersucht den Generalsekretär und den Hohen Flücht-
lingskommissar der Vereinten Nationen, den Ländern Zentral-
afrikas auch weiterhin vermehrte Hilfe zu gewähren, damit sie 
die Probleme der Flüchtlinge und Vertriebenen in ihrem Ho-
heitsgebiet bewältigen können; 

 11. begrüßt mit Genugtuung den auf der vierzehnten Mi-
nistertagung gefassten Beschluss, eine subregionale Konferenz 
über den Schutz von Frauen und Kindern in bewaffneten Kon-
flikten zu veranstalten, und ersucht den Generalsekretär, jede 
notwendige Unterstützung für die Abhaltung der Konferenz zu 
gewähren; 

 12. dankt dem Generalsekretär für die Schaffung des 
Treuhandfonds für den Ständigen beratenden Ausschuss der 
Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika; 

 13. appelliert an die Mitgliedstaaten sowie an die staatli-
chen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzliche freiwilli-
ge Beiträge an den Treuhandfonds zu entrichten, damit das Ar-
beitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses durch-
geführt werden kann; 

 14. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten des 
Ständigen beratenden Ausschusses auch weiterhin Unterstüt-
zung zu gewähren, damit sie ihre Bemühungen fortsetzen kön-
nen; 

 15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 16. beschließt, den Punkt "Regionale vertrauensbildende 
Maßnahmen: Tätigkeit des Ständigen beratenden Ausschusses 
der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in Zentralafrika" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen.  

Resolution B 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 104 Stimmen bei 46 Gegenstimmen und 11 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21) 147: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, 
Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Benin, Bhutan, Bolivien, Bo-
tsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, 
Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominikanische Republik, 
Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, 
Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), 
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Ko-
lumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Ma-
lediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, My-
anmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Salomonen, Sambia, Samoa, Sau-
di-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sri Lanka, St. Lucia, 
Südafrika, Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, 
Tonga, Trinidad und Tobago, Tunesien, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vereinigte 
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam. 
 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ju-
goslawien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Un-
garn, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirland, Zypern. 
 Enthaltung: Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, China, Georgien, Japan, 
Kasachstan, Republik Korea, Russische Föderation, Turkmenistan, Ukraine. 

 
147 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Bangladesch, Bhutan, Brunei Da-
russalam, Burkina Faso, Costa Rica, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Dominikanische Republik, El Salvador, Fidschi, Guyana, Haiti, Honduras, 
Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jordanien, Kambodscha, 
Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, 
Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Na-
mibia, Nauru, Nepal, Sambia, Sierra Leone, Simbabwe, Sudan, Swasiland 
und Vietnam. 
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B 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DAS VERBOT DES EINSATZES 

VON KERNWAFFEN 

 Die Generalversammlung, 

 davon überzeugt, dass der Einsatz von Kernwaffen die 
größte Gefahr für das Überleben der Menschheit darstellt, 

  eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs 
vom 8. Juli 1996 betreffend die Rechtmäßigkeit der Drohung 
mit oder des Einsatzes von Kernwaffen148, 

 davon überzeugt, dass ein multilaterales, universales und 
bindendes Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder 
der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zur Beseitigung 
der nuklearen Bedrohung und zur Schaffung eines geeigneten 
Klimas für Verhandlungen beitragen würde, die zur endgültigen 
Beseitigung der Kernwaffen führen und so den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit stärken würden, 

 sich dessen bewusst, dass einige Maßnahmen der Russi-
schen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika zur 
Reduzierung ihrer Kernwaffenbestände sowie zur Verbesserung 
des internationalen Klimas zu dem Ziel der vollständigen Be-
seitigung der Kernwaffen beitragen können, 

 unter Hinweis darauf, dass es in Ziffer 58 des Schlussdo-
kuments der zehnten Sondertagung der Generalversammlung149 
heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen teilhaben, 
in den internationalen Beziehungen zwischen den Staaten Be-
dingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des friedlichen 
Verhaltens der Staaten in internationalen Angelegenheiten ver-
einbart werden könnte und die den Einsatz oder die Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen würden, 

 bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine Ver-
letzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Resolutionen 
1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B vom 14. De-
zember 1978, 34/83 G vom 11. Dezember 1979, 35/152 D vom 
12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. Dezember 1981 erklärt 
hat, 

 entschlossen, ein internationales Übereinkommen über das 
Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung und des 
Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel ihrer letztlichen Ver-
nichtung herbeizuführen, 

 betonend, dass ein internationales Übereinkommen über das 
Verbot des Einsatzes von Kernwaffen ein bedeutsamer Schritt 
im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen Beseiti-
gung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten Frist wäre, 

 mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonferenz 
auf ihrer Tagung 2001 nicht in der Lage war, die in der Resolu-
 
148 A/51/218, Anlage; siehe auch Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, S. 226. 
149 Resolution S-10/2. 

tion 55/34 G der Generalversammlung vom 20. November 
2000 verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen, 

 1. wiederholt ihr Ersuchen an die Abrüstungskonferenz, 
Verhandlungen aufzunehmen, um Einigung über ein internatio-
nales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder der 
Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Umstän-
den zu erzielen; 

 2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht 
zu erstatten. 

Resolution C 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)150. 

C 

REGIONALZENTREN DER VEREINTEN NATIONEN 

FÜR FRIEDEN UND ABRÜSTUNG 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/34 F vom 20. No-
vember 2000 betreffend die Aufrechterhaltung und Neubele-
bung der drei Regionalzentren der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung, 

 sowie unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs 
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Afrika151, das Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik152 
und das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, 
Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in der Kari-
bik153, 

 in Bekräftigung ihres auf ihrer zwölften Sondertagung im 
Jahr 1982 gefassten Beschlusses, das Abrüstungsinformations-
programm der Vereinten Nationen einzurichten, dessen Aufga-
be darin besteht, über die Ziele der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Rüstungskontrolle und der Abrüstung zu informie-
ren und aufzuklären und dafür in der Öffentlichkeit Verständnis 
und Unterstützung zu wecken154, 

 eingedenk ihrer Resolutionen 40/151 G vom 16. Dezember 
1985, 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 D vom 30. No-
vember 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989 über die 
Regionalzentren für Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und 
Togo, 

 in Anbetracht dessen, dass die in der Welt eingetretenen 
Veränderungen neue Chancen eröffnet und vor neue Herausfor-
 
150 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen Länder sind). 
151 A/56/137. 
152 A/56/266. 
153 A/56/154. 
154 Siehe Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Ses-
sion, Plenary Meetings, 1. Sitzung, Ziffern 110 und 111. 
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derungen gestellt haben, was die Weiterverfolgung der Abrü-
stung betrifft, und in dieser Hinsicht bedenkend, dass die Re-
gionalzentren für Frieden und Abrüstung wesentlich zum Ver-
ständnis und zur Zusammenarbeit zwischen den Staaten jeder 
einzelnen Region auf dem Gebiet des Friedens, der Abrüstung 
und der Entwicklung beitragen können, 

 feststellend, dass die Staats- und Regierungschefs der nicht-
gebundenen Länder in Ziffer 146 des Schlussdokuments ihrer 
vom 29. August bis 3. September 1998 in Durban (Südafrika) 
abgehaltenen zwölften Konferenz den Beschluss begrüßt ha-
ben, den die Generalversammlung im Hinblick auf die Auf-
rechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren für 
Frieden und Abrüstung in Nepal, Peru und Togo verabschiedet 
hat155, 

 1. erklärt erneut, wie wichtig die Aktivitäten der Verein-
ten Nationen auf Regionalebene zur Steigerung der Stabilität 
und der Sicherheit ihrer Mitgliedstaaten sind, die durch die 
Aufrechterhaltung und Neubelebung der drei Regionalzentren 
für Frieden und Abrüstung wesentlich gefördert werden könn-
ten; 

 2. erklärt erneut, dass es zur Herbeiführung positiver 
Ergebnisse angezeigt ist, dass die drei Regionalzentren Infor-
mations- und Bildungsprogramme zur Förderung des regiona-
len Friedens und der regionalen Sicherheit durchführen, deren 
Ziel darin besteht, die Grundeinstellungen gegenüber Frieden, 
Sicherheit und Abrüstung zu verändern und so die Verwirkli-
chung der Grundsätze und Ziele der Vereinten Nationen zu un-
terstützen; 

 3. appelliert an die Mitgliedstaaten in jeder Region und 
an die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, sowie an die 
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
und Stiftungen, freiwillige Beiträge an die Regionalzentren in 
ihrer jeweiligen Region zu entrichten, damit die Aktivitäten-
programme dieser Zentren und ihre Durchführung verstärkt 
werden; 

 4. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren im 
Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstüt-
zung bei der Durchführung ihrer Aktivitätenprogramme zu ge-
währen; 

 5. beschließt, den Punkt "Regionalzentren der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution D 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)156. 

 
155 A/53/667-S/1998/1071, Anlage I. 
156 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Sudan (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind). 

D 

REGIONALZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN 

UND ABRÜSTUNG IN AFRIKA 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1 der 
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben der 
Generalversammlung darin besteht, sich mit den allgemeinen 
Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicherheit, einschließlich der 
Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbegrenzung, zu 
befassen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom 
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J 
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988 
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F vom 
6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 über 
regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender Maß-
nahmen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom 
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994, 
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember 
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999 und 55/34 D 
vom 20. November 2000, 

 im Bewusstsein der breiten Unterstützung für die Neubele-
bung des Regionalzentrums und der wichtigen Rolle, die das 
Zentrum im gegenwärtigen Kontext dabei spielen kann, ver-
trauensbildende und Rüstungsbegrenzungsmaßnahmen auf re-
gionaler Ebene zu fördern und so zum Fortschritt auf dem Ge-
biet der nachhaltigen Entwicklung beizutragen, 

 unter Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs 
über Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens 
und einer nachhaltigen Entwicklung in Afrika145, 

 eingedenk der Anstrengungen, die im Rahmen der Neubele-
bung der Tätigkeiten des Regionalzentrums unternommen wor-
den sind, um die für seine Betriebskosten erforderlichen Mittel 
zu beschaffen, 

 unter Berücksichtigung dessen, dass es notwendig ist, zwi-
schen dem Regionalzentrum und dem Mechanismus der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, Be-
wältigung und Beilegung von Konflikten eine enge Zusammen-
arbeit herzustellen, im Einklang mit dem entsprechenden Be-
schluss, der von der Versammlung der Staats- und Regie-
rungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf ihrer 
vom 12. bis 14. Juli 1999 in Algier abgehaltenen fünfunddrei-
ßigsten ordentlichen Tagung gefasst wurde157, 

 
157 A/54/424, Anlage II, Beschluss AHG/Dec. 138 (XXXV). 



162 Generalversammlung – Sechsundfünfzigste Tagung 

 

 mit Genugtuung über die Verabschiedung des Aktionspro-
gramms zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des uner-
laubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter al-
len Aspekten158 durch die vom 9. bis 20. Juli 2001 in New York 
abgehaltene Konferenz der Vereinten Nationen über den uner-
laubten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter al-
len Aspekten sowie betonend, dass alle Staaten das Aktions-
programm auf geeignete Weise durchführen müssen,  

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs151 und würdigt die Aktivitäten, die das Regionalzentrum 
der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika 
insbesondere zur Unterstützung der Anstrengungen der afrika-
nischen Staaten auf dem Gebiet des Friedens und der Sicherheit 
weiterhin durchführt; 

 2. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die 
Neubelebung des Regionalzentrums und betont, dass es not-
wendig ist, ihm die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stel-
len, die es benötigt, um seine Aktivitäten zu verstärken und 
seine Programme durchzuführen; 

 3. appelliert erneut an alle Staaten sowie an die interna-
tionalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und an 
die Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die Pro-
gramme und Aktivitäten des Regionalzentrums gestärkt werden 
und ihre Durchführung erleichtert wird; 

 4. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum 
auch weiterhin die erforderliche Unterstützung zu gewähren, 
damit es bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen kann; 

 5. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Herstel-
lung einer engen Zusammenarbeit zwischen dem Regionalzen-
trum und der Organisation der afrikanischen Einheit, insbeson-
dere auf dem Gebiet des Friedens, der Sicherheit und der Ent-
wicklung, zu erleichtern und den Direktor des Regionalzen-
trums auch künftig bei seinen Anstrengungen zur Stabilisierung 
der Finanzlage des Zentrums und zur Neubelebung seiner Ak-
tivitäten zu unterstützen; 

 6. ruft insbesondere das Regionalzentrum auf, in Zu-
sammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit, 
regionalen und subregionalen Organisationen sowie den afrika-
nischen Staaten Maßnahmen zu ergreifen, um die konsequente 
Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Bekämp-
fung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen 
und leichten Waffen unter allen Aspekten158 zu fördern;  

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika" in die vorläufi-
 
158 Siehe Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über den unerlaub-
ten Handel mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten, New 
York, 9.-20. Juli 2001 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.192/15 vom 20. Juli 2001), Ziffer 24. 

ge Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen. 

Resolution E 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)159. 

E 

REGIONALZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN, 
ABRÜSTUNG UND ENTWICKLUNG IN LATEINAMERIKA UND IN 

DER KARIBIK 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 
3. Dezember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 
43/76 H vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der 
Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in 
Lateinamerika und in der Karibik mit Amtssitz in Lima, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/37 F vom 
9. Dezember 1991, 48/76 E vom 16. Dezember 1993, 49/76 D 
vom 15. Dezember 1994, 50/71 C vom 12. Dezember 1995, 
52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 F vom 4. Dezember 
1998, 54/55 F vom 1. Dezember 1999 und 55/34 E vom 
20. November 2000, 

 unter Hervorhebung der Neubelebung des Regionalzen-
trums, der diesbezüglichen Anstrengungen der Regierung Perus 
und der Ernennung des Direktors des Zentrums durch den Ge-
neralsekretär, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs153, der 
zu dem Schluss kommt, dass das Regionalzentrum Projekte 
eingeleitet hat, die darauf abzielen, das Verständnis des Zu-
sammenhangs zwischen Sicherheit und Entwicklung zu vertie-
fen, dass es die Rolle der Vereinten Nationen als regionaler Ka-
talysator für Friedens- und Abrüstungsaktivitäten verstärkt und 
als politisch neutrale Plattform für die Erörterung von Si-
cherheits- und Entwicklungsfragen gedient hat, 

 unter Hinweis auf die zwischen dem Regionalzentrum und 
der Interamerikanischen Kommission zur Bekämpfung des 
Drogenmissbrauchs getroffene Vereinbarung160, im Rahmen ih-
rer jeweiligen Mandate ihre Zusammenarbeit in Bezug auf ihr 
gemeinsames Interesse an der Verringerung des Handels mit 
Schusswaffen und damit zusammenhängender Aktivitäten zwi-
schen den Staaten zu verstärken sowie die Kapazitäten dieser 
Länder zur Auseinandersetzung mit diesen Problemen zu stei-
gern,  

 
159 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Haiti (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Natio-
nen, die Mitglieder der Lateinamerikanisch-karibischen Gruppe sind). 
160 Vereinbarung vom 26. Januar 2001 zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der amerikanischen Staaten über Zusammenarbeit in 
Bezug auf Maßnahmen zur Verringerung des unerlaubten Handels mit 
Schusswaffen, den dazugehörigen Teilen und Komponenten und Munition 
und andere damit zusammenhängende Angelegenheiten. 
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 sowie feststellend, dass Sicherheits- und Abrüstungsfragen 
in Lateinamerika und in der Karibik, der ersten bewohnten 
Weltregion, die zur kernwaffenfreien Zone erklärt wurde, schon 
immer als bedeutendes Thema angesehen wurden, 

 eingedenk der wichtigen Rolle, die das Regionalzentrum bei 
der Förderung von vertrauensbildenden Maßnahmen, der Rü-
stungskontrolle und -begrenzung, der Abrüstung und der Ent-
wicklung auf regionaler Ebene spielen kann, 

 sowie eingedenk der Bedeutung, die der Information, der 
Forschung, der Erziehung und der Ausbildung für Frieden, Ab-
rüstung und Entwicklung zukommt, wenn es darum geht, zwi-
schen den Staaten Verständigung und Zusammenarbeit herbei-
zuführen, 

 in der Erwägung, dass es notwendig ist, den drei Regional-
zentren der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung aus-
reichende finanzielle Mittel für die Planung und Durchführung 
ihrer Aktivitätenprogramme zur Verfügung zu stellen, 

 1. bekundet erneut ihre nachdrückliche Unterstützung für 
die Rolle, die das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika und in 
der Karibik bei der Förderung der Aktivitäten der Vereinten 
Nationen auf regionaler Ebene zur Stärkung des Friedens, der 
Stabilität, der Sicherheit und der Entwicklung zwischen seinen 
Mitgliedstaaten spielt; 

 2. verleiht ihrer Genugtuung Ausdruck über das breite 
Spektrum der Aktivitäten, die das Regionalzentrum im letzten 
Jahr durchgeführt hat, und beglückwünscht es dazu; 

 3. ermutigt das Regionalzentrum, den Staaten der Region 
in Bezug auf alle Abrüstungsfragen, einschließlich der wirksa-
men Durchführung des Aktionsprogramms zur Verhütung, Be-
kämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten158 auch 
künftig behilflich zu sein, und begrüßt in diesem Zusammen-
hang die Abhaltung eines Regionalseminars vom 19. bis 
21. November 2001 in Santiago; 

 4. dankt für die politische Unterstützung und die finanzi-
ellen Beiträge, die das Regionalzentrum erhielt und die für sei-
nen Fortbestand unabdingbar sind; 

 5. bittet alle Staaten der Region, sich an den Aktivitäten 
des Regionalzentrums zu beteiligen, Punkte zur Aufnahme in 
seine Tagesordnung vorzuschlagen und dabei von den Mög-
lichkeiten des Zentrums stärkeren und besseren Gebrauch zu 
machen, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen 
die internationale Gemeinschaft derzeit konfrontiert ist, damit 
die Ziele der Charta der Vereinten Nationen im Hinblick auf 
Frieden, Abrüstung und Entwicklung verwirklicht werden; 

 6. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über den 
Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung161 und 
unterstützt die Rolle des Regionalzentrums bei der Förderung 
 
161 A/56/183. 

dieser Belange in der Region, die es im Rahmen seines Man-
dats zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung im Hinblick auf Frieden und Abrüstung wahrnimmt; 

 7. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Staaten in der lateinamerikanischen und karibischen Region, 
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen und die Stiftungen, freiwillige Beiträge zur 
Stärkung des Regionalzentrums, seines Aktivitätenprogramms 
und dessen Durchführung zu entrichten; 

 8. ersucht den Generalsekretär, dem Regionalzentrum im 
Rahmen der vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstüt-
zung zu gewähren, damit es sein Aktivitätenprogramm man-
datsgemäß durchführen kann; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 10. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Latein-
amerika und in der Karibik" in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution F 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/537, Ziffer 21)162. 

F 

REGIONALZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN 

UND ABRÜSTUNG IN ASIEN UND IM PAZIFIK 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/39 D vom 
30. November 1987 und 44/117 F vom 15. Dezember 1989, 
mit denen sie das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Asien mit Sitz in Katmandu einge-
richtet und es in "Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik" umbenannt 
hat, dessen Auftrag darin besteht, Mitgliedstaaten der asia-
tisch-pazifischen Region auf Ersuchen bei Initiativen und ande-
ren einvernehmlich vereinbarten Aktivitäten zur Durchführung 
von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung 
durch die entsprechende Verwendung der verfügbaren Ressour-
cen fachliche Unterstützung zu gewähren, 

 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs152, 
in dem er seine Überzeugung bekundet, dass das Mandat des 
Regionalzentrums weiterhin gültig ist und dass das Zentrum ein 
nützliches Instrument zur Förderung eines Klimas der Zusam-
menarbeit in der Zeit nach dem Kalten Krieg sein könnte, 
 
162 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Australien, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, 
China, Demokratische Volksrepublik Korea, Fidschi, Indien, Indonesien, 
Japan, Kambodscha, Kasachstan, Kirgisistan, Laotische Volksdemokrati-
sche Republik, Malaysia, Malediven, Marshallinseln, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Mongolei, Myanmar, Nauru, Nepal, Neuseeland, Paki-
stan, Papua-Neuguinea, Philippinen, Republik Korea, Samoa, Sri Lanka, 
Tadschikistan, Thailand, Tonga, Usbekistan, Vanuatu und Vietnam. 
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 feststellend, dass die Aufgabe des Regionalzentrums, die 
darin besteht, den Mitgliedstaaten bei der Auseinandersetzung 
mit den in der Region neu auftretenden Problemen der Sicher-
heit und der Abrüstung behilflich zu sein, durch die Entwick-
lungen in der Zeit nach dem Kalten Krieg stärker in den Vor-
dergrund getreten ist, 

 in Würdigung der nutzbringenden Tätigkeit des Regional-
zentrums bei der Anregung eines regionalen und subregionalen 
Dialogs mit dem Ziel verstärkter Offenheit, Transparenz und 
Vertrauensbildung sowie der Förderung der Abrüstung und der 
Sicherheit durch die Veranstaltung regionaler Tagungen, was in 
der asiatisch-pazifischen Region inzwischen allgemein als 
"Katmandu-Prozess" bekannt ist, 

 mit dem Ausdruck ihres Dankes an das Regionalzentrum für 
die Veranstaltung der dreizehnten regionalen Abrüstungstagung 
in Asien und im Pazifik, die vom 9. bis 11. März 2001 in Kat-
mandu stattfand, der regionalen Abrüstungstagung der Verein-
ten Nationen zum Thema "Ein Weg zur Abrüstung in der Re-
gion des Pazifik", die vom 27. bis 30 März 2001 in Wellington 
stattfand, und der Tagung der Konferenz der Vereinten Natio-
nen über Abrüstungsfragen zum Thema "Die asiatisch-
pazifische Region: Verlagerung der Schwerpunkte bei Sicher-
heit und Abrüstung im 21. Jahrhundert", die vom 28. bis 
31. August 2001 in Kanazawa (Japan) abgehalten wurde, 

 die Anregung begrüßend, dass ein Aus- und Fortbildungs-
programm für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik 
für junge Menschen unterschiedlichen Hintergrunds eingerich-
tet werden könnte, das aus freiwilligen Beiträgen zu finanzieren 
wäre, 

 in Anbetracht der wichtigen Rolle, die das Regionalzentrum 
bei der Unterstützung der regionalspezifischen Initiativen der 
Mitgliedstaaten innehat, namentlich seine Unterstützung der 
auf die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Zentralasien 
sowie auf die internationale Sicherheit und den kernwaffenfrei-
en Status der Mongolei gerichteten Tätigkeiten, einschließlich 
der Abhaltung einer von den Vereinten Nationen getragenen 
Tagung nichtstaatlicher Sachverständiger zum Thema "Mittel 
und Wege zur Stärkung der internationalen Sicherheit und des 
kernwaffenfreien Status der Mongolei", die am 5. und 6. Sep-
tember 2001 in Sapporo (Japan) stattfand,  

 unter besonderer Würdigung der wichtigen Rolle, die Nepal 
als dem Staat zukommt, in dem das Regionalzentrum seinen 
Sitz hat, 

 1. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die 
anstehenden Tätigkeiten und die weitere Stärkung des Regio-
nalzentrums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung 
in Asien und im Pazifik; 

 2. unterstreicht die Bedeutung des "Katmandu-Pro-
zesses" als eines wirksamen Mittels für den Aufbau der Praxis 
eines gesamtregionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs; 

 3. dankt für die politische Unterstützung und die freiwil-
ligen finanziellen Beiträge, die das Regionalzentrum weiterhin 
erhält und die für seinen Fortbestand unabdingbar sind; 

 4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Mitgliedstaaten in der asiatisch-pazifischen Region, sowie an 
die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen und Stiftungen, freiwillige Beiträge, die einzige Mit-
telquelle des Regionalzentrums, zur Stärkung des Aktivitäten-
programms des Zentrums und zu dessen Durchführung zu ent-
richten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, unter Hinweis auf Zif-
fer 6 der Resolution 49/76 D der Generalversammlung vom 
15. Dezember 1994, dem Regionalzentrum im Rahmen der 
vorhandenen Mittel jede erforderliche Unterstützung bei der 
Durchführung seines Aktivitätenprogramms zu gewähren; 

 6. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, sicher-
zustellen, dass das Regionalzentrum seinen Betrieb in Katman-
du innerhalb von sechs Monaten nach Unterzeichnung des 
Gaststaatsabkommens aufnehmen kann, und sein wirksames 
Tätigsein zu ermöglichen;  

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 8. beschließt, den Punkt "Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik" 
in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Ta-
gung aufzunehmen. 

RESOLUTIONEN 56/26 A und B 

56/26. Überprüfung der Durchführung der Empfeh-
lungen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung 

Resolution A 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/538, Ziffer 11)163. 

A 

BERICHT DER ABRÜSTUNGSKOMMISSION 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommis-
sion164, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De-
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993, 48/77 A vom 
16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994, 
50/72 D vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezember 
1996, 52/40 B vom 9. Dezember 1997, 53/79 A vom 4. De-

 
163 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Bolivien, Bulgarien, Finnland, 
Ghana, Jamaika, Myanmar, Nepal, Schweden, Südafrika und Ukraine. 
164

 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 42 (A/56/42). 
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zember 1998, 54/56 A vom 1. Dezember 1999 und 55/35 C 
vom 20. November 2000, 

 in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedachten 
Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und Vorlage 
von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf dem Ge-
biet der Abrüstung und durch die Förderung der Durchführung 
der von der Generalversammlung auf ihrer zehnten Sonderta-
gung verabschiedeten einschlägigen Beschlüsse leisten soll, 

 eingedenk ihres Beschlusses 52/492 vom 8. September 
1998, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungs-
kommission164; 

 2. erklärt erneut, dass es wichtig ist, den Dialog und die 
Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuss, der Abrü-
stungskommission und der Abrüstungskonferenz weiter zu ver-
stärken; 

 3. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskommission als 
Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilateralen 
Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die Mög-
lichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Abrüstungs-
fragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfehlungen zu die-
sen Fragen führen; 

 4. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im 
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlussdokuments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung165 festgelegten 
Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution 37/78 H vom 
9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem Zweck alles zu 
tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den Punkten auf ihrer 
Tagesordnung zu gelangen, unter Berücksichtigung des verab-
schiedeten Dokuments "Mittel und Wege zur Verbesserung der 
Arbeitsweise der Abrüstungskommission"166; 

 5. stellt fest, dass die Abrüstungskommission auf ihrer 
Organisationstagung 2001 die folgenden Gegenstände zur Be-
handlung auf ihrer Arbeitstagung 2002 angenommen hat: 

 a)  Mittel und Wege zur Herbeiführung der nuklearen Ab-
rüstung; 

 b) praktische vertrauensbildende Maßnahmen auf dem 
Gebiet der konventionellen Waffen; 

 6. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2002 für 
einen Zeitraum von höchstens drei Wochen zusammenzutreten 
und der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten 
Tagung einen Bericht über ihre Sacharbeit vorzulegen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskommis-
sion den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz167 zusammen 
mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offiziellen 
 
165

 Resolution S-10/2. 
166

 A/CN.10/137. 
167

 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/56/27). 

Protokolls der sechsundfünfzigsten Tagung der Generalver-
sammlung zu übermitteln und der Kommission jede zur Durch-
führung dieser Resolution benötigte Unterstützung zu ge-
währen; 

 8. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass die Abrüstungskommission und ihre Nebenorgane alle 
Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amtssprachen er-
halten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erforderlichen Res-
sourcen und Dienste, einschließlich der Erstellung von Wort-
protokollen, bereitzustellen; 

 9. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskom-
mission" in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

Resolution B 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/538, Ziffer 11)168. 

B 

BERICHT DER ABRÜSTUNGSKONFERENZ 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonferenz167, 

 in der Überzeugung, dass der Abrüstungskonferenz als dem 
einzigen Forum der internationalen Gemeinschaft für multilate-
rale Abrüstungsverhandlungen bei den Sachverhandlungen 
über vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale Rolle zukommt, 

 anerkennend, dass multilaterale Verhandlungen mit dem 
Ziel geführt werden müssen, Einvernehmen über konkrete Ver-
handlungsthemen zu erzielen, 

 unter Hinweis darauf, dass sich die Konferenz in dieser 
Hinsicht mit einer Reihe dringender und wichtiger Verhand-
lungsthemen befasst, 

 1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als des 
einzigen Forums für multilaterale Abrüstungsverhandlungen, 
über das die internationale Gemeinschaft verfügt; 

 2. fordert die Konferenz nachdrücklich auf, dieser Auf-
gabe im Lichte der Entwicklung der internationalen Situation 
nachzukommen, mit dem Ziel, bald wesentliche Fortschritte in 
Bezug auf die vorrangigen Gegenstände ihrer Tagesordnung zu 
erzielen; 

 3. begrüßt das erhebliche gemeinsame Interesse der 
Konferenz an der möglichst baldigen Aufnahme der Sacharbei-
ten auf ihrer Tagung im Jahr 2002; 

 4. begrüßt außerdem den Beschluss der Konferenz, ihren 
Präsidenten zu ersuchen, während des zwischen den Tagungen 
liegenden Zeitraums mit dem designierten Präsidenten geeigne-
 
168 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Ecuador. 
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te Konsultationen zur Verwirklichung dieses Ziels zu führen, 
wie aus Ziffer 40 ihres Berichts167 hervorgeht; 

 5. begrüßt ferner die Empfehlung der Konferenz in Zif-
fer 41 ihres Berichts, so bald wie möglich während ihrer Ta-
gung im Jahr 2002 den Sonderkoordinator für die Überprüfung 
der Tagesordnung der Abrüstungskonferenz, den Sonderkoor-
dinator für die Erhöhung der Zahl der Mitglieder in der Abrü-
stungskonferenz und den Sonderkoordinator für eine verbesser-
te und wirksame Arbeitsweise der Abrüstungskonferenz erneut 
zu ernennen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu-
stellen, dass die Konferenz angemessene administrative, fachli-
che und Konferenzunterstützungsdienste erhält; 

 7. ersucht die Konferenz, der Generalversammlung auf 
ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht vor-
zulegen; 

 8. beschließt, den Punkt "Bericht der Abrüstungskonfe-
renz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebenundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/27 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 153 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/539, Ziffer 8) 169: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Äquatorial-
guinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, 
Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, 
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, 
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Gu-
yana, Haiti, Honduras, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, 
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Kambodscha, Kap Verde, 
Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, 
Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, 
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mo-
naco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nica-
ragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Pa-
pua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, 
San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Sim-
babwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, 
Sudan, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Tschechische 
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, 
Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zypern. 
 Dagegen: Israel, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Vereinigte Staaten von 
Amerika. 
 Enthaltung: Äthiopien, Australien, Indien, Kanada, Tonga, Trinidad und Toba-
go. 

 
169 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Ägypten (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen, die Mitglieder der Gruppe der arabischen Staaten sind). 

56/27. Die Gefahr der Verbreitung von Kernwaffen im 
Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk ihrer einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen, 
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atomener-
gie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution 
GC(45)/RES/18 vom 21. September 2001170, 

 sich dessen bewusst, dass die Verbreitung von Kernwaffen 
in der Nahostregion eine schwere Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit darstellen würde, 

 in Anbetracht dessen, dass alle kerntechnischen Anlagen in 
der Nahostregion umgehend den umfassenden Sicherungsmaß-
nahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation unter-
stellt werden müssen, 

 unter Hinweis auf den Beschluss über die Grundsätze und 
Ziele der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der nuklearen 
Abrüstung, der am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 1995 
der Vertragsparteien zur Überprüfung und Verlängerung des 
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen verab-
schiedet wurde171, worin sich die Konferenz nachdrücklich für 
die weltweite Einhaltung des Vertrags als eine Frage von drin-
gendem Vorrang ausgesprochen und alle Staaten, die noch nicht 
Vertragsparteien sind, aufgefordert hat, dem Vertrag möglichst 
bald beizutreten, insbesondere diejenigen Staaten, die kern-
technische Anlagen betreiben, die nicht den Sicherungs-
maßnahmen unterstellt sind, 

 mit Genugtuung anerkennend, dass sich die Konferenz von 
2000 der Vertragsparteien zur Überprüfung des Vertrags über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen in ihrem Schluss-
dokument172 verpflichtete, entschlossene Anstrengungen zu un-
ternehmen, um das Ziel der Universalität des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen173 zu erreichen, dass sie die 
Staaten, die noch nicht Vertragsparteien sind, aufforderte, dem 
Vertrag beizutreten und damit eine verbindliche völkerrechtli-
che Verpflichtung einzugehen, keine Kernwaffen oder Kern-
sprengkörper zu erwerben und Sicherungsmaßnahmen der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation bei allen ihren nuklea-
ren Aktivitäten zuzulassen, und dass sie die Notwendigkeit der 
weltweiten Einhaltung des Vertrags und der strengen Befolgung 
der Vertragspflichten durch alle Parteien unterstrich, 

 
170 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and Other 
Decisions of the General Conference, Forty-fifth Regular Session, 17-
21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)). 
171 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the Treaty on 
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Part I 
(NPT/CONF.1995/32 (Teil I) und Corr.2), Anhang, Beschluss 2. 
172 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I-III 
(NPT/CONF.2000/28 (Teile I-IV)). 
173

 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. 
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 unter Hinweis auf die Resolution über den Nahen Osten, die 
am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 1995 der Vertragspar-
teien zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen verabschiedet wurde174, wor-
in die Konferenz mit Besorgnis feststellte, dass es im Nahen 
Osten nach wie vor kerntechnische Anlagen gibt, die nicht den 
Sicherungsmaßnahmen unterstellt sind, erneut erklärte, wie 
wichtig die rasche Verwirklichung der weltweiten Einhaltung 
des Vertrags ist, und alle Staaten im Nahen Osten aufforderte, 
soweit noch nicht geschehen, dem Vertrag ausnahmslos mög-
lichst bald beizutreten und alle ihre kerntechnischen Anlagen 
den umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen 
Atomenergie-Organisation zu unterstellen, 

 feststellend, dass Israel nunmehr der einzige Staat im Nahen 
Osten ist, der dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen noch nicht beigetreten ist, 

 besorgt über die Gefahr, die die Verbreitung von Kernwaf-
fen für die Sicherheit und Stabilität der Nahostregion darstellt, 

 betonend, wie wichtig die Ergreifung vertrauensbildender 
Maßnahmen, insbesondere die Schaffung einer kernwaffenfrei-
en Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden und 
Sicherheit in der Region und die Konsolidierung des weltwei-
ten Nichtverbreitungsregimes ist, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass alle unmittelbar Be-
teiligten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung ernsthaft erwägen müssen, die zur Ver-
wirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnahmen zu ergreifen, und die betreffenden 
Länder zur Förderung dieses Ziels bittend, den Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen einzuhalten und sich bis zur 
Errichtung der Zone damit einverstanden zu erklären, ihre ge-
samten nuklearen Aktivitäten den Sicherungsmaßnahmen der 
Internationalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen, 

 feststellend, dass 161 Staaten, einschließlich einer Reihe 
von Staaten in der Region, den Vertrag über das umfassende 
Verbot von Nuklearversuchen175 unterzeichnet haben, 

 1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den Na-
hen Osten, die die Konferenz von 2000 der Vertragsparteien 
zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen gezogen hat176; 

 2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem Ver-
trag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen173 und die Un-
terstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die um-
fassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atom-
 
174

 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, 
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Teil I) und Corr.2), Anhang. 
175

 Siehe Resolution 50/245. 
176

 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I 
(NPT/CONF.2000/28 (Teile I und II)), Teil I, Artikel VII, Ziffer 16.  

energie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels der all-
gemeinen Einhaltung des Vertrags im Nahen Osten ist; 

 3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen ohne weitere Verzögerungen bei-
zutreten und Kernwaffen weder zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
erproben noch auf andere Weise zu erwerben, auf den Besitz 
von Kernwaffen zu verzichten und als eine wichtige vertrau-
ensbildende Maßnahme zwischen allen Staaten der Region und 
als einen Schritt auf dem Weg zur Festigung des Friedens und 
der Sicherheit seine gesamten den Sicherungsmaßnahmen nicht 
unterstellten kerntechnischen Anlagen den umfassenden Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation zu unterstellen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 5. beschließt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung 
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/28 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/540, Ziffer 8)177. 

56/28. Übereinkommen über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen 
oder unterschiedslos wirken können 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/37 vom 20. November 
2000 und ihre früheren Resolutionen betreffend das Überein-
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden 
verursachen oder unterschiedslos wirken können178, 

 mit Genugtuung verweisend auf die am 10. Oktober 1980 
erfolgte Verabschiedung des Übereinkommens samt dem Pro-
tokoll über nichtentdeckbare Splitter (Protokoll I)178, dem Pro-
tokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Proto-
 
177 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bul-
garien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Irland, Island, Israel, Itali-
en, Japan, Jugoslawien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, 
Mongolei, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
nama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Südafrika, Suriname, Togo, Tschechische Republik, Ungarn, Uru-
guay, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland und Zypern. 
178 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Veröf-
fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII. 
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koll II)178 sowie dem Protokoll über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes von Brandwaffen (Protokoll III)178, 
die am 2. Dezember 1983 in Kraft traten, 

 sowie mit Genugtuung verweisend auf die Verabschiedung 
des am 30. Juli 1998 in Kraft getretenen Protokolls über 
blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV)179 am 13. Oktober 
1995 und die Verabschiedung des am 3. Dezember 1998 in 
Kraft getretenen geänderten Protokolls über das Verbot oder 
die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll II)180 am 3. Mai 1996 durch 
die Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung des Über-
einkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Ein-
satzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige 
Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können, 

 mit Genugtuung über die zusätzlichen Ratifikationen und 
Annahmen des Übereinkommens beziehungsweise die Beitritte 
zu diesem sowie über die Ratifikationen und Annahmen des 
geänderten Protokolls II und des Protokolls IV beziehungswei-
se die Beitritte zu diesen, 

 unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass die Vertragsstaaten auf der 
Überprüfungskonferenz erklärt haben, dass sie sich verpflich-
ten, sich weiter mit dem Protokoll II zu befassen, um sicherzu-
stellen, dass den Überlegungen in Bezug auf die darin erfassten 
Waffen Rechnung getragen wird, und dass sie die Bemühungen 
der Vereinten Nationen und anderer Organisationen unterstüt-
zen würden, sich mit allen Problemen im Zusammenhang mit 
Landminen auseinanderzusetzen, 

 in Würdigung der Anstrengungen, die der Generalsekretär 
und der Präsident der ersten Jahreskonferenz der Vertragsstaa-
ten des geänderten Protokolls II unternehmen, um die Er-
reichung des Ziels zu fördern, dass alle Staaten Vertrags-
parteien des geänderten Protokolls II werden, 

 feststellend, dass nach Artikel 8 des Übereinkommens Kon-
ferenzen einberufen werden können, um Änderungen des Über-
einkommens oder eines dazugehörigen Protokolls zu prüfen, 
zusätzliche Protokolle über andere Kategorien konventioneller 
Waffen, die durch die bestehenden Protokolle nicht erfasst sind, 
zu prüfen oder die Tragweite und die Anwendung des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle zu überprüfen und 
etwaige Änderungsvorschläge oder Vorschläge für zusätzliche 
Protokolle zu prüfen, 

 sowie feststellend, dass im Einklang mit Artikel 13 des ge-
änderten Protokolls II jährlich eine Konferenz der Vertragsstaa-
ten dieses Protokolls zwecks Konsultationen und Zusammenar-
beit in allen das Protokoll betreffenden Fragen abgehalten wird, 

 
179 CCW/CONF.I/16 (Teil I), Anhang A. 
180 Ebd., Anhang B. 

 ferner feststellend, dass die Geschäftsordnung der ersten 
Jahreskonferenz der Vertragsstaaten des geänderten Proto-
kolls II vorsieht, dass Nichtvertragsstaaten des Protokolls, das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz und interessierte 
nichtstaatliche Organisationen zur Teilnahme an der Konferenz 
eingeladen werden können, 

 unter Begrüßung der besonderen Anstrengungen des Inter-
nationalen Komitees vom Roten Kreuz zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die humanitären Auswirkungen der nach 
Kriegen zurückbleibenden Sprengkörper, 

 sowie unter Begrüßung der Ergebnisse der zweiten Jahres-
konferenz der Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II, die 
vom 11. bis 13. Dezember 2000 in Genf abgehalten wurde181, 

 unter Hinweis auf den Beschluss der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens, die nächste Überprüfungskonferenz vom 
11. bis 21. Dezember 2001 und zuvor drei Tagungen des Vor-
bereitungsausschusses für die Überprüfungskonferenz abzuhal-
ten, und zwar am 14. Dezember 2000, vom 2. bis 6. April 2001 
beziehungsweise vom 24. bis 28. September 2001,  

 unter Begrüßung der im Rahmen des Vorbereitungsprozes-
ses vom 27. bis 31. August 2001 in Genf abgehaltenen infor-
mellen und allen Staaten offen stehenden Konsultationen der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens und weiterer interessier-
ter Staaten, die Gelegenheit zu systematischen Erörterungen 
boten, wobei an die Arbeit der jeweiligen Freunde des Vorsit-
zenden zu verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit der 
zweiten Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten des Über-
einkommens und dem Vorbereitungsausschuss für die zweite 
Überprüfungskonferenz angeknüpft wurde, 

 1. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien des Über-
einkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Ein-
satzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige 
Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können178 und 
der dazugehörigen Protokolle und insbesondere des geänderten 
Protokolls über das Verbot oder die Beschränkung des Einsat-
zes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Pro-
tokoll II)180 zu werden, damit diesem Rechtsinstrument mög-
lichst bald möglichst viele Staaten beitreten, und fordert die 
Nachfolgestaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit schließlich alle Staaten Vertragsparteien dieser Rechtsin-
strumente werden; 

 2. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, 
soweit nicht bereits geschehen, sich damit einverstanden zu er-
klären, durch die Protokolle zu dem Übereinkommen gebunden 
zu sein; 

 3. begrüßt die Abhaltung der dritten Jahreskonferenz der 
Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II am 10. Dezember 
2001, im Einklang mit dessen Artikel 13, und fordert alle Ver-
tragsstaaten des geänderten Protokolls II auf, auf diesem Tref-

 
181 Siehe CCW/AP.II/CONF.2/1. 
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fen unter anderem die Frage der Abhaltung der vierten Jahres-
konferenz im Jahr 2002 zu erörtern; 

 4. begrüßt außerdem den am 3. Mai 1996 im Konsens 
verabschiedeten Vorschlag in der Schlusserklärung der Über-
prüfungskonferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens182, dass die nächste Überprüfungskonferenz sich mit der 
Frage möglicher weiterer Maßnahmen in Bezug auf sonstige 
konventionelle Waffen, die übermäßige Leiden verursachen 
oder unterschiedslos wirken können, befassen wird; 

 5. nimmt daher Kenntnis von den Vorschlägen der Ver-
tragsstaaten und des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz hinsichtlich der von der Überprüfungskonferenz im Jahr 
2001 zu behandelnden Themen, darunter:  

 a)  Vollzugsverfahren und -mechanismen; 

 b) nach Kriegen zurückbleibende Sprengkörper; 

 c) Ausdehnung des Geltungsbereichs des Übereinkom-
mens und der dazugehörigen Protokolle auf bewaffnete Kon-
flikte ohne internationalen Charakter; 

 d) Landminen, die keine Antipersonenminen sind; 

 e) Kleinkalibermunition; 

 6. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter-
stützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurz-
protokolle, für die zweite Überprüfungskonferenz der Vertrags-
staaten des Übereinkommens sowie für die mögliche Weiter-
führung der Arbeit nach der Konferenz zur Verfügung zu stel-
len, sofern die Vertragsstaaten dies für angebracht halten; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner Ei-
genschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der dazuge-
hörigen Protokolle die Generalversammlung auch weiterhin re-
gelmäßig über Ratifikationen und Annahmen des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle beziehungsweise 
Beitritte zu denselben zu unterrichten; 

 8. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das Ver-
bot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konven-
tioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursachen 
oder unterschiedslos wirken können" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/29 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/541, Ziffer 7)183. 
 
182 CCW/CONF.I/16 (Teil I), Anhang C. 
183 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Belgien, Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Jordanien, Jugoslawien, Kroatien, Libanon, Luxemburg, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowenien, Spanien, Tune-
sien, Türkei, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und 
Zypern. 

56/29. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in 
der Mittelmeerregion 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem 
Thema, namentlich die Resolution 55/38 vom 20. November 
2000, 

 erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist, 

 eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtungen 
sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei den 
jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiedenen 
Foren betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergriffen wor-
den sind, 

 in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum unteilbar ist und dass eine stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der Region 
gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und Sicherheit in 
der Region beitragen wird, 

 sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mit-
telmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des Dia-
logs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die 
im Mittelmeerraum bestehenden Probleme zu lösen und die Ur-
sachen von Spannungen und die sich daraus ergebende Bedro-
hung von Frieden und Sicherheit zu beseitigen, sowie ihres zu-
nehmenden Bewusstseins der Notwendigkeit weiterer gemein-
samer Bemühungen zur Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und umweltbezogenen Zusammenarbeit in der Re-
gion, 

 ferner in Anbetracht dessen, dass die positiven Entwicklun-
gen in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb 
und im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Be-
reiche umfassende Zusammenarbeit zwischen den europäischen 
Ländern und den Mittelmeerländern verbessern können, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur Stabi-
lität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, und 
dass sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen der 
Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftli-
che Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen184 zu ach-
ten, 

 Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Na-
hen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen 
für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vor-
geben sollten, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Spannung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in 
 
184 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
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Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die Fe-
stigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region be-
hindern, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs185, 

 1. erklärt erneut, dass die Sicherheit im Mittelmeerraum 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Weltfrieden 
und der internationalen Sicherheit verknüpft ist; 

 2. bringt ihre Genugtuung über die von den Mittelmeer-
ländern auch weiterhin unternommenen Bemühungen zum Aus-
druck, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen in der 
Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhafter, mit 
friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in der Region 
fortbestehenden Probleme beizutragen und somit den Abzug 
fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und die Souveräni-
tät, Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller Mit-
telmeerländer und das Recht der Völker auf Selbstbestimmung 
zu achten, und fordert deshalb die uneingeschränkte Einhaltung 
der Grundsätze der Nichteinmischung, der Nichtintervention, 
der Nichtanwendung und Nichtandrohung von Gewalt und der 
Unzulässigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs im Einklang 
mit der Charta und den einschlägigen Resolutionen der Verein-
ten Nationen; 

 3. würdigt die Anstrengungen, die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um im Geiste der multilateralen Partnerschaft ih-
ren gemeinsamen Herausforderungen mit umfassenden und ko-
ordinierten Antworten zu begegnen, und die generell darauf ge-
richtet sind, das Mittelmeerbecken in ein Gebiet des Dialogs, 
des Austausches und der Zusammenarbeit zu verwandeln und 
so Frieden, Stabilität und Wohlstand zu garantieren, und ermu-
tigt sie, diese Anstrengungen unter anderem durch einen dauer-
haften multilateralen, maßnahmenorientierten kooperativen Di-
alog zwischen den Staaten der Region zu verstärken; 

 4. erkennt an, dass die Beseitigung der Unterschiede im 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand und anderer 
Hindernisse sowie die gegenseitige Achtung und das bessere 
Verständnis zwischen den Kulturen im Mittelmeerraum zur Fe-
stigung des Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit 
zwischen den Mittelmeerländern im Rahmen der bestehenden 
Foren beitragen wird; 

 5. fordert alle Staaten in der Mittelmeerregion auf, so-
weit noch nicht geschehen, alle multilateral ausgehandelten 
Rechtsakte auf dem Gebiet der Abrüstung und der Nicht-
verbreitung einzuhalten und so die notwendigen Voraussetzun-
gen für die Festigung des Friedens und der Zusammenarbeit in 
der Region zu schaffen; 

 6. ermutigt alle Staaten der Region, die notwendigen 
Voraussetzungen für die Verstärkung vertrauensbildender Maß-
nahmen untereinander zu schaffen, indem sie echte Offenheit 
und Transparenz in allen militärischen Angelegenheiten för-
dern, unter anderem durch die Teilnahme an dem System der 
Vereinten Nationen für die standardisierte Berichterstattung 
 
185 A/56/153. 

über Militärausgaben sowie durch die Bereitstellung genauer 
Daten und Informationen an das Register der Vereinten Natio-
nen für konventionelle Waffen186; 

 7. ermutigt die Mittelmeerländer, unter Berücksichtigung 
der einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen ihre 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus in allen sei-
nen Formen und Ausprägungen sowie zur Bekämpfung der in-
ternationalen Kriminalität, des unerlaubten Waffentransfers, der 
unerlaubten Gewinnung und des unerlaubten Konsums von 
Drogen sowie des unerlaubten Drogenverkehrs weiter zu ver-
stärken, welche allesamt eine ernsthafte Bedrohung des Frie-
dens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region darstellen 
und somit die Verbesserung der derzeitigen politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Lage sowie die freundschaftlichen 
Beziehungen zwischen den Staaten gefährden, den Ausbau der 
internationalen Zusammenarbeit behindern und zur Negierung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der demokrati-
schen Grundlagen einer pluralistischen Gesellschaft führen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über Mittel 
zur Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion vorzulegen; 

 9. beschließt, den Punkt "Festigung von Sicherheit und 
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in die vorläufige Ta-
gesordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/30 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/542, Ziffer 7)187. 

56/30. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari-
bik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsord-
nung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 1911 
(XVIII) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum Ausdruck 
gebracht hat, dass die Staaten Lateinamerikas geeignete Maß-
nahmen treffen werden, um einen Vertrag abzuschließen, der 
Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass sie in derselben Resolu-
tion ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hat, dass nach Ab-
schluss eines solchen Vertrags alle Staaten, insbesondere die 
Kernwaffenstaaten, im Hinblick auf die erfolgreiche Verwirkli-
chung seiner friedlichen Ziele voll zusammenarbeiten werden, 

 in Anbetracht dessen, dass sie in ihrer Resolution 2028 
(XX) vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehmba-
 
186 Siehe Resolution 46/36 L. 
187 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Antigua und Barbuda, Argentinien, Bahamas, Barbados, 
Belize, Bolivien, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, 
Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Ja-
maika, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,  
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Suriname, Trinidad und Tobago, 
Uruguay und Venezuela. 
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ren Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten und 
Verpflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und denjeni-
gen Staaten, die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hat, 

 unter Hinweis darauf, dass der Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-
Vertrag)188 am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur Unter-
zeichnung aufgelegt wurde, 

 mit Befriedigung feststellend, dass die elfte Sondertagung 
der Generalkonferenz der Organisation für das Verbot von 
Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik am 14. Februar 
1997 anlässlich der Begehung des dreißigsten Jahrestags der 
Auflegung des Tlatelolco-Vertrags zur Unterzeichnung ab-
gehalten wurde, 

 unter Hinweis darauf, dass in der Präambel zum Tlatelolco-
Vertrag festgestellt wird, dass militärisch entnuklearisierte Zo-
nen nicht Selbstzweck, sondern vielmehr ein Mittel sind, um 
später eine allgemeine und vollständige Abrüstung zu erzielen, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass sie in ihrer Resolution 
2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag 
mit besonderer Genugtuung als ein Ereignis von historischer 
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der Verbrei-
tung von Kernwaffen und die Förderung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit begrüßt hat, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass die Generalkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika 
und der Karibik 1990, 1991 und 1992 einen Katalog von Ände-
rungen189 des Tlatelolco-Vertrags188 gebilligt und zur Unter-
zeichnung aufgelegt hat, mit dem Ziel, das volle Inkrafttreten 
dieses Rechtsakts zu ermöglichen, 

 
188 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 634, Nr. 9068. 
189 A/47/467, Anlage. 

 unter Hinweis auf die Resolution C/E/RES.27 des Rates der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika 
und der Karibik190, worin der Rat verlangt hat, dass die Zu-
sammenarbeit und die Abstimmung mit anderen kernwaffen-
freien Zonen gefördert wird, 

 mit Befriedigung feststellend, dass der Tlatelolco-Vertrag 
nun für 32 souveräne Staaten der Region in Kraft ist, 

 sowie mit Befriedigung feststellend, dass der Tlatelolco-
Vertrag in seiner geänderten Fassung für Argentinien, Barba-
dos, Brasilien, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Jamaika, 
Kolumbien, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uru-
guay und Venezuela voll in Kraft getreten ist, 

 1. begrüßt die konkreten Schritte, die einige Länder der 
Region in den letzten Jahren unternommen haben, um die mit 
dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika 
und der Karibik (Tlatelolco-Vertrag)188 geschaffene Rechtsord-
nung für die militärische Entnuklearisierung zu festigen; 

 2. fordert die Länder der Region nachdrücklich auf, so-
weit nicht bereits geschehen, ihre Ratifikationsurkunden betref-
fend die von der Generalkonferenz der Organisation für das 
Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik in ih-
ren Resolutionen 267 (E-V), 268 (XII) und 290 (E-VII) gebil-
ligten Änderungen des Tlatelolco-Vertrags zu hinterlegen; 

 3. beschließt, den Punkt "Festigung der mit dem Vertrag 
über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Ka-
ribik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen. 

 

 

 
190 Siehe CD/1392. 


